CE@D_IE_NEOB £ Geme!rlde RaSFEde
= Der BUrgermeister

Rat

Einladung

Gremium: Rat - offentlich
Sitzungstermin: Dienstag, 16.12.2014, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Dorfkrug Delfshausen, Delfshauser Str. 141, 26180 Rastede

Rastede, den 04.12.2014

1. An die Mitglieder des Rates der Gemeinde Rastede

Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung mit 6ffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Tagesordnung:

Offentlicher Teil
TOP 1 Eroffnung der Sitzung

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemaRen Einladung, der Beschlussfahigkeit und
der Tagesordnung

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift Uber die Sitzung vom 22.07.2014

TOP 4 Einwohnerfragestunde

TOP5 Feststellungsbeschluss - Verzicht Ratsmandat / Feststellung der Ersatz-
person

Vorlage: 2014/211 Berichterstatter: Burgermeister von Essen

TOP 6 Wahl des oder der Ratsvorsitzenden
Vorlage: 2014/217 Berichterstatter: Birgermeister von Essen

TOP 7 Umbesetzung von Ausschiissen
Vorlage: 2014/216 Berichterstatter: Burgermeister von Essen

TOP 8 Berufung stimmberechtigter Mitglieder in den Schulausschuss
Vorlage: 2014/218 Berichterstatter: Birgermeister von Essen

TOP9 Aufstellung Bebauungsplan 79 F - Stidlich SchloRpark
Vorlage: 2014/157 Berichterstatter: Herr RGben

TOP 10 Bebauungsplan 103 - Wohngebiet noérdlich Havelstral3e 11
Vorlage: 2014/150 Berichterstatter: Herr Roben

TOP 11  Satzung fur die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede
Vorlage: 2014/202 Berichterstatter: Herr Zorgiebel
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Einladung

TOP 12

TOP 13

TOP 14

TOP 15

TOP 16

TOP 17

TOP 18

TOP 19

TOP 20

TOP 21

TOP 22

TOP 23

TOP 24

TOP 25

TOP 26

Konzeption Gemeindebuicherei
Vorlage: 2014/179B Berichterstatterin: Frau Fisbeck

Resolution Sprachlernklassen - Fraktion Biindnis 90/Die Griinen
Vorlage: 2014/215 Berichterstatter: Burgermeister von Essen

Bewerbung der **Parklandschaft Ammerland™ als LEADER Region - Zusage
zur Gegenfinanzierung
Vorlage: 2014/214 Berichterstatter: Birgermeister von Essen

Haushalt 2014 - Uber- und auRerplanméaRige Ausgaben tber 5.000 Euro
Vorlage: 2014/168 Berichterstatter: Burgermeister von Essen

Neufassung der Kreditrichtlinie
Vorlage: 2014/159A Berichterstatter: Herr Langhorst

Anderung der Satzung tiber die Erhebung von Gebiihren fiir die Einrichtung
zur zentralen Beseitigung von Schmutzwasser
Vorlage: 2014/213 Berichterstatter: Herr Langhorst

Satzung uber die Erhebung von Gebiihren zur zentralen Beseitigung von
Niederschlagswasser der Gemeinde Rastede
Vorlage: 2014/212 Berichterstatter: Herr Langhorst

Festsetzung des Gebuhrensatzes 2015 fur die 6ffentliche Einrichtung
Stral3enreinigung
Vorlage: 2014/137 Berichterstatter: Herr Langhorst

Festsetzung des Gebuhrensatzes 2015 fur die zentrale Einrichtung zur Be-
seitigung von Schmutzwasser

Vorlage: 2014/139 Berichterstatter: Herr Langhorst
Festsetzung der Gebuhrenséatze 2015 fur die dezentrale Einrichtung zur Be-
seitigung von Schmutzwasser

Vorlage: 2014/140 Berichterstatter: Herr Langhorst
Gebuhrensatzsatzung 2015 fur die 6ffentlichen Einrichtungen Abwasserbe-
seitigung und StrafRenreinigung

Vorlage: 2014/141A Berichterstatter: Herr Langhorst

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015
Vorlage: 2014/155B Berichterstatter: Herr Langhorst

Bericht des BUrgermeisters
Einwohnerfragestunde

SchlieRung der Sitzung

Mit freundlichen GriRen
gez. von Essen
Blrgermeister
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CE@D_IE_NEOB £ Geme!rlde RaSFEde
= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/211
freigegeben am 26.11.2014

GB 2 Datum: 18.11.2014
Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Feststellungsbeschluss - Verzicht Ratsmandat / Feststellung der
Ersatzperson

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium
6] 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat stellt gemaR 8 52 Abs. 2 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
fest, dass Herr Walter Steinhausen ordnungsgemaR seinen Mandatsverzicht auf der Grundlage
des 8 52 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG erklart hat und somit seine Mitgliedschaft im Rat endet.

Sach- und Rechtslage:

Herr Walter Steinhausen hat seinen Mandatsverzicht schriftlich gegentiber dem Biirgermeister
zum 12.11.2014 erklart. Die Mitgliedschaft im Rat endet unter anderem durch Verzicht ge-
mal § 52 Abs. 1 Nr. 1 Niederséchsisches Kommunalverfassungsrecht (NKomVG); dieser ist
dem Burgermeister schriftlich zu erklaren und kann nicht widerrufen werden. Die Verzichts-
erklarung ist somit formgerecht erfolgt.

Sofern eine Person aus dem Rat ausscheidet, regelt § 44 Abs. 1 des Niederséchsischen
Kommunalwahlgesetzes (NKWG), dass der Ratssitz nach MaRgabe des § 38 NKWG auf die
néchste Ersatzperson ibergeht. Herr Walter Steinhausen wurde durch Personenwahl gewahit.
Gemal} § 38 Abs. 2 NKWG sind Ersatzpersonen fur die durch Personenzahl gewahlten Be-
werberinnen und Bewerber alle nicht gewahlten Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvor-
schlages. Die Reihenfolge richtet sich nach der Héhe der auf sie entfallenen Stimmenzahlen.

Der Niederschrift Giber die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des end-
gultigen Wahlergebnisses kann entnommen werden, dass Frau Sylke Heilker, Am Eichenwall
30, 26180 Rastede, aufgrund der auf ihr entfallenen Stimmenzahl ,,Nachriickerin® ist.

Die Mitgliedschaft von Frau Heilker im Rat beginnt gem. § 51 NKomVG friihestens mit dem
Feststellungsbeschluss tber den Sitzverlust von Herrn Steinhausen.
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Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

Keine.
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(I@D_IE_NEOB £ Geme!rlde RaSFEde
= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/217
freigegeben am 02.12.2014

Stab Datum: 01.12.2014
Sachbearbeiter/in: Herr Ralf Kobbe

Wahl des oder der Ratsvorsitzenden

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium
o) 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Zum / Zur Ratsvorsitzenden wird Herr / Frau .... gewahlt.

Sach- und Rechtslage:

In der konstituierenden Ratssitzung am 09.11.2011 wurde vom Rat der Gemeinde Rastede
Herr Walter Steinhausen zum Ratsvorsitzenden gewdhlt.

Mit Schreiben vom 12.11.2014 hat Herr Walter Steinhausen seinen Verzicht auf die Mitglied-
schaft im Rat der Gemeinde Rastede erklart.

Aus dieser Verzichtserklarung heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Neuwahl.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

Keine.
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CE@D_IE_NEOB £ Geme!rlde RaSFEde
= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/216
freigegeben am 02.12.2014

Stab Datum: 01.12.2014
Sachbearbeiter/in: Herr Ralf Kobbe

Umbesetzung von Ausschiissen

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium
o) 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

1. Herr Thorsten Bohmann wird als Ersatz fur Herrn Walter Steinhausen als Beigeordneter
in den Verwaltungsausschuss entsandt. Stellvertreter von Herrn Bohmann wird Herr Kai
Kipperbusch.

2. Frau Sylke Heilker wird als Ersatz fir Herrn Oliver Finkeisen in den Kultur- und Sport-
ausschuss entsandt.

3. Frau Sylke Heilker wird als Ersatz fur Herrn Alexander von Essen in den Kinder-, Jugend-
und Sozialausschuss entsandt.

Sach- und Rechtslage:

Die CDU-Fraktion hat gebeten, folgende Umbesetzungen in den Ratsausschiissen, bedingt
durch den Mandatsverzicht von Herrn Walter Steinhausen, vorzunehmen:

a) Verwaltungsausschuss:
Herr Thorsten Bohmann wird Herrn Walter Steinhausen ersetzen. Als Stellvertreter von
Herrn Bohmann wird Herr Kai Kiipperbusch benannt.

b) Kultur- und Sportausschuss:
Frau Sylke Heilker wird Herrn Oliver Finkeisen ersetzen;

¢) Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss:
Frau Sylke Heilker wird Herrn Alexander von Essen ersetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.
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Anlagen:

Keine.

Seite: 2 von 2



Seite: 1von 1



CE@D_IE_NEOB £ Geme!rlde RaSFEde
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Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/157
freigegeben am 25.09.2014

GB 3 Datum: 08.09.2014
Sachbearbeiter/in: Frau Tabea Triebe

Aufstellung Bebauungsplan 79 F - Stdlich SchloBpark

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o] 07.10.2014 Ausschuss fur Bau, Planung, Umwelt und Stral3en
N 14.10.2014 Verwaltungsausschuss

o 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
in Verbindung mit 8§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behdrden und
sonstigen Tréger Offentlicher Belange geméaR 8 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der
Grundlage dieser Beschlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses fir Bau,
Planung, Umwelt und Strallen am 07.10.2014 berucksichtigt.

2. Von einer Umweltvertraglichkeitspriifung wird geméaf § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen.
3. Der Bebauungsplan 79 F — Sudlich Schlosspark mit Begriindung und ortlichen Bau-

vorschriften wird geméal § 1 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 10 Abs. 1 BauGB be-
schlossen.

Sach- und Rechtslage:

Fur das Plangebiet sollen die bauplanungsrechtlichen VVoraussetzungen fir die Errichtung
eines Wohn- und Geschéaftshauses geschaffen werden (s. Vorlage 2014/098). Der Bebauungs-
plan 79 F weist ein Mischgebiet aus und umfasst umfangreiche ortliche Bauvorschriften zur
Gestaltung der baulichen Anlagen und zur Steuerung von Werbeanlagen. Hierdurch wird der
besonderen Situation im sidlichen Ortseingangsbereich entsprochen.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt, sodass
lediglich eine Offentliche Auslegung sowie Tragerbeteiligung durchzufiihren war. Diese fand
statt vom 18.07. bis 18.08.2014, ohne dass wesentliche Stellungnahmen eingingen. Somit
kann der Satzungsbeschluss gefasst werden.
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Né&here Erlauterungen werden in der Sitzung des Ausschusses fur Bau, Planung, Umwelt und
Stralien gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten fir die Aufstellung des Bebauungsplans werden durch den Investor getragen.

Anlagen:

1. Planzeichnung
2. Begriindung
3. Abwagungsvorschléage
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Gemeinde Rastede

Bebauungsplan Nr. 79 F "Sudlich Schlosspark”

mit ortlichen Bauvorschriften gem. § 13a BauBG
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Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB)i. V. m. § 58 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 84 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in den
jeweils aktuellen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Rastede diesen Bebauungsplan Nr. 79 F "Sudlich
Schlosspark", bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie den 6rtlichen
Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Rastede, den .....................

Blrgermeister (Siegel)

VERFAHRENSVERMERKE

PLANUNTERLAGE

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Mafstab: 1:1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Q LGLN

Landesamt fur Geoinformation
und Landentwicklung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg

© 2014

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Stralten, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom .................. ). Sie ist
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei maglich.

Westerstede, .....ooooevvvvveeieivieieeeeeeennnn,

Katasteramt Westerstede

PLANVERFASSER

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom Planungsbiro Diekmann & Mosebach

Dipl. Ing. O. Mosebach
(Planverfasser)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) gem. § 6 BauNVO sind die allgemein zuldssigen
Nutzungen wie:
- Einzelhandelsbetriebe gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO > 400 m? Verkaufsflache,
- Einzelhandelsbetriebe gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO der im folgenden aufgefiihrten zentrenrelevanten
Branchen (,Rasteder Liste®):
e Bekleidung
Schuhe
Lederwaren
Sportartikel
Bicher
Schreibwaren
Spielwaren
Musikinstrumente
Hausrat, Glas, Porzellan, Keramik
Geschenkartikel
Foto, Film
Optik
Uhren und Schmuck
Heimtextilien, Kurzwaren
Unterhaltungselektronik (TV, HiFi, CD) / neue Medien
- Einzelhandelsbetriebe gem. § 6 (2) Nr. 3 BauNVO der im folgenden aufgefiihrten nahversorgungs-
relevanten Branchen ("Rasteder Liste"):
e Lebensmittel
e Drogerieartikel
e Reformwaren
- sonstige Gewerbebetriebe gem. § 6 (2) Nr. 4 BauNVO,
- Gartenbaubetriebe gem. § 6 (2) Nr. 6 BauNVO,
- Tankstellen gem. § 6 (2) Nr. 7 BauNVO,
- Vergniigungsstatten gem. § 6 (2) Nr. 8 BauNVO,
nicht zulassig (§ 1 (5)i.V.m. § 1 (9) BauNVO).

Innerhalb der Einzelhandelsbetriebe ist ein zentren- und nahversorgungsrelevantes Randsortiment auf
max. 10 % der Gesamtverkaufsflache zulassig.

2. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (M) gem. § 6 BauNVO sind die ausnahmsweise zulédssigen
Nutzungen gem. § 6 (3) BauNVO (Vergnlgungsstatten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6)
Nr. 1 BauNVO).

3. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) wird gemaf § 16 (2) BauNVO bestimmt, dass die zulassige
Gebaudehdéhe maximal 31,50 m tGber Normalhéhenull (NHN) betragen darf.

4.Innerhalb der abweichenden Bauweise gem. § 22 (4) BauNVO sind Gebaude zulassig wie in der offenen
Bauweise, jedoch mit einer Langenbegrenzung von 30,00 m. Garagen gem. § 12 BauNVO und
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind auf die Gebaudelange nicht anzurechnen.

5. Auf den straBenseitigen, nicht iberbaubaren Grundstilicksflachen sind Garagen und iberdachte Stellplatze
(Carports) gem. § 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebauden gem. § 14 (1) BauNVO
nicht zulassig.

6. In den mit Larmpegelbereich IV und lll gekennzeichneten Bereichen innerhalb der festgesetzten Flachen
fiir Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen sind beim Neubau oder bei baulichen
Veranderungen fir Wohn- und Aufenthaltsrdume im Sinne der DIN 4109 die folgenden resultierenden
Schallddmm-Male durch die AuRenbauteile einzuhalten:

Larmpegelbereich lll:
Aufenthaltsraume von Wohnungen u. a.:
Blroraume u. a.:

erf. R'w,res = 35 dB
erf. R'w,res = 30 dB

Larmpegelbereich IV:
Aufenthaltsraume von Wohnungen u.a.:
Blroraume u. a.:

erf. R'w,res =40 dB
erf. R'w,res = 35 dB

7. Innerhalb der mit Larmpegelbereich IV und Il gekennzeichneten Bereiche ist als Vorkehrung zum Schutz
gegen schadliche Umweltweinwirkungen bei Anordnung von schutzbediirftigen Rdumen im Sinne der DIN
4109 an der zur Oldenburger Strale K131 zugewandten Gebaudeseite die erforderliche
Gesamtschallddmmung der AuRenfassaden auch im Liiftungszustand sicherzustellen.

8. Innerhalb der festgesetzten Flachen fir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
sind AuRenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien etc.) nur auf der zur Oldenburger Strafle K131
abgewandten Gebaudeseite im direkten Schallschatten des Gebaudes zulassig.

9. Die innerhalb des Geltungsbereiches gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB festgesetzten Einzelbdume sind auf
Dauer zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang oder bei Beseitigung aufgrund einer Befreiung ist eine
entsprechende Ersatzpflanzung vorzunehmen. Wahrend der Erschliefungsarbeiten sind
Schutzmafinahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen.

NACHRICHTLICHE HINWEISE

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen u. a.
sein: Tongefalischerben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des
Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und missen der unteren Denkmalschutzbehérde
des Landkreises sowie dem Niedersachsischen Landesamt fiir Denkmalpflege - Referat Archaologie -
Stltzpunkt Oldenburg, Ofener Stralle 15, 26121 Oldenburg unverziiglich gemeldet werden. Meldepflichtig
ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14
(2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fiir ihren
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehdérde vorher die Fortsetzung der Arbeit
gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist
unverziglich die untere Bodenschutzbehérde zu benachrichtigen.

3. Die in den Textlichen Festsetzungen Nr. 6 und Nr. 7 angeflihrte DIN-Vorschrift 4109 ist beim Bauamt der
Gemeinde Rastede einzusehen.

4. Fur die neu geplanten Nutzungen kénnen im Hinblick auf die von der Oldenburger Stralle (K 131)
ausgehenden Emissionen keine Anspriiche gegentiber dem StralRenbautrager gestellt werden.

5. Innerhalb des Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 79F befindet sich eine Wasserversorgungsleitung
(180PE- HD) des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWYV). Die Leitung darf nicht tiberbaut
werden. Die Einzeichnung der Trasse ist nicht lagegenau.

6. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 1990.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gem. § 84 NBauO

1. Der Geltungsbereich der értlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem des Bebauungsplanes Nr. 79 F
»Sudlich Schlosspark®.

2. Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) sind die Dacher der Hauptgebaude ausschlieRlich als
symmetrisch geneigte Dacher mit einer Neigung von > 15° zu errichten. Pultdacher sind zulassig. Dieses
gilt nicht fir Dachgauben, Dacherker, Kriippelwalme, Wintergarten und weitere, dem Gebaude deutlich
untergeordnete Bauteile gem. § 5 Abs. 3 NBauO sowie fir Garagen gem. § 12 BauNVO und
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO in Form von Gebauden.

3. Gemal § 84 (3) Nr. 4 NBauO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes oberirdische Freileitungen
(Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen) nicht zulassig.

4. Innerhalb des Geltungsbereiches gelten die folgenden Vorschriften iber die Zulassigkeit von
Werbeanlagen:

-Werbeanlagen sind an der Stétte der Leistung zulassig. Dies gilt sowohl fur direkt am Gebaude
angebrachte Werbeanlagen als auch fiir freistehende Werbeanlagen (z.B. Aufsteller, Pylone und
Fahnenmasten).

-Werbeanlagen sind an der Stéatte der Leistung an den AuRenwanden der Gebaude, im Bereich des
Erdgeschosses bis zu einer Héhe von max. 4,00 m des Gebaudes zulassig.

-Werbeanlagen am Gebaude diirfen eine Breite von max. 35 % der betreffenden Wandflache und eine
maximale Hohe von 0,60 m nicht Gberschreiten.

-Werbeanlagen an speziellen Werbetragern sind max. mit einer Flache von 1,5 m? je Seite zulassig.
-Werbeanlagen mit Blinklicht, laufenden Sichtbandern, im Wechsel oder in Stufen schaltbare Anlagen sowie
bewegliche nicht ortsfeste Werbeanlagen, wie bspw. Klappschilder, Fahnen, Transparente, etc. sind nicht

zulassig.

-Werbeanlagen mit beweglichen Teilen einer Ansichtsflache grofRer als 1 m? sind nicht zulassig.

-Lichtwerbung in folgenden Farben ist nicht zulassig: RAL 1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leuchtorange, RAL
2007 Leuchthellorange, RAL 3024 Leuchtrot, RAL 3026 Leuchthellrot, RAL 6038 Leuchtgrin sowie Tone,
die diesem Farbspektrum entsprechen.

-Werbung mit Einsatz von Bildwerfern und Lasern (Lichtwerbung am Himmel oder auf Projektionsflachen) ist
nicht zulassig.

-Werbeanlagen, von denen Beschallungen zum Zwecke der Werbung ausgehen, sind nicht zulassig.

5. AuRenwande:

-Die AuBenwénde sind als Lochfassaden auszubilden, d.h. dass Offnungen in der Fassadenflache allseitig
von Wandflachen umschlossen sind.

-Fensteroffnungen missen ein stehendes Format haben.

-Die Gesamtbreite der verglasten Flachen darf héchstens 60% der Gesamtbreite des Hauses betragen.

-Bei Geschaftsgebauden gilt fir die Erdgeschosszone abweichend von § 5 Abs. 2 und 3: Die Gesamtbreite
der verglasten Flachen darf 90% der Gesamtbreite des Hauses betragen. Die Fenster miissen von
Wandpfeilern oder Stiitzen eingefasst sein. Pfeiler und Wandflachen miissen mind. 0,365 m breit sein.

-Sonnenschutzeinrichtungen und Fensterliberdeckungen sind nur im Erdgeschoss bis Unterkante Fenster
des dariiberliegenden Geschosses zulassig. Sie Sind entsprechend den Fensterbreiten zu unterteilen.
GroRere Sonnenschutzeinrichtungen und Fensteriiberdeckungen sind ausnahmsweise zulassig, wenn sie
sich in die kleinteilige Gebaude- und Fassadenstruktur einfligen.

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ................... die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 79 F "Sudlich Schlosspark" mit értlichen Bauvorschriften im beschleunigten
Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan fir die Innenentwicklung) beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 13a (3) BauGB am ................ ortsiblich bekannt gemacht worden..

Blrgermeister
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1. Art der baulichen Nutzung

@ Mischgebiet (MI)

2. MaR der baulichen Nutzung

0,35 Grundflachenzahl (GRZ) als Héchstmaly
Geschossflachenzahl (GFZ) als Héchstmal?

Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal

GH <31,50m Gebaudehdhe (GH) < 31,50 m tUber NHN, siehe textl. Festsetzung

3. Bauweise, Baugrenzen

a<30,00m abweichende Bauweise, Gebaudelange < 30,00 m, siehe textl. Festsetzung

Baugrenze

4. Verkehrsflachen

o wowew Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

5. Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen

—O—0—

unterirdisch, Hauptwasserversorgungsleitung (180 PE-HD), OOWV

6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

@ Erhaltung von Einzelbaumen
7. Sonstige Planzeichen

30¢

Flache fur Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
i. S. d. BImSchG

Larmpegelbereiche (LPB) gem. DIN 4109

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Die Beteiligung der Offentlichkeit hat i. R. einer 6ffentlichen Auslegung nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 (2)
Nr. 2 BauGB und § 3 (2) BauGB vom .........ccccceeeerene... o] 1= stattgefunden. Ort und Dauer der
Auslegung wurden gemaf § 3 (2) BauGB am .........cccceeeeeeennnn. ortslblich durch die Tageszeitung bekannt

gemacht. Den bertihrten Behorden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange wurde mit Anschreiben vom
................... nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 (2) Nr. 3 BauGB und § 4 (2) BauGB Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben.

Blrgermeister

Gemeinde Rastede
Landkreis Ammerland

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan Nr. 79 F "Sudlich Schlosspark" bestehend aus der
Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und den 6rtlichen Bauvorschriften nach Prifung der
Stellungnahmen in seiner Sitzung am .................... gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die
Begriundung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gem. § 9 (8) BauGB beigeflgt.

Rastede, .......ccccceueee.

Burgermeister
INKRAFTTRETEN
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 79 F "Sudlich Schlosspark" mit értlichen Bauvorschriften
istgem. § 10 (3) BauGB am ..........ccovuveernnnen. ortsublich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist
damitam .......ccccovviieiennnnn rechtsverbindlich geworden.
Rastede, ......cccccocueee.

Burgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttireten des Bebauungsplanes Nr. 79 F "Sudlich Schlosspark™ mit
drtlichen Bauvorschriften ist die Verletzung von Vorschriften im Sinne des § 215 BauGB beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Rastede, ...................

Birgermeister

MANGEL DER ABWAGUNG

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 79 F "Sudlich Schlosspark” mit
ortlichen Bauvorschriften, sind Mangel der Abwagung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, ......ccc..........

Blrgermeister

BEGLAUBIGUNG

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 79 F "Sudlich Schlosspark” mit értlichen Bauvorschriften
stimmt mit der Urschrift Gberein.

Blrgermeister

Bebauungsplan Nr. 79 F "Sudlich Schlosspark”
mit ortlichen Bauvorschriften

gem. § 13a BauBG

Ubersichtsplan unmaRstablich

08.09.2014

Diekmann & Mosebach Regionalplanung, Stadt- und Landschaftsplanung

Entwicklungs- und Projektmanagement
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1.0

2.0

2.1

2.2

ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG

Die Gemeinde Rastede hat im Jahr 2005 fir den Bereich ,Sudlich des Schlossparks*
eine stadtebauliche Rahmenplanung erstellt. Auf dieser Grundlage ist die 33. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes im Jahr 2006 rechtswirksam umgesetzt worden. Ent-
sprechend der stadtebaulichen Rahmenplanung und den Inhalten des Flachennut-
zungsplanes sind bereits mehrere Bauabschnitte in diesem Bereich Uber verbindliche
Bauleitplane realisiert worden. Im Zuge der vorliegenden Planung soll in einem weite-
ren Entwicklungsschritt entlang der Oldenburger Stral3e ein weiteres Baugebiet vorbe-
reitet werden. Ziel der Bauleitplanung ist es u. a. die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fir die Entwicklung raumvertraglicher Mischgebietsstrukturen fir z. B. Blroge-
baude, kleine Geschéfts- und Praxiseinheiten sowie fir Wohnungen zu schaffen. Kon-
kret erfolgt hierbei die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem Ziel, ein Mischgebiet
(MI) gem. 8§ 6 BauNVO festzusetzen.

Im Rahmen des Bebauungsplanes werden Nutzungsstrukturen, die den sensiblen
Ortseingangsbereich von Rastede im sudlichen Bereich des Schlossparks beeinflus-
sen, ausgenommen. Dies bezieht sich insbesondere auf den Ausschluss sonstiger
Gewerbebetriebe sowie bestimmter Einzelhandelsbetriebe auch in Hinsicht auf das
vorliegende Zentrenkonzept der Gemeinde Rastede. Das MaR3 der baulichen Nutzung
wird adaquat der stadtebaulichen Vorstellung der Entwicklung eines attraktiven Orts-
eingangsbereiches im Einklang mit den umliegenden Strukturen definiert. Dement-
sprechend wird die Grundflachenzahl (GRZ) mit 0,35 und die Geschossflachenzahl
(GF2) mit 0,6 bei zweigeschossiger Bebauung festgesetzt. Das Planungsziel zur Ent-
wicklung eines baulich geordneten Ortseingangsbereiches wird zudem durch die Auf-
nahme von ortlichen Bauvorschriften Gber Gestaltung und durch die Festsetzung einer
Gebaudehohe unterstutzt.

Zur Bericksichtigung der Schutzanspriiche im Hinblick auf den von der Oldenburger
StralRe (K 131) ausgehenden Verkehrslarm werden auf der Grundlage einer durchge-
fuhrten schalltechnischen Untersuchung passive Schallschutzmaflinahmen festgesetzt.
Eine Innenkoordination der akustischen Belange wird durch die Aufnahme von Larm-
pegelbereichen mit den entsprechend zugeordneten Malinahmen zum passiven Larm-
schutz am Gebaude durchgefiihrt.

Da es sich bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 F aufgrund des innerortli-
chen Standortes um eine MalRBhahme der Innenentwicklung handelt und der Geltungs-
bereich lediglich 0,33 ha grof3 ist, wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfah-
ren gem. 8§ 13a (1) Satz 2 Nr. 1 BauGB aufgestellt. Eine Umweltprifung gem. 8 2 (4)
BauGB und die Erarbeitung eines Umweltberichtes gem. § 2a BauGB sind folglich
nicht notwendig (vgl. Kapitel 4.1).

RAHMENBEDINGUNGEN

Kartenmaterial

Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 79 F wurde unter Verwendung der digi-
talen Kartengrundlage des 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Alfred Menger,
Westerstede im Mal3stab 1 : 1.000 erstellt.

Raumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 79 F befindet sich norddstlich der
Oldenburger StralRe, innerhalb der Ortschaft Rastede und umfasst eine Flache von ca.
0,33 ha. Die exakte Abgrenzung des réaumlichen Geltungsbereiches ist der Planzeich-
nung zu entnehmen.
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2.3

3.0
3.1

3.2

4.0

4.1

Stadtebauliche Situation und Nutzungsstruktur

Der Geltungsbereich liegt im stidlichen Ortsrandbereich des Mittelzentrums Rastede in
einem stadtebaulichen Entwicklungsraum, der einerseits durch Baumschulbetriebe im
nordlichen Bereich sowie durch Wohnbebauung im 6stlichen und siidwestlichen Be-
reich gepragt wird. Norddstlich ist die Entwicklung des, entsprechend dem im Vorfeld
genannten Rahmenplan, neuzeitlichen Wohngebietes weit vorangeschritten. Nord-
westlich befindet sich die Stral3e ,Am Vorwerk". Stdostlich des Geltungsbereiches be-
findet sich ein Grundstiick mit Wohnnutzung. Darlber hinaus grenzt studlich die klassi-
fizierte Stral3e Oldenburger Stral3e (K 131) an das Plangebiet an. Bei dem vorliegen-
den Plangebiet handelt es sich um eine Freiflache mit Gehdlzstrukturen und unterge-
ordneten Grunstrukturen (Wiese). Im sidlichen Grenzbereich befindet sich eine Grup-
pe den Raum prégende, zu erhaltende Einzelbaume.

PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE

Raumordnerische Vorgaben

Nach § 1 (4) BauGB unterliegen Bauleitplane einer Anpassung an die Ziele der Raum-
ordnung. Aus den Vorgaben der libergeordneten Planungen ist die kommunale Pla-
nung zu entwickeln bzw. hierauf abzustimmen. Im Landesraumordnungsprogramm
Niedersachsen (LROP, 2012) wird die Gemeinde Rastede als Mittelzentrum eingestuft.
In Mittelzentren sind entsprechend der landesplanerischen Zielsetzung zentral6rtliche
Einrichtungen und Angebote fiir den gehobenen Bedarf bereitzustellen.

Im aktuellen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) fir den Landkreis Ammer-
land aus dem Jahr 1996 wird die Ortschaft Rastede als Standort mit der Schwerpunkt-
aufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstéatten sowie als Standort mit der be-
sonderen Entwicklungsaufgabe Erholung dargestellt. Die bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung und Verdichtung des Hauptortes durch gemischt genutzte Strukturen stim-
men mit den regionalplanerischen Zielsetzungen tberein.

Vorbereitende Bauleitplanung

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Rastede wird das Plangebiet als gemischte
Bauflache dargestellt. Der Bebauungsplan Nr. 79 F mit der Festsetzung eines Misch-
gebietes gem. 8 6 BauNVO entspricht exakt der Darstellung des Flachennutzungspla-
nes. Dementsprechend wird dem Entwicklungsgebot gem. § 8 (2) BauGB Rechnung
getragen.

OFFENTLICHE BELANGE

Belange von Natur und Landschaft

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 F wird aufgrund des innerdrtlichen Stan-
dortes im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspl&ne der Innen-
entwicklung) durchgefiihrt. Fir Bebauungsplane mit einer zuldssigen Grundflache
< 20.000 m? sind nach § 13a (2) Satz 1 Nr. 4 BauGB Eingriffe in den Naturhaushalt
und das Landschaftsbild, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwar-
ten sind, als im Sinne des 8§ 1a (3) Satz 5 BauGB zu bewerten. Angesichts der gerin-
gen zuldssigen Grundflache in dem Plangebiet mit einer Gesamtgréfie von ca. 3300m?2
findet die Eingriffsregelung nach dem BNatSchG gem. § l1a (3) BauGB daher keine
Anwendung. Dariber hinaus ist eine Umweltprifung gem. 8 2 (4) BauGB und die Er-
arbeitung eines Umweltberichts gem. § 2a BauGB nicht erforderlich.

Zur Berucksichtigung der innerhalb des Plangebietes pragenden Gehdlzstrukturen
werden jedoch im Bebauungsplan zur Sicherung dieses landschaftsbildpragenden
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4.2

Elements die ortsbildpragenden Einzelbaume entsprechend § 9 (1) Nr. 25b BauGB zur
Erhaltung von Einzelbdumen im Bebauungsplan festgesetzt.

Belange des Immissionsschutzes

In Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen un-
terschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass Kon-
fliktsituationen vermieden werden und die stadtebauliche Ordnung sichergestellt wird.
Die auf den Planungsraum einwirkenden Immissionen (L&rm) sind zu betrachten, um
fur zukiinftige Nutzungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu gewahrleisten.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 79 F grenzt an die Oldenburger Stral3e
(K 131), die in ihrer Funktion als tUbergeordneter Verkehrsweg eine entsprechende
Verkehrsmenge aufnimmt und daher mit Verkehrslarmentwicklungen verbunden ist.
Zur Beurteilung der Verkehrslarmsituation gem. DIN 18005 ,Schallschutz im Stadte-
bau“ ist vom Ingenieurbiro technologie entwicklungen & dienstleistungen GmbH
(TED), Bremerhaven eine Schallimmissionsprognose durchgefiihrt worden?. Fir den
Planungsraum werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fir
Mischgebiete (MI) mit 60 dB(A) tags / 50 bzw. 45 dB (A) nachts zugrunde gelegt.

Als Datengrundlage dienten Verkehrszéahldaten aus dem Jahr 2011. Die kinftige Ver-
kehrsentwicklung wurde in Bezug auf das Jahr 2029 mit einer jahrlichen Zuwachsrate
von 1,0% berticksichtigt.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 fir
Mischgebiete (MI) zur Tages- und Nachtzeit im gesamten Plangebiet Uberschritten
werden. Zur Bewaltigung der Konfliktsituation werden im Bebauungsplan daher Larm-
schutzvorkehrungen in Form von passiven SchallschutzmafRnahmen getroffen. Das
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 79 F befindet sich gemald dem Schallgutachten
innerhalb der Larmpegelbereiche lll, IV und V (gem. DIN 4109, Tab. 8).

In den mit Larmpegelbereich IV und Il gekennzeichneten Bereichen innerhalb der
festgesetzten Flachen fir Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen sind beim Neubau oder bei baulichen Verdnderungen fir Wohn- und Aufent-
haltsraume im Sinne der DIN 4109 die folgenden resultierenden Schallddamm-Maf3e
durch die AuRenbauteile einzuhalten:

Larmpegelbereich I11:
Aufenthaltsrdume von Wohnungen u. a.: erf. R'w,res = 35 dB
Blroraume u. a.: erf. R'w,res = 30 dB

Larmpegelbereich 1V:
Aufenthaltsrdume von Wohnungen u. a.: erf. R'w,res =40 dB
Blroraume u. a.: erf. R'w,res = 35 dB

Die betreffenden Larmpegelbereiche werden im Bebauungsplan entsprechend festge-
setzt.

Des Weiteren wird entsprechend den Empfehlungen des Schallgutachtens geregelt,
dass innerhalb der mit Larmpegelbereich 1V und Il gekennzeichneten Bereiche als
weitere Vorkehrung zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BIm-
SchG gem. 8 9 (1) Nr. 24 BauGB bei Anordnung von schutzbedurftigen Raumen i. S.
d. DIN 4109 an der zur Oldenburger StralRe K131 zugewandten Gebaudeseite die er-

1 TECHNOLOGIE ENTWICKLUNGEN & DIENSTLEISTUNGEN GMBH (TED GMBH):Schallimmissionsprognose im Rah-
men des B-Plan-Verfahren Nr. 79 F ,Sudlich Schlosspark” der Gemeinde Rastede, Bremerhaven, 23. Juni
2014
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4.3

4.4

forderliche Gesamtschallddmmung der AuRRenfassaden auch im Liftungszustand si-
cherzustellen ist.

Zudem sind innerhalb der festgesetzten Flachen fur Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. 8§ 9 (1) Nr. 24 BauGB die Au-
Renwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien etc.) nur auf der zur Oldenburger
Stralle K131 abgewandten Gebaudeseite im direkten Schallschatten des Gebaudes
zulassig.

Belange des Denkmalschutzes

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege zu beachten.

In der Umgebung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 79 F befinden sich Bau-
denkmaéler. Hierbei handelt es sich um eine alte Toranlage aus dem Jahr 1871 (sog.
.Hirschtor®), welches den Eingangsbereich zum nordwestlich des Plangebietes gele-
genen Schlosspark darstellt. Der Schlosspark selbst ist Bestandteil eines denkmalge-
schitzten Ensembles gem. 8§ 3 (3) NDSchG. Zu den denkmalgeschitzten Bereichen
sind gemafl § 8 des NDSchG ausreichende Abstande einzuhalten bzw. bauliche Anla-
gen sind so zu gestalten sind, dass das Erscheinungsbild der denkmalgeschiitzten
Gebaude nicht beeintrachtigt wird. Samtliche Baumaflinahmen in der Umgebung eines
Baudenkmales, die dessen Erscheinungsbild beeinflussen kénnen, bedirfen gem. 8
10 (1) Nr. 4 NDSchG einer denkmalrechtlichen Genehmigung.

Die vorgenannten Baudenkmaler sind bereits durch die unmittelbar angrenzenden
Siedlungsstrukturen sowie die Oldenburger StrafRe (K 131) deutlich vorgepragt. Die mit
dem Bebauungsplan Nr. 79 F vorgesehenen Nutzungen liegen ferner in ausreichender
Entfernung zu den denkmalgeschiitzten Objekten, so dass eine Beeintrachtigung der
0. g. Baudenkmale und dessen Schutzbereiche nicht vorliegt.

Es wird nachrichtlich auf die Meldepflicht von ur- und frihgeschichtlichen Bodenfunden
im Zuge von Bauausfiihrungen hingewiesen: ,Sollten bei den geplanten Bau- und Erd-
arbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kdénnen u. a. sein: Tongefal3-
scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen,
u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gem. 8 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig
und der zustandigen unteren Denkmalschutzbehdrde des Landkreises Ammerland o-
der dem niedersachsischen Landesamt fir Denkmalpflege — Referat Archaologie —
Stitzpunkt Oldenburg, Ofener Stral3e 15, Tel.: 0441 / 7992120 unverzuglich zu mel-
den. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bo-
denfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier
Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der Arbeit ge-
stattet.”

Altablagerungen

Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise
gezielte Nachermittiungen Uber Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgefihrt
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom Niedersachsischen
Landesamt fur Wasser und Abfall (NLWA) bewertet. Hiernach liegen im Plangebiet
keine Altablagerungen vor. Sollten allerdings bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten
Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverziglich die untere Boden-
schutzbehoérde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen (s. nachrichtliche Hin-
weise).
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5.0
5.1

5.2

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES

Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der eingangs unter Anlass und Ziel der Planung dargelegten Zielsetzung
dient der Bebauungsplan Nr. 79 F der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der ge-
mischten Nutzungen entlang der K 131 im sidlichen Ortsrandbereich. Zur Schaffung
der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung zielorientierter Nutzungs-
strukturen wie z. B. Burogebaude, kleinerer Geschéftseinheiten und Wohnungen wird
im Plangebiet des Bebauungsplanes ein Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO festge-
setzt. Zur Koordination der rdumlichen Situation, insbesondere im Ortseingangsbereich
von Rastede sowie zur Vermeidung stadtebaulicher Fehlentwicklungen bedarf es einer
Regelung der im Plangebiet zuldssigen Nutzungen. Demzufolge sind innerhalb des
festgesetzten Mischgebietes die allgemein zulassigen Nutzungen gem. 8 6 (2) Nr. 3
und Nr. 4 sowie Nr. 6 bis Nr. 8 BauNVO nicht zulassig. Dieses bezieht sich insbeson-
dere auf die Regelung der Einzelhandelsbetriebe innerhalb der Ortslage von Rastede,
auch vor dem Hintergrund des erarbeiteten Einzelhandelsentwicklungskonzeptes zur
Starkung der zentralen Versorgungsbereiche. Entsprechend den Zielen des vorliegen-
den Zentrenkonzepts sind innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
Einzelhandelsbetriebe ausschlie3lich bis 400 m? Verkaufsflaiche zulassig, wobei zen-
trenrelevante Nutzungen der ,Rasteder Liste* wie Bekleidung, Schuhe, Lederwaren,
Sportartikel, Bucher, Schreibwaren, Spielwaren, Musikinstrumente, Hausrat / Glas /
Porzellan / Keramik, Geschenkartikel, Foto / Film, Optik, Uhren / Schmuck, Heimtextili-
en / Kurzwaren und Unterhaltungselektronik (TV, HiFi, CD / neue Medien) nicht zulas-
sig sind. Dartber hinaus sind nahversorgungsrelevante Branchen der ,Rasteder Liste"
wie Lebensmittel, Drogerieartikel und Reformwaren nicht zulassig. Sehr wohl kann in-
nerhalb der zuldssigen Einzelhandelsbetriebe ein zentren- und nahversorgungsrele-
vantes Randsortiment auf max. 10 % der Gesamtverkaufsflache angeboten werden.

Neben der bezeichneten Einschrankung der Einzelhandelsnutzung innerhalb des
Plangebietes sind im Weiteren sonstige Gewerbebetriebe (dazu zahlen auch aus-
dricklich Lagerplatze aller Art), Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnugungsstat-
ten nicht zuldssig, um die innerhalb des Ortseingangsbereiches angestrebte Nut-
zungsstruktur fir Bdro- und Geschéaftsnutzungen, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Wohnnutzungen oder auch Anlagen fir
Verwaltung sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke nicht zu blockieren und um innerhalb dieses sensiblen Raumes keine struktur-
schadigenden Auswirkungen zu bewirken. In diesem Sinne sind auch die ausnahms-
weise zulassigen Nutzungen gem. § 6 (3) BauNVO wie Vergniigungsstéatten nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes (8§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO).

Malf3 der baulichen Nutzung

Innerhalb des Plangebietes wird das Mal3 der baulichen Nutzung tber die Festsetzung
einer Grundflachenzahl (GRZ) gem. 8§ 16 (2) Nr. 1 BauNVO und einer Geschossfla-
chenzahl (GFZ) gem. § 16 (2) Nr. 2 BauNVO definiert. Innerhalb des festgesetzten
Mischgebietes wird die Grundflachenzahl entsprechend der stadtebaulichen Raumsi-
tuation und der umliegenden Nutzungsstruktur auf eine GRZ von 0,35 festgesetzt. Die
Geschossflachenzahl (GFZ) wird im gesamten Plangebiet auf eine GFZ von 0,6 fest-
gesetzt. Dieses entspricht zudem den baulichen Entwicklungsabsichten im Ortsein-
gangsbereich von Rastede.

Das Mal der baulichen Nutzung wird zudem Uber die zulassige Zahl der Vollgeschos-
se baulicher Anlagen gem. § 16 (2) Nr. 2 BauNVO definiert. Innerhalb des Mischgebie-
tes wird eine zweigeschossige Bebauung, entsprechend der umliegenden, vorhande-
nen baulichen Anlagen und dem Ziel der Entwicklung eines pragenden Ortseingangs-
bereiches, festgesetzt. Zudem werden hierdurch ein sparsamer Umgang mit Grund
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5.3

5.4

5.5

5.6

und Boden und eine sinnvolle Ausnutzung der Flachen hinsichtlich der geplanten Nut-
zung gewahrleistet.

Zur weiteren Steuerung der baulichen Héhenentwicklung und zur Vermeidung tberdi-
mensionierter Baukdrper wird gemal § 16 (2) BauNVO bestimmt, dass die zuldssige
Gebaudehohe maximal 31,50 m tiber Normalhdhennull (NHN) betragen darf.

Bauweise, Uberbaubare und nicht Gberbaubare Gru ndsticksflachen

Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes (MI) wird eine abweichende Bauweise (a)
gem. 8§ 22 (4) BauNVO festgesetzt, innerhalb der Gebaude wie in der offenen Bauwei-
se zulassig sind, jedoch mit einer Langenbegrenzung von 30,0 m. Garagen gem. § 12
BauNVO und Nebenanlagen in Form von Gebauden gem. 8§ 14 BauNVO sind auf die
Gebéaudelange nicht anzurechnen. Die Grenzabstande regeln sich nach der Nieder-
sachsischen Bauordnung. Mit dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass innerhalb
des festgesetzten Mischgebietes ausschlief3lich raumvertragliche Baukdrper entwickelt
werden kénnen.

Die Uberbaubaren und nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen werden in dem festge-
setzten Mischgebiet durch die Festsetzung von Baugrenzen gem. § 23 (1) BauNVO so
definiert, dass ein mdglichst groRer Entwicklungsspielraum geschaffen wird. Folglich
werden die Baugrenzen entlang der StralRenverkehrsfliche mit einem Abstand von
8,00 m definiert. Hierdurch wird die Flucht der Baugrenze des angrenzenden Bebau-
ungsplanes Nr. 79 F beriicksichtigt. Zur nérdlich und sidlich angrenzenden Grund-
sticksflache bzw. Verkehrsflache wird der Abstand der Baugrenze mit 3,00 m ange-
nommen. Der Abstand der Baugrenze zu den 6stlich angrenzenden Grundsticksfla-
chen wird mit 5,00 m festgeschrieben. Dariber hinaus sind Stellplatze, Garagen und
Uberdachte Einstellpléatze (Carports) gem. 8§ 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in
Form von Geb&uden gem. 8§ 14 (1) BauNVO auf den stral3enseitigen, nicht iberbauba-
ren Grundsticksflachen nicht zuldssig. Diese Festsetzung erfolgt zur Entwicklung ei-
nes einheitlichen geordneten Ortseingangsbereiches in Rastede-Sid.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der angrenzenden Oldenburger Stra-
Be (K 131) durfen durch die verkehrliche ErschlieBung des Plangebietes bzw. durch
neu geplante Zufahrten nicht beeintrachtigt werden. Daher erfolgt zwischen dem Kur-
venbereich der Einmindung der StraBe ,Am Vorwerk" und dem Bereich der bereits
vorhandenen Zufahrt an der Oldenburger StraRe (K131), die Festsetzung eines Berei-
ches ohne Ein- und Ausfahrt gem. 8§ 9 (1) Nr. 11 BauGB.

Hauptversorgungsleitung

Im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 79 F befindet sich im stra3enseitigen Bereich
die Leitungstrasse einer Versorgungsleitung (Wasserleitung (180 PE-HD) des Olden-
burgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes). Diese Leitung wird gem. 89 (1) Nr. 13
BauGB als unterirdische Versorgungsleitung im Bebauungsplan festgesetzt und ist im
Zuge der ErschlieBungsmalnahmen technisch zu bericksichtigen. Auf die Festset-
zung von mit Leitungsrechten zu belastenden Flachen wird verzichtet, da die Leitungs-
trasse im Bereich der stralRenseitigen, nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen liegt.
Hier sind Garagen und Nebenanlagen i. F. v. Gebauden nicht zulassig. Eine Uberbau-
ung der Leitung kann ausgeschlossen werden.

Flachen fur Vorkehrungen zum Schutz gegen schad liche Umwelteinwir-
kungeni. S. d. BImschG

In den mit Larmpegelbereich 1V und Il gekennzeichneten Bereichen innerhalb der
festgesetzten Flachen fir Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen sind beim Neubau oder bei baulichen Veranderungen fur Wohn- und Aufent-
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5.7

6.0

haltsraume im Sinne der DIN 4109 die folgenden resultierenden Schallddamm-Maf3e
durch die Aul3enbauteile einzuhalten:

Larmpeagelbereich Il

Aufenthaltsrdume von Wohnungen u. &.: erf. R'w,res = 35 dB
Blroraume u. a.: erf. R'w,res = 30 dB
Larmpegelbereich IV:

Aufenthaltsrdume von Wohnungen u. a.: erf. R'w,res =40 dB
Blroraume u. a.: erf. R'w,res = 35 dB

Innerhalb der mit Larmpegelbereich IV und Il gekennzeichneten Bereiche ist als weite-
re Vorkehrung zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG
gem. 8§ 9 (1) Nr. 24 BauGB bei Anordnung von schutzbedirftigen Raumen i. S. d. DIN
4109 an der zur Oldenburger Straf’e K131 zugewandten Gebaudeseite die erforderli-
che Gesamtschallddmmung der Auf3enfassaden auch im Liftungszustand sicherzu-
stellen.

Innerhalb der festgesetzten Flachen fir Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind die Aul3en-
wohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien etc.) nur auf der zur Oldenburger Stral3e
K131 abgewandten Gebaudeseite im direkten Schallschatten des Gebaudes zulassig.

Die 0. g. DIN-Vorschrift ist beim Bauamt der Gemeinde Rastede einzusehen.

Erhaltung von Einzelbaumen

Die im Planbereich befindlichen Einzelbaume werden aufgrund ihrer ortsbildprégenden
Wirkung in ihrem Bestand erhalten. Zur Sicherung eines ordnungsgemafen Baum-
schutzes werden die Gehdlze als zu erhaltende Einzelbdume gem. § 9 (1) Nr. 25b
BauGB festgesetzt. Die BAume sind zu pflegen und auf Dauer zu erhalten. Bei Abgang
oder bei Beseitigung aufgrund einer Befreiung sind entsprechende Ersatzpflanzungen
vorzunehmen. Wahrend der ErschlieBungsarbeiten sind SchutzmalRnahmen gem.
RAS - LP4 und DIN 18920 vorzusehen.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Das unverwechselbare, eigenstandige Ortsbild bebauter Raume wird Uber vielféltige
Gestaltungselemente gepragt. Neben der Gestaltung von Straf3en, Wegen und Platzen
pragt die Architektur einzelner Gebaude und Gebaudeelemente zu einem hohen Maf3
das physische Erscheinungsbild des Ortes. Auswiichse bzw. Fehlentwicklungen kon-
nen dieses sensible Gebilde nachhaltig stéren. Aufgrund dessen ist es notwendig, das
vorhandene Ausdruckspotenzial zu erkennen, zu sichern und weiterzuentwickeln. Pla-
nerisches Ziel ist es, Uber ortliche Bauvorschriften den ablesbaren Ortsbildcharakter im
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes zu bericksichtigen und somit stadte-
bauliche Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Bedingt durch die sensible Ortsrandlage bzw. Ortseingangssituation ist es notwendig,
die bauliche Gestaltung der kiinftigen Gebaude dahingehend zu steuern, dass sich die
geplanten baulichen Anlagen vertraglich in den Siedlungsraum einfliigen und stadte-
bauliche Fehlentwicklungen vermieden werden. Im Rahmen der ortlichen Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan Nr. 79 F wird deshalb festgelegt, dass innerhalb des Plange-
bietes die Gebaude mit einer zuldssigen Dachneigung von = 15° zu errichten sind, wo-
bei dieses nicht fir Garagen und Nebengebdude in Form von Gebauden sowie fur
Dachgauben, Dacherker, Krippelwalme, Wintergarten und weitere dem Gebéaude
deutlich untergeordnete Bauteile gem. 8 5 Abs. 3 NBauO gilt. Fir den Siedlungsraum
untypische Formgebungen (z. B. Flachdacher) werden somit vermieden.
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7.0

Darlber hinaus sind oberirdische Freileitungen (Niederspannungs- und Fernmeldelei-
tungen) gem. 8§ 84 (3) Nr. 4 NBauO im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht
zulassig.

Um das Ortsbhild nicht durch beeinflussende Werbeanlagen nachhaltig zu stéren, wer-
den Vorschriften tGber die Zulassigkeit von Werbeanlagen getroffen.

Demnach sind Werbeanlagen an der Statte der Leistung zulassig. Dies gilt sowohl fur
direkt am Gebaude angebrachte Werbeanlagen als auch fiur freistehende Werbeanla-
gen (z.B. Aufsteller, Pylone und Fahnenmasten). Werbeanlagen sind an der Statte der
Leistung an den AulRenwanden der Gebaude, im Bereich des Erdgeschosses bis zu
einer Hohe von max. 4,00 m des Gebaudes zuldssig. Werbeanlagen am Geb&ude dir-
fen eine Breite von max. 35 % der betreffenden Wandflache und eine maximale Hohe
von 0,60 m nicht Uberschreiten. Werbeanlagen an speziellen Werbetragern sind max.
mit einer Flache von 1,5 m? je Seite zulassig. Werbeanlagen mit Blinklicht, laufenden
Sichtb&ndern, im Wechsel oder in Stufen schaltbare Anlagen sowie bewegliche nicht
ortsfeste Werbeanlagen, wie bspw. Klappschilder, Fahnen, Transparente, etc. sind
nicht zulassig. Werbeanlagen mit beweglichen Teilen einer Ansichtsflache gréRer als 1
m2 sind nicht zuldssig. Lichtwerbung in den folgenden Farben ist nicht zuldssig: RAL
1026 Leuchtgelb, RAL 2005 Leuchtorange, RAL 2007 Leuchthellorange, RAL 3024
Leuchtrot, RAL 3026 Leuchthellrot, RAL 6038 Leuchtgriin sowie Tone, die diesem
Farbspektrum entsprechen. Werbung mit Einsatz von Bildwerfern und Lasern (Licht-
werbung am Himmel oder auf Projektionsflachen) sowie Werbeanlagen, von denen
Beschallungen zum Zwecke der Werbung ausgehen sind nicht zulassig.

Um das Ortsbild einheitlich zu gestalten, werden Vorschriften Uber die Gestaltung der
AuRenwande getroffen.

Die AufRenwande sind als Lochfassaden auszubilden, d.h. dass (")ffnungen in der Fas-
sadenflache allseitig von Wandflachen umschlossen sind. Fensteréffnungen muissen
ein stehendes Format haben. Die Gesamtbreite der verglasten Flachen darf héchstens
60% der Gesamtbreite des Hauses betragen. Bei Geschéaftsgebauden gilt fir die Erd-
geschosszone abweichend von 8§ 5 Abs. 2 und 3: Die Gesamtbreite der verglasten
Flachen darf 90% der Gesamtbreite des Hauses betragen. Die Fenster missen von
Wandpfeilern oder Stitzen eingefasst sein. Pfeiler und Wandflachen missen mind.
0,365 m breit sein. Sonnenschutzeinrichtungen und Fensteriiberdeckungen sind nur im
Erdgeschoss bis Unterkante Fenster des darlberliegenden Geschosses zuléssig. Sie
Sind entsprechend den Fensterbreiten zu unterteilen. GroRere Sonnenschutzeinrich-
tungen und Fenstertiberdeckungen sind ausnahmsweise zulassig, wenn sie sich in die
kleinteilige Gebaude- und Fassadenstruktur einfligen.

VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR

« AuRere ErschlieBung
Die Anbindung des Plangebietes an das ortliche Verkehrsnetz erfolgt tber die
KreisstralRe K 131 — Oldenburger Stral3e, die in nordsudlicher Richtung verlauft.
Die OPNV-Anbindung erfolgt tiber die im naheren Umfeld des Plangebietes vor-
handene Bushaltestelle ,Lindenstraf3e*.

» Gas- und Stromversorgung
Die Gasversorgung und die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch den
Anschluss an die Versorgernetze der Energieversorgung Weser-Ems (EWE).

e Schmutz- und Abwasserentsorgung
Die Schmutz- und Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem durch den An-
schluss an den vorhandenen Kanal.
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8.0

8.1

8.2

8.2.1

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung des Plangebietes erfolgt Uber das vorhandene Versor-
gungssystem des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV).

Abfallbeseitigung
Die Abfallentsorgung wird vom Landkreis Ammerland durchgefihrt.

Oberflachenentwasserung

Die Oberflachenentwasserung erfolgt Gber die Ableitung des im Bereich von ver-
siegelten Flachen anfallenden Niederschlagswassers in das vorhandene Trennsys-
tem.

Fernmeldetechnische Versorgung
Die fernmeldetechnische Versorgung des Plangebietes erfolgt tber verschiedene
Telekommunikationsanbieter.

Sonderabféalle
Sonderabfalle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemafen Entsorgung zuzu-
fuhren.

Brandschutz
Die Loschwasserversorgung des Plangebietes wird entsprechend den jeweiligen
Anforderungen sichergestellt.

VERFAHRENSGRUNDLAGEN/-UBERSICHT

Rechtsgrundlagen

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung):

BauGB (Baugesetzbuch),

NROG (Niedersachsisches Raumordnungsgesetz),

BauNVO (Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke: Bau-
nutzungsverordnung),

PlanzV (Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die
Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung),

NBauO (Niedersachsische Bauordnung),

NAGBNatSchG (Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz),

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz),

NKomVG (Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz).

Verfahrensibersicht

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ...............
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 F ,Sudlich Schlosspark®
mit Grtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung) gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. 8§ 13a
(3) BauGB am ...........c.uuee. ortsiblich bekannt gemacht.
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8.2.2

8.3

Beteiligung der Offentlichkeit / der Behérden

Die Beteiligung der Offentlichkeit hat i. R. einer 6ffentlichen Auslegung nach § 13a

BauGB i.V.m. § 13 (2) Nr. 2 BauGB und § 3 (2) BauGB vom .................... bis
.................... stattgefunden. Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. 8§ 3 (2) BauGB
am .................. ortsiiblich durch die Tageszeitung bekannt gemacht.

Den beriihrten Behérden und sonstigen Tragern oOffentlicher Belange wurde mit An-
schreiben vom ................ nach § 13a BauGB i. V. m. § 13 (2) Nr. 3 BauGB und § 4 (2)
BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Rastede, .....cooveevveeeiiiiiiinn,

Blrgermeister

Planverfasser

Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 79 F ,Sudlich Schlosspark” mit 6rtlichen
Bauvorschriften erfolgte im Auftrag der Gemeinde Rastede vom Planungsburo:

-
Diekmanne (\
Mosebach A =

Regionalplanung
Stadt- und Landschaftsplanung
Entwicklungs- und Projektmanagement

Oldenburger StraRe 86 -26180 Rastede D|p|_|ng O|af Mosebach
Telefon (0 44 02) 91 16 30
Telefax (0 44 02) 91 16 40 (Planverfasser)
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Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung

keine Anregungen

Trager offentlicher Belange

von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in de

1. Gastransport Nord GmbH
An der Grof3en Wisch 9
26133 Oldenburg

2. Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Bezirksstelle OL-Nord
Im Dreieck 12
26127 Oldenburg

3. Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Forstamt Weser-Ems
Geschéftsstelle Oldenburg
Im Dreieck 12
26127 Oldenburg

4. TenneT TSO GmbH
Eisenbahnlangsweg 2 a
31275 Lehrte

5. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg

6. Avacon AG
Prozesssteuerung - DGP
Watenstedter Weg 75
38229 Salzgitter

r Stellungnahme vorgebracht:
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Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung Anregungen

Trager offentlicher Belange

von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stel lungnahme vorgebracht:

1. Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede

2. ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Riethorst 12
30659 Hannover

3. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
GeorgstralRe 4
26919 Brake

4. Niedersachsische Landesbehdrde fiir StraRenbau und Verkehr
Geschéftsbereich Oldenburg
Kaiserstralie 27
26122 Oldenburg

5. Niedersachsisches Landesamt fiir Denkmalpflege — Referat Arch&ologie
Stitzpunkt Oldenburg
Ofener Stral3e 15
26121 Oldenburg

6. Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN)
Willy-Brandt-Platz 7
28215 Bremen
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Abwéagung: Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB) 1

Anregungen

Abwagungsvorschlage

Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12
26655 Westerstede

Stellungnahme: Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 79 F "Sidlich
Schlosspark” mit drtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren
nach 8 13 a BauGB; Benachrichtigung der Trager offentlicher Belange
gemal § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB.

Zum Ausbau der Kreisstraf3e 131 habe ich unter Mitwirkung der Gemeinde
Rastede im Februar 2014 den Verzicht auf Planfeststellung erklart. Ich
gehe deshalb auch aus naturschutzfachlichen Grinden davon aus, dass
die Stellungnahme der Niedersachsischen Landesbehérde fur Straf3enbau
und Verkehr vom 21.07.2014 (Az.: 21/21102, B-Plan 79 F) vollumfanglich
beachtet wird.

Meine Untere Bauaufsichtsbehérde regt an, zur Bestimmung des unteren
Bezugspunktes bei Festsetzung der Ho6he baulicher Anlagen (Nr. 3) die
Hohenlage der ErschlieBungsstral3en (StralRenoberkante - Fahrbahnmitte)
anzugeben. Das wuirde die Erstellung der Bauantragsunterlagen optimie-
ren und die Prufung im Zulassungsverfahren beschleunigen.

Meine Untere Denkmalschutzbehérde weist auf die Parkanlage "Schloss-
park Rastede" sowie das "Hirschtor" in der Nahe des Plangebietes hin.
Kapitel 4.3 der Begrindung sollte entsprechend ergénzt werden.

Das Planzeichen "a kleiner/gleich 30 m" ist nicht vollstandig erklart ("a").
Die Planzeichenerklarung sollte noch entsprechend erganzt werden.

Die in der ortlichen Bauvorschrift Nr. 3 genannte Rechtsgrundlage (8 56
(1) Nr. 4 NBauO) ist meines Erachtens nicht mehr aktuell. Ich rege des-
halb an, diese ortliche Bauvorschrift zu tGberprifen.

Ich bitte darum, die Planzeichnung um einen Hinweis auf die BauNVO
1990 zu erganzen.

Die Stellungnahme des Landkreises Ammerland wird zur Kenntnis ge-
nommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt, indem die zulassige Gebaudehthe als Hohe
Uber Normalhéhennull (NHN) angegeben wird.

Der Anregung wird gefolgt und das Kapitel 4.3 der Begrindung um die
Baudenkmaler "Schlosspark Rastede” und "Hirschtor ergéanzt.

Der Anregung wird gefolgt. Die Planzeichenerklarung wird erganzt und das
Planzeichen "a kleiner/gleich 30 m" ausfihrlicher erlautert.
Der Anregung wird gefolgt. Es wird die aktuelle Rechtsgrundlage § 84 (3)

Nr. 4 NBauO fur die drtliche Bauvorschrift genannt.

Der Anregung wird gefolgt. Die Planzeichnung wird um den Hinweis auf
die BauNVO 1990 ergénzt.
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Abwéagung: Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB) 2

Anregungen

Abwagungsvorschlage

ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Riethorst 12
30659 Hannover

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt die Be-
triebsfuhrung fur die Produktionsaktivitdten einschlie3lich des Betriebs des
Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas und Erdél GmbH & Co. KG
(BEB), der Mobil Erdgas-Erdél GmbH (MEEG) und den Tochtergesell-
schaften wabhr.

Wir méchten Ihnen mitteilen, dass von dem Planvorhaben die Bergbaube-
rechtigung (Konzession) Bergwerkseigentum Oldenburg der OEG Olden-
burgische Erdélgesellschaft mbH betroffen ist.

Hierbei handelt es sich um eine offentlich-rechtlich verliehene Berechti-
gung zur Aufsuchung und Gewinnung von Erddl, Erdgas und anderen
bitumindsen Stoffen. Deshalb weisen wir darauf hin, diese Rechte bei den
Planungen zu bertcksichtigen.

Die Stellungnahme der ExxonMobil Production Deutschland GmbH wird
zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Georgstralle 4
26919 Brake

Wir haben den oben genannten Bebauungsplan zur Kenntnis genommen.

Im Bereich des Bebauungsgebietes befinden sich Versorgungsanlagen
des OOWYV. Diese dirfen weder durch Hochbauten noch durch eine ge-
schlossene Fahrbahndecke, aufRer in Kreuzungsbereichen, tberbaut wer-
den.

Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemafl DVGW Arbeitsblatt W 400-
1 Sicherheitsabstande zu den Versorgungsleitungen einzuhalten. Auler-
dem weisen wir darauf hin, dass die Versorgungsanlagen gemaR DIN
1998 Punkt 5 nicht mit Baumen Uberpflanzt werden dirfen. Um fir die
Zukunft sicherzustellen, dass eine Uberbauung der Leitungen nicht statt-
finden kann, werden Sie gebeten, ggf. fur die betroffenen Leitungen ein
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht einzutragen.

Die Stellungnahme des Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbandes
wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt. Die im Plangebiet vorhanden Leitungen werden
im Rahmen der Ausfuhrungsplanung bericksichtigt. Im Plangebiet befin-
det sich zudem eine Hauptwasserversorgungsleitung (180 PE-HD). Es
wird nachrichtlich darauf hingewiesen, dass diese Leitung nicht Gberbaut
werden darf.
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Abwagung: Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB) 3

Anregungen

Abwagungsvorschlage

Das ausgewiesene Planungsgebiet muss durch die bereits vorhandenen
Versorgungsleitungen als teilweise erschlossen angesehen werden. So-
fern eine Erweiterung notwendig werden sollte, kann diese nur auf der
Grundlage der AVB Wasser V unter Anwendung des § 4 der Wasserliefe-
rungsbedingungen des OOWYV durchgefihrt werden. Wann und in wel-
chem Umfang diese Erweiterung durchgefiihrt wird, missen die Gemein-
de und der OOWYV rechtzeitig vor Ausschreibung der ErschlieBungsarbei-
ten gemeinsam festlegen.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Gemeinde die sich aus diesem
Paragraphen ergebende Verpflichtung rechtzeitig durch Kauf- oder Er-
schlieBungsvertrage auf die neuen Grundstiickseigentimer (Ubertragen
kann.

Fur die ordnungsgemale Unterbringung der Versorgungsleitungen inner-
halb der 6ffentlichen Verkehrsflachen im Baugebiet, sollte ein durchge-
hender seitlicher Versorgungsstreifen angeordnet werden. Dieser darf
wegen erforderlicher Wartungs-, Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten
weder bepflanzt noch mit anderen Hindernissen versehen werden.

Um Beachtung der DIN 1998 und des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 wird
gebeten.

Wir bitten vor Ausschreibung der ErschlieBungsarbeiten um einen Be-
sprechungstermin, an dem alle betroffenen Versorgungstrager teilnehmen.

Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden Brandschutz (Grund-
schutz) weisen wir ausdriicklich darauf hin, dass die Léschwasservorhal-
tung kein gesetzlicher Bestandteil der 6ffentlichen Wasserversorgung ist.
Die offentliche Wasserversorgung als Aufgabe der Daseins- vorsorge wird
durch die gesetzlichen Aufgabenzuweisungen des Niedersachsischen
Brandschutzgesetzes {NBrandSchG) nicht berthrt, sondern ist von der
kommunalen Loschwasserversorgungspflicht zu trennen.

Eine Pflicht zur vollstandigen oder teilweisen Sicherstellung der Losch-
wasserversorgung Uber das 6ffentliche Wasserversorgungsnetz (leitungs-
gebunden) besteht durch den OOWYV nicht. Allerdings kdnnen im Zuge der
geplanten Rohrverlegungsarbeiten Unterflurhydranten fur einen anteiligen
Léschwasserbezug eingebaut werden. Lieferung und Einbau der Feuer-
I6schhydranten regeln sich nach den bestehenden Vertrédgen. Wir bitten,

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird nicht gefolgt, da sich im Planungsgebiet keine offentli-
chen Verkehrsflachen befinden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Abwéagung: Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB) 4

Anregungen

Abwagungsvorschlage

die von lhnen gewiinschten Unterflurhydranten nach Ricksprache mit
dem Brandverhiitungsingenieur in den genehmigten Bebauungsplan ein-
zutragen.

Da unter Berucksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der
Brandausbreitung unterschiedliche Richtwerte fiir den Loschwasserbedarf
bestehen (DVGW-Arbeitsblatt W 405L ist friihzeitig beim OOWYV der mog-
liche Anteil (rechnerischer Wert) des leitungsgebundenen Léschwasseran-
teils zu erfragen, um planungsrechtlich die ErschlieBung als gesichert
anerkannt zu bekommen.

Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten kénnen nur zu Lasten des Ver-
anlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender Vertrage durch-
geflhrt werden.

Die Einzeichnung der vorhandenen Versorgungsanlagen in dem anliegen-
den Lageplan ist unmaf3stablich. Die genaue Lage der Leitungen gibt
Ihnen Dienststellenleiter Herr Kaper von unserer Betriebsstelle in Wes-
terstede, Tel.: 04488 845211, in der Ortlichkeit an.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Niedersachsische Landesbehorde fiir Strallenbau und V erkehr
Geschéftsbereich Oldenburg

Kaiserstralie 27

26122 Oldenburg

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 79 F grenzt an die K 131
innerhalb der gemal § 4 (2) NStrG festgesetzten Ortsdurchfahrt Raste-
de. Die verkehriche ErschlieBung des Plangebietes ist u.a. Uber eine
Zufahrt von der K 131 vorgesehen. Die Belange der Nieders. Landes-
behorde fir StraBenbau und Verkehr, Geschéaftsbereich Oldenburg
(NLStBV-OL) sind betroffen.

Folgendes ist zu beachten:

Der Landkreis Ammerland beabsichtigt, die K 131 zwischen dem KV K
131/K 134/Amalienstrale und der Einmindung Schlossstralle auszubau-
en. Fur das Vorhaben hat der Landkreis Ammerland mit Datum vom
24.02.2014 den Verzicht auf Planfeststellung erklart.

Die Stellungnahme der Niederséchsischen Landesbehdrde fir Straf3enbau
und Verkehr wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Planungsbiro Diekmann & Mosebach — Oldenburger Stral3e 86 — 26180 Rastede

08.09.2014



Abwéagung: Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB) 5

Anregungen

Abwagungsvorschlage

Dieser liegt der Gemeinde vor und ist im Bebauungsplanentwurf zu be-
riicksichtigen (siehe hierzu auch anliegenden Lageplanausschnitt im M 1:
250).

Zu beachten ist insbesondere der Hinweis Nr. 4 aus dem Verzicht auf
Planfeststellung: "Entlang der Oldenburger Stral3e sind die alten Eichen als
Begleitgrin in der Sichtachse zum Hirschtor zu erhalten(§8 8 NDSchG Um-
gebungsschutz zum Baudenkmal Kirschtor)."

Eine befestigte Zufahrt von der K 131 in das Plangebiet gibt es gemaf
den Unterlagen fur den Ausbau der K 131 nicht. Dort, wo gemaR dem
Bebauungsplanentwurf eine Zufahrt vorhanden sein soll, ist stattdessen
die Anlage von Entwésserungseinrichtungen fiir die K 131 geplant.

Fiur die Anlage einer Zufahrt waren im Wurzelbereich zu erhaltender Bau-
me (entweder an der K 131 oder im Bebauungsplangebiet) Erdarbeiten
unvermeidlich, die die Vitalitat der Bdume beeintrachtigen kdnnen. Durch
die StraRenbaume ist zudem die Sicht in Blickrichtung Norden (Ortsmitte)
eingeschrankt.

Ich bitte daher um Prifung, ob nicht generell auf eine direkte Zufahrt von
der K 131 verzichtet und das Planzeichen "Bereich ohne Ein- und Aus-
fahrt" entlang der K 131 auf gesamter Lange eingetragen werden kann.

Das Plangebiet ist u.a. durch die vom Verkehr auf der K 131 aus-
gehenden Schallemissionen belastet (vergl. Ziff. 4.2 der Begrin-
dung).

Ich weise darauf hin, dass aus dem geplanten Baugebiet keine Anspri-
che wegen der von der KreisstraRe ausgehenden Emissionen bestehen
und bitte, einen entsprechenden nachrichtlichen Hinweis in die Plan-
zeichnung des Bebauungsplanes aufzunehmen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die alten Eichen entlang der
Oldenburger StraflRe befinden sich auRerhalb des Geltungsbereiches und
sind daher von der Planung nicht betroffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Ausfihrungsplanung
widersprechen sich die Anlage von Entwésserungseinrichtungen sowie
einer ehemaligen, potentiell wieder nutzbaren Zufahrt, die jedoch im Be-
bauungsplan nicht festgesetzt ist, nicht.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die zu erhaltenden Baume sind
wahrend der ErschlieBungsarbeiten zu schitzen (siehe Kap. 5.6 der Be-
grindung).

Der Anregung wird nicht gefolgt. Es soll weiterhin die Moéglichkeit geben,
dass das Plangebiet sowohl Uber die Oldenburger Stral3e als auch tber
die StralRe ,Am Vorwerk" erschlossen werden kann. Zudem befindet sich
in dem Bereich, in dem eine ErschlieBung Uber die Oldenburger Stral3e
maglich ist, eine ehemalige Zufahrt, die wieder als solche genutzt werden
kann.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt. Im Bebauungsplan wird nachrichtlich darauf
hingewiesen, dass fiur die neu geplanten Nutzungen im Hinblick auf die
von der Oldenburger Strae (K131) ausgehenden Emissionen keine An-
spriche gegeniuber dem Stral3enbautrdger gestellt werden kdnnen.
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Abwéagung: Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB) 6

Anregungen

Abwagungsvorschlage

Niedersachsisches Landesamt fir Denkmalpflege
Referat Archaologie

Stitzpunkt Oldenburg

Ofener Stral3e 15

26121 Oldenburg

Seitens der Archéologischen Denkmalpflege werden zu o. g. Planungen
keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen.

Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine
archdologischen Fundstellen bekannt. Da die Mehrzahl arch&ologischer
Funde und Befunde jedoch obertéagig nicht sichtbar sind, kénnen sie auch
nie ausgeschlossen werden.

Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist bereits in den An-
tragsunterlagen enthalten.

Die Stellungnahme des niederséchsischen Landesamtes fur Denkmalpfle-
ge wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN)
Willy-Brandt-Platz 7
28215 Bremen

Wir haben grundséatzlich keine Bedenken bezlglich der oben genannten
Planungen.

Wir begriRen, dass Aussagen zur Anbindung des Gebietes an den offent-
lichen Personennahverkehr in der Begrindung enthalten sind. Wir mdch-
ten diese jedoch korrigieren.

Das Planungsgebiet liegt nicht im Einzugsbereich der im Erlauterungstext
genannten Haltestellen "Schule", "Feldbreite”, "KGS", "Borbecker Weg"
und "Loyer Weg".

Das Planungsgebiet wird durch die Haltestelle "Rastede, Lindenstrale"
erschlossen, welche von den Linien 340 und 342 bedient wird. Wahrend
die Linie 342 ausschlieRlich auf die Beférderung von Schiilern ausgerichtet
ist, verkehrt die 340 regelmé&Rig zwischen Jaderberg und dem Oberzent-
rum Oldenburg.

Der Sachverhalt ist mit dem Landkreis Ammerland und dem Zweckver-

Die Stellungnahme des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen
GmbH wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begruindung wird bezglich
der Aussagen zum OPNV korrigiert.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Abwéagung: Bebauungsplan Nr. 79 F, Behorden-/TOB-Beteiligung (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)

Anregungen

Abwagungsvorschlage

band Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) abgestimmt. Die-
ses Schreiben gilt in Bezug auf den 6ffentlichen Personennahverkehr als
gemeinsame Stellungnahme.
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Abwagung: Bebauungsplan Nr. 79 F, Offentlichkeitsbeteiligung (Verfahren gem. § 3 (2) BauGB) 1

Anregungen von Burgern

von den Blrgern wurden keine Stellungnahmen vorgebr acht.
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Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/150
freigegeben am 12.09.2014

GB 3 Datum: 26.08.2014
Sachbearbeiter/in: Frau Tabea Triebe

Bebauungsplan 103 - Wohngebiet nérdlich Havelstralie 11

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o] 07.10.2014 Ausschuss fur Bau, Planung, Umwelt und Stral3en
N 14.10.2014 Verwaltungsausschuss

o 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB sowie
der Beteiligung der Behorden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange gemaR 8 4
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der Grundlage dieser Be-
schlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses fir Bau, Planung, Umwelt und
Strallen am 07.10.2014 beriicksichtigt.

2. Die bisherige Beschlussfassung und Abwagung wird bestéatigt.
3. Der Bebauungsplan 103 — Wohngebiet nérdlich Havelstral3e 11 mit Begriindung und

Umuweltbericht sowie ortlichen Bauvorschriften werden gemaR § 1 Abs. 3 Baugesetz-
buch in Verbindung mit § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Mit dem Bebauungsplan 103 wird das in den vergangenen Monaten entstandene und
zwischenzeitlich nahezu vollstandig bebaute Wohngebiet an der Miritz- und Egerstral3e ab-
gerundet. Dabei entsteht neben den Wohnbaugrundstiicken auch eine groRztigige Grunanlage,
die zusammen mit dem naturnah gestalteten Regenwasserriickhaltebecken eine Abgrenzung
zum vorhandenen Gewerbegebiet am Brombeerweg schafft.

Im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung wurden keine wesentlichen Stellungnahmen vor-
getragen, sodass nunmehr der Satzungsbeschluss gefasst werden kann.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen zur Verfigung.
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Anlagen:

Planzeichnung

Begriindung mit Umweltbericht

Karte der Biotoptypen und Nutzungen
Abwaégungsvorschlage
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Gemeinde Rastede
Landkreis Ammerland

Bebauungsplan Nr. 103

"WWohngebiet nordlich Havelstralde 1"

mit 6rtlichen Bauvorschriften nach § 84 der
Niedersachsischen Bauordnung
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PLANZEICHENERKLARUNG

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

2. MaR der baulichen Nutzung
0,35 Grundflachenzahl
Il Zahl der Vollgeschosse als Héchstmafy
gii?m . Héhe baulicher Anlagen als Héchstmal (GH= Gebdudehohe, NHN=Normalhéhennull)
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
nur Einzel- und Doppelhauser zulassig
a Abweichende Bauweise
L Baugrenze
| Uberbaubare Flache
q i - nicht Gberbaubare Flache
6. Verkehrsflachen
Offentliche StraRenverkehrsflache
— StraRenbegrenzungslinie

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Ful- und Radweg

Griinflachen

Offentliche Grunflache

Zweckbestimmung: Regenrtickhaltebecken
Zweckbestimmung: Kinderspielplatz
Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Raumstreifen

Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des Wasserabflusses

Wasserflache

13. Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen oder Flachen fiir
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
JH Ep Umgrenzung von Flachen fur Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
T T Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
15. Sonstige Planzeichen
vyvwv Umgrenzung von Flachen fir Nutzungsbeschrankungen oder fur Vorkehrungen zum
4 < Schutz gegen schéadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
A O O

Immissionsschutzgesetzes

Larmpegelbereich

Richtfunktrasse

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes




Textliche Festsetzungen

10.

11.

In dem allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemaf § 9 [1] Nr. 6 BauGB bei Einzelhdusern je ange-
fangene 500 gm Baugrundstiick eine Wohneinheit und bei Doppelhdusern je angefangene 350 gm
eine Wohneinheit zul&ssig.

Die Uberschreitung der festgesetzten Grundflachenzahl geméaR § 19 [4] BauNVO ist in den allge-
meinen Wohngebieten (WA) um bis zu 30% zulassig.

Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen zwischen der Baugrenze und der innerhalb des
Geltungsbereiches festgesetzten éffentlichen Verkehrsflachen, mit Ausnahme der Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung ,Ful- und Radweg“, sind Garagen und Uberdachte Stellplatze
(Carports) geméR § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebauden gemaR § 14 BauN-
VO nicht zuléssig.

In den Baugebieten gilt geman § 22 [2] BauNVO die offene Bauweise. Abweichend wird fir die
Allgemeinen Wohngebiete festgesetzt, dass Gebdudeldngen bis maximal 20 m zuldssig sind. In
den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind nur Doppel- und Einzelhduser zuldssig.

Geman § 16 [2] BauNVO wird bestimmt, dass die zuldssige Gebaudehéhe maximal 27,30 m lber
NHN betragen darf.

Innerhalb der gemar § 9 [1] Nr. 20 BauGB festgesetzten Fldchen M 1 sind die vorhandenen Wall-
hecken und sonstigen Gehdlze zu erhalten. Bauliche Anlagen im Sinne der §§ 12 und 14 BauNVO,
jegliche Versiegelungen, Materialablagerungen (auch Kompost), Auf- und Abgrabungen sowie Auf-
fullungen sind innerhalb dieser Flachen unzuldssig. Innerhalb der parallel zum Brombeerweg ver-
laufenden MaRRnahmenflache M 1 ist die Unterbrechung der Wallhecke in einer Breite von 3 m fur
die Querung eines FuR- und Radweges zulassig.

Innerhalb der geman § 9 [1] Nr. 20 BauGB festgesetzten Flachen M 2 ist ein den wasserwirtschaft-

lichen Anforderungen entsprechendes Regenriickhaltebecken anzulegen. Aulerdem sind zul&ssig:

e bauliche Anlagen, die dem Verweilen im Freien dienen (z.B. Banke, Tische, Aufenthaltsflachen
etc.),

¢ Ful- und Radwege und Fahrradstellplétze,

Innerhalb der &ffentlichen Griinflache mit den Zweckbestimmungen ,Parkanlage, Kinderspielplatz*
sind zulassig:

¢ bauliche Anlagen, die dem Verweilen im Freien dienen (z.B. Banke, Tische, Aufenthaltsflachen
etc.),

o Ful- und Radwege und Fahrradstellplétze,

e bauliche Anlagen fur das Kinderspiel (Kinderspielplatz),

Innerhalb der &ffentlichen Griinflachen mit der Zweckbestimmung ,Raumstreifen” ist die Anlage
eines Ful- und Radweges aus wassergebundenem Material zuldssig.

GemaR § 16 [2] BauNVO wird bestimmt, dass die H6he des Erdgeschosssockels in den festge-
setzten Allgemeinen Wohngebieten (WA) maximal 18,10 m tuber NHN betragen darf.

Bei der Errichtung von Gebauden, die dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, missen
innerhalb der im Planteil gekennzeichneten Bereiche die Mindesanforderungen an die Luftschall-
ddmmung von den nach auRen abschlieBenden Bauteilen von Aufenthaltsraumen der DIN 4109
eingehalten werden. An Fassaden von Birordumen (auch Aufenthalts- und Sozialrdume) und Auf-
enthaltsrdumen von Wohnungen sind die folgenden resultierenden Schallddmm-MaRe (erf.
R’w,res) durch die AuRenbauteile (Wandanteil, Fenster, Luftung, Dacher etc.) einzuhalten:

Larmpegelbereich I erf. R'y, res = 30 dB fur Aufenthaltsrdume von Wohnungen
erf. R'y, s = 30 dB fur Biro- und Sozialrdume

Beim Einbau von Fenstern ist zu bericksichtigen, dass die fur eine ausreichende Liftung der
schutzbedurftigen Rdume erforderliche Einrichtung die Mindestanforderungen an die resultierende
Schalldammung der AuRenwand nicht unterschreitet.




Ortliche Bauvorschriften

1. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschriften 2 bis 4 ist identisch mit dem im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 103 festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA).
Die ortliche Bauvorschrift Nr. 5 ist fir den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.
103 relevant.

2. Dachform und Dachneigung

Hauptgebaude sind mit symmetrisch geneigten Dachern zu errichten. Die Dachneigung muss
mindestens 20° und darf hdchstens 50° betragen. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind

. Eingangsiberdachungen, Windfange, vortretende Gebaudeteile wie Gesimse,
Dachvorspriinge, Erker und Blumenfenster, soweit sie untergeordnet sind.

° Wintergarten,

. an der Traufseite eines Wohngebaudes errichtete Friesengiebel (FrontspieRe) und
Zwerggiebel mit einer Dachneigung von maximal 68°, sofern deren Firsthéhe sich dem
Hauptdach unterordnet und die Giebelseite geringer als 50 % der Lé&nge des
Wohngebaudes ist,

Pultdé&cher mit einer Mindestneigung von 25 ° sind zul&ssig.

3. Dachaufbauten/ Dachausbauten
Dachaufbauten/ Dachgauben k&nnen in mehrere gleiche Einheiten aufgeteilt werden; ihre
Gesamtlédnge darf 50 % der Trauflange nicht Uberschreiten. Der Abstand zum seitlichen
Dachrand muss mindestens 1,50 m betragen.

4, StraBenseitige Einfriedung
Entlang der stralRenseitigen Grundstiicksgrenzen (6ffentliche Verkehrsflachen innerhalb des
Geltungsbereiches) sind innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) die
Baugrundstiicke mit geschnittenen Laubgehélzhecken (z.B. Hainbuche, WeiRdorn, Rotbuche,
Liguster, Stechpalme), mit einer Mindesthéhe von 0,60 m, einzufrieden. Innerhalb der
Heckenflhrung sind Z&une gestattet, jedoch nicht héher als die eigentliche Hecke.

5. Oberirdische Freileitungen

Gemal § 84 Abs. 3 Nr. 4 NBauO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes oberirdische
Freileitungen (Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen) nicht zulassig.




Hinweise

1)

2)

3)

4)

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen
u.a. sein: Tongefalischerben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie  auffallige
Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden,
sind diese gemal § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und
missen dem Niedersachsischen Landesamt fiur Denkmalpflege — Stltzpunkt Oldenburg, Ofener
StraBe 15, 26121 Oldenburg —oder der Unteren Denkmalschutzbehérde gemeldet werden.
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige
unverédndert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutage
treten, so ist unverziglich die Untere Abfallbehdrde zu benachrichtigen.

Die Lage der  Versorgungsleitungen ist den Bestandsplanen der  zusténdigen
Versorgungsunternehmen zu entnehmen.

Die aufgrund ordnungsgemafer Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen
ausgehenden Geruchsimmissionen werden als Vorbelastung anerkannt. Sie stellen eine typische
Begleiterscheinung fir den landlichen Bereich dar und kénnen nicht als unzuldssige Stérung
angesehen werden.

Verwendete DIN-Normen und Regelwerke

Die den textlichen Festsetzungen zugrunde liegenden und genannten DIN-Normen und
technischen Regelwerke liegen zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Rastede wahrend der
Ublichen Offnungszeiten aus.
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Teil I der Begriindung: Ziele, Zwecke, Inhalte und wesentliche
Auswirkungen der Planung

1. Einleitung

1.1 Anlass der Planung

In dem Ortsteil Wahnbek besteht eine nach wie vor hohe Nachfrage nach Bauland fiir den Bau
von Einfamilienhdusern. Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, dieser Nachfrage mit der Aus-
weisung eines Allgemeinen Wohngebietes im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
103 nachzukommen. Nach dem Bebauungsplan Nr. 88 ,,Wohngebiet nérdlich Havelstralie® ist
dies der zweite und letzte Bauabschnitt, der aus der 54. Flachennutzungsplaninderung entwi-
ckelt wird.

Zudem beabsichtigt die Gemeinde eine Griinfldche als Gliederungselement und Schutzabstand
zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnbebauung festzusetzen. Sie soll zugleich zu Naher-
holungszwecken und fiir Regenriickhaltemanahmen zur Verfiigung stehen.

1.2 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen fiir den Bebauungsplan Nr. 103 sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Ver-
ordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), die
Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpline und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV), das Niedersdchsische Kommunalverfassungsgesetz und die Nie-
dersichsische Bauordnung (NBauO), jeweils in der geltenden Fassung.

1.3 Geltungsbereich der Planung

Das Planungsgebiet liegt siidostlich des Hauptortes Rastede und im nordlichen Bereich des
Ortsteiles Wahnbek. In siidwestlicher Richtung liegt das Autobahnkreuz Oldenburg-Nord. Der
Geltungsbereich wird im Siiden durch die riickwértigen Grundstiicksgrenzen der Bauplitze im
angrenzenden Bebauungsplan Nr. 88 begrenzt. Im Osten wird die Grenze durch die Flurstiicke
378/8, 378/7, 378/1 und 379 gebildet, im Westen grenzt das Flurstiick 96/3 an den Geltungsbe-
reich an. Im Norden wird die Grenze des Geltungsbereichs durch eine Strauch-Baum-
Wallhecke bzw. den Brombeerweg gebildet.

Der genaue Geltungsbereich ist aus der Planzeichnung des Bebauungsplanes zu entnehmen.
Die Lage im Gemeindegebiet ergibt sich aus dem Ubersichtsplan.
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14 Beschreibung des Plangebietes

Die im Geltungsbereich gelegenen Flichen werden derzeit tiberwiegend als landwirtschaftliche
Ackerflichen genutzt. Am nordwestlichen und westlichen Rand des Geltungsbereichs sowie
parallel zum Brombeerweg befindet sich eine Strauch-Baum-Wallhecke (vergl. auch Bestands-
plan im Anhang). Ostlich an das Plangebiet angrenzend liegt eine neu angelegte Wallhecke, am
siidlichen Rand des Plangebietes ist ein Graben vorhanden. Parallel zum siidwestlichen Gra-
benabschnitt befindet sich (aulerhalb des Geltungsbereiches) eine weitere Strauch-Baum-
Wallhecke.

Siidlich des Geltungsbereiches liegt ein dlteres eingeschossiges Wohnhaus. Das Wohnhaus ist
aus siidlicher Richtung, ausgehend von der Havelstral3e, iiber die Egerstrae erschlossen und ist
von Geholzen umgeben. Westlich des Plangebietes befindet sich Intensivgriinland mit Weide-
nutzung. Suidlich des Plangebietes befindet sich das Allgemeine Wohngebiet ,,Nordlich der
Havelstrale* (Bebauungsplan Nr. 88), in dem iiberwiegend freistehende Einfamilienhéduser
entstanden sind. Das Plangebiet befindet sich derzeit in der Schlussphase der Realisierung.
Stidwestlich grenzt das Wohngebiet an der Memelstrae an das Plangebiet an. Nordlich grenzt
das geplante Gewerbegebiet ,,Stidlich Brombeerweg® an (Bebauungsplan Nr. 68e). Derzeit
werden die nordlich an das Plangebiet angrenzenden Flichen noch landwirtschaftlich genutzt.
Nordostlich des Brombeerwegs schlieBen weitlaufige landwirtschaftlich genutzte Flachen an.
Ostlich liegt das Wohngebiet ,,Wahnbek (nordlich der Schulstrale)*. Es handelt sich hier um
Einfamilienhéuser auf grofziigig geschnittenen Grundstiicken.

Nordostlich des Plangebietes grenzt direkt der Brombeerweg an. Er ist befestigt und bindet in
westlicher Richtung an die Kreisstrale K 131 (Oldenburger Straf3e) an. Er soll jedoch nicht zur
ErschlieBung des Plangebietes herangezogen werden. Das Plangebiet soll aus siidlicher Rich-
tung, ausgehend von der Havelstra3e iiber die im Bebauungsplan Nr. 88 festgesetzten Erschlie-
Bungsstralen erschlossen werden. Der Havelstrale ist lediglich eine ortliche Erschlieungs-
funktion beizumessen. Sie fiihrt in siidostlicher Richtung zur SchulstraBBe (K 144), die an die
Oldenburger Strale (K 131) anbindet. Auch in westlicher Richtung fiihrt die Havelstrae zur
Oldenburger Strale. Die Schulstrale und die Oldenburger Strafle stellen einen Anschluss an
das iiberortliche Verkehrswegenetz sicher. Die Oldenburger Strafle fiihrt in siidlicher Richtung
nach Oldenburg und in nordlicher Richtung nach Rastede.

Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nihe zu den Bundesautobahnen A 29 und A 293. Die
Anschlussstelle Oldenburg-Nord liegt in einer Entfernung von ca. 700 m siidwestlich des Plan-
gebietes. Die A 293 fiihrt in siidlicher Richtung nach Oldenburg und geht in nordlicher Rich-
tung in die Bundesstra3e B 211 tiber.
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1.5 Planungsrahmenbedingungen
Regionale Raumordnung

Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Ammerland 1996 ist der Ortsteil
Wahnbek als Grundzentrum mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von
Wohnstitten dargestellt. Fiir das Plangebiet stellt das RROP ein Vorsorgegebiet fiir die Trink-
wassergewinnung dar.

Flichennutzungsplan

Im Rahmen der 54. Flichennutzungsplaninderung wurden die im Bebauungsplan Nr. 88 und
der iiberwiegende Teil dieses Bebauungsplanes Nr. 103 (s. nachstehende Abbildung) bereits als
Wohnbaufldachen dargestellt. Fiir den nordwestlichen Teil des Bebauungsplanes Nr. 103 wird
in der 54. Flachennutzungsplaninderung eine Griinflache mit den Zweckbestimmungen ,,Re-
genriickhaltebecken und Griinanlage* dargestellt. AuBBerdem wurden Richtfunktrassen nach-
richtlich tibernommen. Die Darstellungen der 54. Flichennutzungsplandnderung konnen dem
nachstehenden Planausschnitt entnommen werden:

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr . 103

Abb.: 54. Flachennutzungsplanidnderung der Gemeinde Rastede mit Ergédnzung des Geltungsbereichs des Bebau-

ungsplanes Nr. 103
Bebauungspléne oder sonstige stidtebauliche Satzungen

Fiir das Plangebiet liegt kein rechtskriftiger Bebauungsplan vor. Siidlich schlie3t der Bebau-
ungsplan Nr. 88 ,,Wohngebiet nordlich HavelstraBe* an. Er setzt Allgemeine Wohngebiete fest.
Zulissig sind nur Einzel- und Doppelhiduser mit maximal zwei Vollgeschossen, einer Grund-
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flichenzahl von 0,35 und einer maximalen Gebidudehohe von 9,5 m. Am nordlichen Rand des
Bebauungsplanes Nr. 88 werden private Griinfldche iiberlagernd mit Flichen fiir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Wallhecken-
schutzstreifen) festgesetzt. Die Griinflichen werden an drei Stellen durchbrochen, an denen
der Bebauungsplan offentliche Verkehrsflichen bzw. Verkehrsflichen mit besonderer Zweck-
bestimmung ,,FuB3- und Radweg* festsetzt.

Stidwestlich angrenzend weist der Bebauungsplan Nr. 34 ,,Wahnbek* (Teilbereich Havelstrae/
Memelstra3e) ein Mischgebiet aus. Fiir das Mischgebiet werden maximal zwei Vollgeschosse,
eine Grundfldchenzahl von 0,4 und eine Geschossflichenzahl von 0,8 ausgewiesen.

Nordlich angrenzend befindet sich der Bebauungsplan Nr. 68e ,,Siidlich Brombeerweg®. Er
weist iberwiegend Gewerbegebiete aus. Fiir die Gewerbegebiete sind eine Grundfldachenzahl
von 0,8, zwei Vollgeschosse als Hochstmal} und 12 m als Oberkante baulicher Anlagen festge-
setzt. Zudem werden fiir die Gewerbegebiete flichenbezogene Schallleistungspegel ausgewie-
sen. Am siidlichen Rand werden private Griinfldchen tiberlagernd mit Flachen fiir Manahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Wallhecken-
schutzstreifen) festgesetzt. Am siidostlichen Rand wird die Errichtung eines Regenriickhaltebe-
ckens planungsrechtlich abgesichert.

Ostlich des Plangebietes liegt der Bebauungsplan Nr. 48 ,,Wahnbek (nérdlich der Schulstra-
Be). Unmittelbar angrenzend an den Bebauungsplan Nr. 103 wird im Bebauungsplan Nr. 48
ein 9 m breiter Wallheckenschutzstreifen ausgewiesen. Ostlich daran schlieBen Allgemeine
Wohngebiete mit einer Grundflachenzahl von 0,3 an. Zulidssig ist maximal ein Vollgeschoss.
AuBerdem wird eine fulldufige Verbindung zum Bebauungsplan Nr. 103 abgesichert.

2. Ziele und Zwecke der Planung

Im Rahmen der 54. Flichennutzungsplaninderung hat die Gemeinde Rastede den Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplanes Nr. 103 mit Ausnahme einer nordwestlichen Teilfldche als
Wohnbaufliche dargestellt (s. auch Abbildung in Kapitel 1.5). Dabei geht die Wohnbaufla-
chendarstellung im Zuge der 54. Anderung iiber diesen Bebauungsplan Nr. 103 in Richtung
Stiden hinaus und umfasst auch den Bebauungsplan Nr. 88. Der Bebauungsplan Nr. 88 ist be-
reits rechtskréftig und wird derzeit realisiert. Insofern stellen die in diesem Bebauungsplan Nr.
103 ausgewiesenen Wohngebiete bereits den zweiten und letzten Bauabschnitt der 54. Fla-
chennutzungsplandnderung dar. Mit der Festsetzung des Allgemeinen Wohngebietes beabsich-
tigt die Gemeinde Rastede, der nach wie vor hohen Nachfrage nach Baugrundstiicken fiir den
Einfamilienhausbau nachzukommen.

Das BauGB ist in der durch das ,,Gesetz zur Stiarkung der Innenentwicklung in den Stddten und
Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Stddtebaurechts* aktualisierten Fassung zu be-
achten; das heit, gemil3 § 1 Absatz 5 BauGB soll die stidtebauliche Entwicklung vorrangig
durch Mainahmen der Innenentwicklung erfolgen und gemif § 1 a Absatz 2 Satz 4 BauGB ist
insbesondere die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flichen zu be-
griinden. Die neue Vorgabe wird aus inhaltlicher Sicht beachtet. Das Plangebiet liegt innerhalb
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des Siedlungszusammenhanges und ist bereits von drei Seiten von Siedlungsnutzungen umge-
ben. Zudem handelt es sich um die Erweiterung eines bestehenden Gebietes. Die grundsétzli-
che Standorteignung wurde bereits im Rahmen der Flachennutzungsplandnderung abschliefend
diskutiert.

Die im Bebauungsplan Nr. 103 ausgewiesenen Allgemeinen Wohngebiete bleiben hinter der
Wohnbaufliachendarstellung im Flichennutzungsplan zuriick. Die Gemeinde setzt im westli-
chen und nordostlichen Bereich des Geltungsbereiches offentliche Griinflichen anstelle von
Allgemeinen Wohngebieten fest und weicht damit gering von den Darstellungen im Flachen-
nutzungsplan ab. Die Gemeinde geht davon aus, dass die flichenmifBig geringe Abweichung
im Rahmen des Entwickelns liegt. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass der Flichennut-
zungsplan keine parzellenscharfen Abgrenzungen trifft und dass die grundsitzliche Gliederung
des Flichennutzungsplanes von nordlich gelegenen Griinflachen (Abstandsgriin) und siidlich
gelegenen Wohngebieten nicht in Frage gestellt wird. Die Griinflichen werden lediglich grofB3er
ausgewiesen als im Flachennutzungsplan dargestellt. Die im norddstlichen Bereich der 54. Fla-
chennutzungsplanidnderung dargestellte Griinflache wird bereits durch den Bebauungsplan Nr.
68e planungsrechtlich abgesichert. Der Bebauungsplan Nr. 68e sichert in diesem Bereich die
Errichtung eines Regenriickhaltebeckens planungsrechtlich ab.

Die bestehenden Wallhecken am westlichen und nordwestlichen Rand des Plangebietes sowie
parallel zum Brombeerweg werden - zuziiglich eines 7 m breiten Streifens - als offentliche
Griinfldchen tiberlagernd mit Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden Natur und Landschaft (Wallheckenschutzstreifen — M 1) festgesetzt. Innerhalb der pa-
rallel zum Brombeerweg verlaufenden Mafinahmenfliche M 1 ist die Unterbrechung der Wall-
hecke in einer Breite von 3 m fiir die Querung eines FuB3- und Radweges zulédssig. Zudem wird
im norddstlichen Bereich zur Erweiterung eines bereits im Bebauungsplan Nr. 68e festgesetz-
ten Regenriickhaltebeckens eine offentliche Griinfliche mit den Zweckbestimmungen ,,Regen-
riickhaltebecken* und ,,Parkanlage* tiberlagernd mit MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden Natur und Landschaft (M 2) festgesetzt. Innerhalb der gemal3 § 9
[1] Nr. 20 BauGB festgesetzten Fliche M 2 ist ein den wasserwirtschaftlichen Anforderungen
entsprechendes Regenriickhaltebecken anzulegen. AuBlerdem sind bauliche Anlagen, die dem
Verweilen im Freien dienen (z.B. Bénke, Tische, Aufenthaltsfldchen etc.) und Fuf3- und Rad-
wege sowie Fahrradstellplitze zuldssig.

Die iibrigen offentlichen Griinflichen werden mit den Zweckbestimmungen ,,Parkanlage und
Kinderspielplatz*“ ausgewiesen. Die Griinflichen sollen griinplanerisch gestaltet werden und
der Naherholung dienen. Es sollen Wege angelegt, Binke aufstellt und ggf. auch ein Kinder-
spielplatz errichtet werden. Die umfangreichen 6ffentlichen Griinflachen dienen auch als Puf-
ferflichen zu dem nordlich befindlichen Gewerbegebiet. Fiir das nordlich gelegene Gewerbe-
gebiet (Bebauungsplan Nr. 68 e) wurden flichenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Die
immissionsschutzrechtliche Situation wurde gutachterlich untersucht. Das Plangebiet wurde
darin bereits als schutzwiirdige Nutzung betrachtet. Die Schallgutachter waren zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass unter Beriicksichtigung der flichenbezogenen Schallleistungspegel keine
immissionsschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten sind. Auch die auf das Plangebiet ein-
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wirkenden verkehrlichen Immissionen wurden gutachterlich untersucht. Die Ergebnisse wur-

den in die Planunterlagen eingearbeitet.

Fiir die geplanten Allgemeinen Wohngebiete werden Festsetzungen getroffen, die die angren-
zend vorhandenen Strukturen aufnehmen und im Plangebiet weiter fortsetzen. Zulidssig sollen
maximal zwei Vollgeschosse und eine maximale Gebdaudehohe von 27,30 m iiber NHN sein,
was in etwa einer absoluten Hohe von 9,5 m entspricht. Damit sollen die aktuell am Markt
nachgefragten Bauformen fiir Einfamilienhduser (z. B. Typ Toskana-Villa) planungsrechtlich

ermOglicht werden.

Fiir das Plangebiet liegt ein stidtebauliches Konzept vor.' Das Konzept sieht eine ErschlieBung
des Plangebietes aus siidlicher Richtung iiber den Bebauungsplan Nr. 88 vor. Im Zusammen-
hang mit dem angrenzenden Bebauungsplan Nr. 88 wird ein ErschlieBungsring entwickelt.
Entlang des Grabens am siidlichen Rand des Geltungsbereiches verlduft ein FuB3- und Radweg,
der auch als Unterhaltungsweg fiir den Graben genutzt werden kann. Uber diesen FuB- und
Radweg wird in Richtung Osten ein Anschluss an das Baugebiet ,,Wahnbek (nordlich der
Schulstra3e)“und im Westen eine weitere fuBSldufige Verbindung zum Bebauungsplan Nr. 88
hergestellt. Es sind Grundstiicksgro3en zwischen ca. 620 m? und 870 m? vorgesehen. Das stid-

tebauliche Konzept ermoglicht ca. 13 Grundstiicke.
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3. Wesentliche Auswirkungen der Planung: Grundlagen und Ergebnisse der
Abwigung
3.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren

Um die konkurrierenden privaten und offentlichen Belange fach- und sachgerecht in die Ab-
wigung gemdl § 1 (7) BauGB einstellen zu konnen, werden gemél §§ 3 und 4 BauGB Beteili-
gungsverfahren durchgefiihrt.

3.1.1 Ergebnisse der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit

Im Rahmen der friithzeitigen Beteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen.

3.1.2 Ergebnisse der friihzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstigen Triger
offentlicher Belange

° Der Landkreis Ammerland hat auf das BauGB in der durch das ,,Gesetz zur Stirkung der
Innenentwicklung in den Stddten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Stdd-
tebaurechts* aktualisierten Fassung hingewiesen. Demnach soll gemdf3 § 1 Absatz 5
BauGB die stidtebauliche Entwicklung vorrangig durch Mafinahmen der Innenentwick-
lung erfolgen und gemdf; § 1 a Absatz 2 Satz 4 BauGB ist insbesondere die Notwendig-
keit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flidchen zu begriinden.

Die Begriindung wurde entsprechend ergénzt.

. Der Landkreis hat ausgefiihrt, dass die Planung vorsehe, den Graben siidlich des Plan-
gebietes zu erhalten und langfristig zu sichern. Da der Bauteppich in einem Abstand von
lediglich 3 Metern zum Rdumstreifen festgesetzt werde, konnten Bauwillige wegen der
Siidlage ein starkes Kaufinteresse an dem Rdumstreifen haben. Angeregt wird, die
Grundstiickstiefe zu vergroffern und einen deutlich iiber 3 Meter breiteren nicht iiber-
baubaren Bereich festzusetzen, damit ein ausreichend grofier Gartenbereich ohne even-
tuelle Inanspruchnahme des Rdumstreifens sichergestellt werden kann.

Die Gemeinde beabsichtigt nicht, den Raumstreifen zu verduflern. Sie wird iiber geeignete
MaBnahmen (beispielsweise Einzdunung) sicherstellen, dass die Nutzung des Riumstreifens
fiir die Gewisserunterhaltung freigehalten wird. Planungsrechtlich wird dies durch die Auswei-
sung der Offentlichen Griinfliche und des Raumstreifens abgesichert. Fiir die privaten Grund-
stiicke verbleiben ausreichende Grundstiickstiefen und Grundstiicksgroen. Die Gemeinde hat
im Vorfeld dieser Bebauungsplanaufstellung ein stiddtebauliches Konzept erstellt. Demnach
konnten nordlich des Raumstreifens Grundstiicke in Groflenordnungen von deutlich iiber 600
gm zugeschnitten werden (zwischen 624 qm und 760 qm). Die Grundstiickstiefe betrigt hier
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ca. 26 m. Insgesamt handelt es sich dabei um relativ groBziigige und marktiibliche Grund-
stiicksgroBen. Insofern erkennt die Gemeinde kein Erfordernis zur Anderung der Planung.

. Der Landkreis hat angeregt, die textliche Festsetzung Nr. 5 zur Hohe baulicher Anlagen
und Nr. 10 zur Hohe des Erdgeschosssockels in die Planschablonen zu iibernehmen.

Der Anregung wurde zum Teil nachgekommen. Die maximal zulédssige Hohe baulicher Anla-
gen wurde in die Planschablone aufgenommen. Eine Aufnahme der Hohe des Erdgeschossso-
ckels wiirde die Planschablone iiberfrachten, daher wird darauf verzichtet. Ein Erfordernis
wurde nicht gesehen.

. Der Landkreis hat darauf hingewiesen, dass der Begriff ,,untergeordnete Gebdudeteile
(Uberschrift des § 7 b NBauO 2003) in § 5 Abs. 3 NBauO 2012 nicht mehr existiere. Es
wird vorgeschlagen zu konkretisieren, welche Teile von der ,,Dachvorschrift” ausge-
nommen sein sollen und welche nicht.

Der Anregung wurde nachgekommen. Die ortliche Bauvorschrift Nr. 2 wurde konkretisiert.

. Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) hat darauf hingewiesen, dass
von dem Planvorhaben die Bergbauberechtigung (Konzession) Bergwerkseigentum
Oldenburg der OEG - Oldenburgische Erdolgesellschaft mbH betroffen ist. Hierbei han-
delt es sich um eine Offentlich-rechtlich verliehene Berechtigung zur Aufsuchung und
Gewinnung von Erdol, Erdgas und anderen bituminosen Stoffen. Diese Rechte seien bei
den Planungen zu beriicksichtigen.

Die offentlich-rechtlich verliehene Berechtigung zur Aufsuchung von Erdol, Erdgas und ande-
ren bitumindsen Stoffen steht einer Uberplanung des Gebietes oder einer Bebauung nicht im
Wege. Sie stellt lediglich eine Berechtigung dar, zur Aufsuchung und Gewinnung von Koh-
lenwasserstoff Bohrungen vornehmen zu diirfen. Sollten tatsdchlich die nebenstehend genann-
ten Stoffe abgebaut werden, miissten dabei die vorhandenen Bebauungen etc. beachtet werden
(Windhund-Prinzip).

. Die LGLN hat ausgefiihrt, dass kein Kampfmittelverdacht bestehe.

. Die Nds. Landesbehorde fiir Straffenbau und Verkehr hat darauf hingewiesen, dass sich
die zu erwartenden Verkehrsmengen mit dem Bau der geplanten Kiistenautobahn dndern
werden. Bei Bedarf konnten der Gemeinde Daten aus der Verkehrsuntersuchung fiir die
Kiistenautobahn A 20 Westerstede bis Drochtersen (Planfall 4 fiir das Jahr 2025, Stand.:
Februar 2012) zur Verfiigung gestellt werden.

Die Schallgutachter haben die Gerduschemissionen durch die BAB A 29, die BAB A 293 so-
wie dem Zubringer von der BAB A 29 auf die BAB A 293 in Fahrtrichtung Loy beriicksichtigt.
Die Eingangsdaten basieren auf einer bundesweiten Verkehrszidhlung aus dem Jahr 2010. Des-
weiteren wurden die Gerduschemissionen durch die Oldenburger Strae K 131, die Braker
Chaussee K 135, die Butjadinger Strale K 143 und die SchulstraBe K 144 beriicksichtigt. Die
Eingangsdaten auf diesen Verkehrswegen basieren auf Zahlungen mit automatischen Zahlein-
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richtungen, die durch die Niedersidchsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr im Jahr
2011 durchgefiihrt wurden. Bezogen auf einen Prognosehorizont fiir das Jahr 2030 wurde eine
Verkehrszunahme von 1 %/Jahr beriicksichtigt. Die Gemeinde Rastede hilt das Zugrundelegen
dieser Daten und Annahmen fiir plausibel. Die Planungen zur Kiistenautobahn A 20 sind noch
nicht belastbar weit vorangeschritten. Ein Realisierungszeitpunkt ist derzeit nicht einschétzbar.
Insofern verzichtet die Gemeinde auf eine Uberarbeitung des Gutachtens mit den angesproche-
nen Daten zum Planfall 4.

. Kabel Deutschland hat eine Stellungnahme abgegeben, die sich inhaltlich auf die Er-
schlieffungsplanung bezieht.

. Der OOWV hat auf seine Versorgungsanlagen auflerhalb des Plangebietes hingewiesen
und die Eintragung von Geh, Fahr- und Leitungsrechten angeregt. Zudem wurden Hin-
weise zur Ausfiihrungsplanung vorgebracht. Es wurde darauf hingewiesen, dass die
Loschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der oOffentlichen Wasserversorgung
ist. Eine Pflicht zur vollstindigen oder teilweisen Sicherstellung der Loschwasserversor-
gung iiber das offentliche Wasserversorgungsnetz (leitungsgebunden) bestehe durch den
OOWV nicht. Allerdings konnen im Zuge der geplanten Rohrverlegungsarbeiten Unter-
flurhydranten fiir einen anteiligen Loschwasserbezug eingebaut werden. Um Eintragung
der Unterflurhydranten nach Riicksprache mit dem Brandverhiitungsingenieur in den
genehmigten Bebauungsplan wird gebeten.

Die bestehenden Leitungen liegen auBerhalb des Plangebietes. Die Eintragung von Geh- Fahr-
und Leitungsrechten ist daher nicht moglich. Die Loschwasserversorgung ist Gegenstand der
ErschlieBungsplanung und nicht des Bebauungsplanverfahrens. Eine Eintragung von Unter-
flurhydranten in den Bebauungsplan ist nicht moglich.

. Die EWE Netz hat angeregt, Freirdume fiir leitungsgebundene Energien zu beriicksichti-
gen und eine Freifliche fiir eine Trafostation vorzusehen. Zudem hat sie Hinweise zur
ausfiihrungsebene vorgebracht.

Inhaltlich beziehen sich die Hinweise auf die nachfolgenden Planungsebenen, d.h. der Ingeni-
eurplanung zu den geplanten Verkehrsinfrastruktureinrichtungen. Fiir den Bebauungsplan ent-
falten die Hinweise keine unmittelbare Wirkung auf die getroffenen Festsetzungen. Das betrifft
auch den angeregten Standort fiir eine Trafostation. Da seitens der EWE kein genauer Standort
oder Malle der Station angegeben wurden, geht die Gemeinde davon aus, dass der Standort
flexibel ist und innerhalb der festgesetzten Verkehrsfldchen untergebracht werden kann.

3.13 Ergebnisse der offentlichen Auslegung

Im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen eingegangen.
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3.14 Ergebnisse der parallel zur 6ffentlichen Auslegung durchgefiihrten Beteili-
gung der Behorden und sonstigen Triger offentlicher Belange

. Der Landkreis Ammerland hat angeregt, die unteren Bezugspunkte bei Festsetzung der
Hohe baulicher Anlagen (Nr. 5) sowie der Hohe des Erdgeschosssockels (Nr. 10) ein-
heitlich zu bestimmen und die Hohenlage der Erschlieffungsstrafien anzugeben.

Der Anregung wurde nachgekommen. Hohenpunkte der geplanten ErschlieBungsstralle als
Bezugshohen fiir die Hohe der baulichen Anlagen und die Hohe des Erdgeschosssockels wer-
den in der Planzeichnung redaktionell erginzt. Die textlichen Festsetzungen wurden entspre-
chend redaktionell angepasst.

. Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH und der OOWYV haben auf ihre Stel-
lungnahme zur friihzeitigen Beteiligung hingewiesen (s.o.).

. Die Nds. Landesbehorde fiir Strafenbau und Verkehr hat ihre zur friihzeitigen Beteili-
gung abgegebene Stellungnahme erneut vorgetragen.

Die Abwigung wird beibehalten (s.0.).

. Die EWE Netz GmbH hat ihre zur friihzeitigen Beteiligung abgegebene Stellungnahme
erneut vorgetragen.

Die Abwigung wird beibehalten (s.0.).

3.2 Relevante Abwigungsbelange

3.2.1 Belange von Natur und Landschaft

Die Belange von Natur und Landschaft sind — wie auch die {ibrigen Belange des Umweltschut-
zes — im Umweltbericht (Teil II der Begriindung) ausfiihrlich beschrieben und bewertet. An
dieser Stelle werden deshalb nur einzelne besonders relevante Aspekte aufgefiihrt. Auf die aus-
fithrlichen Darstellungen im Umweltbericht sei verwiesen.

¢ sparsamer Umgang mit Grund und Boden: Die Umsetzung der Planung ist mit Neuver-
siegelungen im Umfang von ca. 0,6 ha verbunden. Hierdurch entstehen erhebliche Beein-
trachtigungen des Bodens. Die Entwicklung des Bereichs zu einem Wohngebiet wurde be-
reits auf Ebene der Flichennutzungsplanung vorgegeben und hinsichtlich des Bedarfs und
moglicher Standortalternativen gepriift. Mit der Planung wird eine bestehende Liicke im
Siedlungszusammenhang geschlossen. Bei Umsetzung der Planung werden vorwiegend
Landwirtschaftsflichen umgenutzt. Der Bedarf hierfiir resultiert aus der anhaltend hohen
Nachfrage nach Wohnbauland im Ortsteil Wahnbek.

¢ Vermeidung und Ausgleich von Eingriffen: Zur Vermeidung von Eingriffsfolgen werden
verschiedene MaBnahmen getroffen, insbesondere Beschrinkungen des Versiegelungsgra-
des und der Hohe baulicher Anlagen, Erhalt von Wallhecken einschlieflich der Anlage ei-
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ner Griinfliche und Maflnahmen zur optischen Eingliederung der Bebauung in die Umge-
bung. Durch unvermeidbare Beeintrichtigungen von Wallhecken werden Kompensations-
maBnahmen erforderlich, die voraussichtlich im Wallheckenprogramm des Landkreises
Ammerland umgesetzt werden konnen.

¢ Vertriglichkeit mit FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten: In der ndheren Umge-
bung des Plangebietes sind weder FFH-Gebiete noch EU-Vogelschutzgebiete vorhanden.
Die nidchstgelegenen Schutzgebiete finden sich in iiber 1,5 km Entfernung in nérdlicher
und Ostlicher Richtung. Es handelt sich um die FFH-Gebiete ,,Eichenbruch, Ellernbiische*
und ,,Funchsbiische, Ipweger Biische®. Aufgrund der rdaumlichen Entfernung sowie des
Umstands, dass bestehende Siedlungsstrukturen zwischen dem geplanten Baugebiet und
den Schutzgebieten liegen wird davon ausgegangen, dass die Planung mit den Erhaltungs-
zielen der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung vertréaglich ist.

e sonstige Schutzgebiete und Schutzobjekte: Die vorhandenen, naturschutzrechtlich ge-
schiitzten Wallhecken werden — bis auf einen Durchstich — erhalten. Allerdings befindet
sich eine neuangelegte Wallhecke in direktem Anschluss an die Grundstiicke im Osten des
Plangebietes. Durch fehlenden Schutzabstand ist mit einer Wertminderung der Wallhecke
zu rechnen. Eine weitere Wallhecke befindet sich siidwestlich angrenzend an das Plange-
biet. Auch hier ist kein Schutzstreifen vorgesehen und es ist mit Wertminderung zu rech-
nen. Die hierdurch betroffenen besonderen Wertigkeiten werden durch entsprechende Aus-
gleichsmaBnahmen kompensiert.

Dariiber hinaus sind keine Schutzgebiete oder Schutzobjekte durch die Planung betroffen.

¢ Bestimmungen des besonderen Artenschutzes: Wie in Kap. 1.3 des Umweltberichtes
niher ausgefiihrt, kann davon ausgegangen werden, dass die Bestimmungen des besonde-
ren Artenschutzes einer Umsetzung der Planung nicht dauerhaft entgegenstehen.

3.2.2 Immissionsschutzrechtliche Belange

3.2.2.1 Larmimmissionen — Gewerbelirm

Nordlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 103 grenzt der rechtskriftige Be-
bauungsplan Nr. 68e an. Im Bebauungsplan Nr. 68e werden Gewerbegebiete ausgewiesen. Im
weiteren westlichen Verlauf des Brombeerweges und an der Tannenkrugstrafle bestehen zudem
weitere Gewerbegebiete. Im Zuge der Rahmenplanung wurde daher bereits eine schalltechni-
sche Berechnung durchgefiihrt, in der die Emissionskontingente fiir die Gewerbegebiete ermit-
telt wurden.” Als Immissionspunkt wurden u. a. die geplanten Wohnbauflichen der 54. Fli-
chennutzungsplanidnderung beriicksichtigt. Den geplanten Wohnbauflichen wurde der Schutz-
anspruch eines Allgemeinen Wohngebietes mit folgendem Immissionsrichtwert nach TA Lirm
beigemessen:

Ted technologie entwicklungen & dienstleistungen GmbH: Projekt Nr. 10.135-5; Schalltechnische Be-
rechnungen; Gewerbegebietsentwicklung im Bereich Tannenkrugstrae; Bremerhaven 15.04.2011
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Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) tags, 40 dB(A) nachts

Die Festlegung der Emissionskontingente erfolgte unter Beriicksichtigung der gewerblichen
Vorbelastungen nach den Bebauungsplidnen Nr. 86, 66, 77, 68c, 68 a, sowie im Entwurfsstand
der Bebauungsplédne 1, 33 a und 68 d. Des Weiteren wurden die Gewerbeansiedlungen nord-
westlich der BAB 293 als Vorbelastung mit einbezogen. Die flichenbezogenen Schallleis-
tungspegel wurden so festgelegt, dass die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen an allen
Immissionspunkten eingehalten werden. Es wurde bei freier Schallausbreitung ohne zusitzli-
che Abschirmung gerechnet.

Umsetzung der gutachterlichen Ergebnisse

Die Gemeinde Rastede hat die gutachterlichen Aussagen auf Plausibilitét {iberpriift und nach-
vollzogen. Die Gemeinde Rastede geht aufgrund der in den gewerblichen Bebauungsplinen
getroffenen Festsetzungen (flichenbezogene Schallleistungspegel) davon aus, dass immissi-
onsschutzrechtliche Konflikte nicht hervorgerufen werden. Die gutachterlich errechneten Beur-
teilungspegel liegen unterhalb der o.g. Immissionsrichtwerte der TA Larm bzw. der Orientie-
rungswerte nach der DIN 18005. Dem Schutzbediirfnis der Anwohner wird damit ausreichend
Rechnung getragen. Belange des Immissionsschutzes (hier: Gewerbeldrm) stehen der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 103 damit nicht entgegen.

3.2.2.2 Larmimmissionen — Verkehrsléirm

Im Rahmen der 54. Flichennutzungsplanidnderung wurde ein Gutachten zum Verkehrslarm
erstellt’. Im Zuge des Schallgutachtens wurden die Gerduschimmissionen durch den Straf3en-
verkehr auf den benachbarten Verkehrswegen ermittelt und beurteilt. Die wesentlichen Ergeb-
nisse werden nachstehend wiedergegeben:

Die Schallgutachter haben die Gerduschemissionen durch die BAB A 29, die BAB A 293 so-
wie dem Zubringer von der BAB A 29 auf die BAB A 293 in Fahrtrichtung Loy beriicksichtigt.
Die Eingangsdaten basieren auf einer bundesweiten Verkehrszdhlung aus dem Jahr 2010. Des-
weiteren wurden die Gerduschemissionen durch die Oldenburger Strae K 131, die Braker
Chaussee K 135, die Butjadinger Stra3e K 143 und die Schulstrae K 144 beriicksichtigt. Die
Eingangsdaten auf diesen Verkehrswegen basieren auf Zdhlungen mit automatischen Zihlein-
richtungen, die durch die Niedersidchsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr im Jahr
2011 durchgefiihrt wurden. Bezogen auf einen Prognosehorizont fiir das Jahr 2030 wurde eine
Verkehrszunahme von 1 %/Jahr beriicksichtigt.

Die gutachterlich ermittelten Immissionsraster zeigen, dass tagsiiber in Erdgeschosshohe der
nach der DIN 18005 fiir Allgemeine Wohngebiete geltende Orientierungswert von 55 dB(A)
am dufersten westlichen Rand des geplanten Allgemeinen Wohngebietes geringfiigig iiber-
schritten wird. In der Nachtzeit wird der Orientierungswert im gesamten Planbereich iiber-
schritten.

} ted technologie entwicklungen & dienstleistungen GmbH: Schallimmissionsprognose im Rahmen der 54.

Flachennutzungsplanidnderung der Gemeinde Rastede; Bremerhaven, 19.06.2012
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In Hohe des Dachgeschosses stellt sich tagsiiber der westliche Bereich des geplanten Allge-
meinen Wohngebietes mit einer Orientierungswertiiberschreitung etwas ausgedehnter dar. In
der Nachtzeit wird der Orientierungswert der DIN 18005 fiir allgemeine Wohngebiete von 45
dB(A) im gesamten Plangebiet iiberschritten. Eine Bebauung innerhalb des Bebauungsplanes
Nr. 88 kann Pegelminderungen bewirken. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fiir
Allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts werden im gesamten Plan-
gebiet eingehalten.

Um dem Schutzzweck innerhalb von Wohnrdumen Rechnung zu tragen, haben die Schallgut-
achter Lirmpegelbereiche ermittelt. Fiir das gesamte Plangebiet hat sich der Lirmpegelbereich
II ergeben.

Umsetzung der gutachterlichen Ergebnisse

Die Gemeinde Rastede hat die gutachterlichen Aussagen auf Plausibilitét {iberpriift und nach-
vollzogen. Sie geht auf der Grundlage der gutachterlichen Ergebnisse davon aus, dass Belange
des Immissionsschutzes (hier: Verkehrsldrm) der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 103
nicht entgegen stehen. Eine Uberschreitung von ca. 1 dB(A) zur Tagzeit ist gering, zumal wei-
tere Pegelminderungen durch die zukiinftigen Gebdudekorper angenommen werden, so dass
auch ein ausreichender Schutz der AuBenwohnbereiche aus Sicht der Gemeinde gegeben ist.
Im Planteil wird der Larmpegelbereich II festgesetzt. In der Regel werden die Anforderungen
des Larmpegelbereiches II bereits durch die Anforderungen der Wirmeschutzverordnung er-
fiillt.

Beim Einbau von Fenstern ist zu beriicksichtigen, dass die fiir eine ausreichende Liiftung der
schutzbediirftigen Raume erforderliche Einrichtung die Mindestanforderungen an die resultie-
rende Schallddmmung der Au3enwand nicht unterschreitet.

Hinweis: Das Plangebiet ist insbesondere durch die vom Verkehr auf der A 29, der A 293 und
den Kreisstraen ausgehenden Emissionen belastet. Es wird darauf hingewiesen, dass fiir die
neu geplanten Nutzungen gegeniiber dem jeweiligen Triger der Straenbaulast keine Ansprii-
che auf Immissionsschutz bestehen.

Geruchsimmissionen

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die freie Landschaft an. Von den angrenzenden landwirt-
schaftlichen Fldachen konnen zeitweise Geruchsemissionen ausgehen. Sie sind im Rahmen ei-
ner ordnungsgeméafBen Landwirtschaft zuldssig und sind von den Bewohnern der Ortschaft hin-
zunehmen.

3.2.3 Verkehrliche Belange

Im Rahmen des o. g. stddtebaulichen Gestaltungskonzeptes wurde auch ein Erschlieungskon-
zept ausgearbeitet. Die ErschlieBung dieses Bebauungsplanes Nr. 103 erfolgt demnach {iiber
einen ErschlieBungsring, ausgehend von der internen ErschlieBung des Bebauungsplanes Nr.
88. Uber den Bebauungsplan Nr. 88 wird ein Anschluss an die HavelstraBe sichergestellt. Die
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Havelstrale fiihrt in siidostlicher Richtung zur Schulstrale. Die Schulstrale miindet in die
Oldenburger Strae (K 131). In westlicher Richtung fiihrt die Havelstrale ebenfalls zur Olden-
burger Strafle. Die Havelstrae ist geeignet und leistungsfihig genug, um den zusitzlichen
Verkehr aufzunehmen. Die Verkehre werden sich weitgehend zur Schulstra3e hin orientieren,
da die Schulstrae selber und der Kreuzungspunkt Schulstrae /Oldenburger Strale gut ausge-
baut sind. Das Plangebiet ist damit auf kurzem Wege an das iiberortliche Verkehrswegenetz
angebunden.

Parallel zum Graben am siidlichen Rand des Plangebietes ist innerhalb des Raumstreifens die
Anlage eine Fuf3- und Radweges vorgesehen. Der Weg mit wassergebundenem Material anzu-
legen. Uber diesen Weg wird ein fuBliufiger Anschluss des Plangebietes an das Gebiet
,Wahnbek (nordlich der Schulstrale)* in Richtung Osten und zum angrenzenden Bebauungs-
plan Nr. 88 in Richtung Siiden sichergestellt.

Weitere full- und radldufige Verbindungen konnen in Richtung Brombeerweg nach Norden
iber die Griinanlage vorgesehen werden. Ein Wallheckendurchstich in einer Breite von 3 m ist
dazu zuldssig. Innerhalb der 6ffentlichen Griinflachen sollen Wege fiir die Naherholung ange-
legt werden. Die interne Wegefiihrung innerhalb der 6ffentlichen Griinfldchen bleibt der Aus-
bauplanung vorbehalten.

Offentlicher Personennahverkehr

Das Plangebiet liegt innerhalb des 1000m-Radius der Ortsmitte und ist sowohl durch die Regi-
onalbuslinie 340 als auch durch eine Stadtbuslinie der VWG gut erschlossen und nach dem
OPNV-orientierten Siedlungsentwicklungskonzept als potentielle Siedlungsentwicklungsfliche
ausgewiesen. Das Planungsgebiet liegt im fuBldufigen Einzugsbereich der Haltestelle ,,Wahn-
bek, Oderstralle" und im etwas weiteren fuBBldufigen Einzugsbereich der Haltestelle ,,Wahnbek,
Huntestrae". Die Haltestelle Oderstrale wird von den Linien 340 und 342 bedient, die Halte-
stelle Huntestrale von der 309. Die Linie 340 verbindet das Planungsgebiet mit dem Oberzent-
rum Oldenburg und verkehrt iiber Rastede in Richtung Jaderberg. Die Linie 309 gehort zum
Oldenburger Stadtbusliniennetz. Die Linie 342 ist auf die Bediirfnisse der Schiilerbeférderung
ausgerichtet.

3.24 Belange der Entwiisserung

Es liegt ein Entwiésserungskonzept fiir die Bebauungsplangebiete Nr. 68e und Nr. 88 - Brom-
beerweg und HavelstraBe vor.* Die Inhalte werden nachstehend — soweit auch fiir den Bebau-
ungsplan Nr. 103 relevant - wiedergegeben.

Oberflichenentwisserung

Eine Versickerung des anfallenden Oberflichenwassers kommt wegen der anstehenden ober-
flichennahen schluffigen Bodenschichten nicht infrage (im Rahmen einer Bodenuntersuchung

4 Ingenieurbiiro Borjes; Gemeinde Rastede; BBPL.-Gebiet Nr. 68e und 88 Brombeerweg und Havelstrafle

Westerstede; Juni 2012
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des Gewerbegebietes Brombeerweg wurden ab 0,50 m unter GOK schluffige Bodenschichten
gefunden. Sondierbohrungen 1995).

Die Sammlung und Ableitung des anfallenden Oberflichenwassers orientiert sich im Wesentli-
chen an den Geldndeverhiltnissen und an den vorhandenen Vorflutern. Das Regenwasser von
den Grundstiicks- und Verkehrsflachen wird in Regenwasserkanilen gesammelt und in Regen-
riickhaltebecken zwischengespeichert. Fiir das Regenriickhaltebecken sind Fldchen im siidost-
lichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 68 e vorgesehen. Aus den Becken wird das Wasser ge-
drosselt an einen nahegelegenen StraBenseitengraben / Vorfluter abgegeben. Die Bemessung
der Regenwasserkanile und der Regeriickhaltebecken richtet sich nach den Vorgaben der EN
752 bzw. ATV-A 118. Die Einleitung in die Vorfluter erfolgt gedrosselt (DN 150). Die gedros-
selte Einleitungsmenge orientiert sich an der natiirlichen Abflussspende des Gebietes (1,8 /s x
ha).

Das Regenriickhaltebecken ist am siidlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 68e gemil3 den
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 68e umgesetzt worden und soll am norddstlichen Rand
des Bebauungsplanes Nr. 103 im Zuge der Aufstellung dieses Bebauungsplanes erweitert wer-
den.

Schmutzwasserentsorgung

Das Abwasser kann in die bestehende SW-Kanalisation DN 200 in der Havelstralle abgeleitet
werden. Das Abwasser flieBt im Einmiindungsbereich der SchulstraBe dem SW-Pumpwerk
»chulstrae zu. Dieses Pumpwerk aus den 60er Jahren ist baulich abgéngig und verfiigt tiber
einen zu kleinen Pumpensumpf, wodurch sich im Betrieb sehr hohe Schaltzyklen ergeben.

Eine Erneuerung des Pumpwerkes am vorhandenen Standort ist sehr schwierig, da die Platz-
verhéltnisse beengt sind. Im Zuge der ErschlieBung der Wohnbaufldachen nordlich der Havel-
strale bietet es sich an, das Pumpwerk Schulstrale aufzuheben und durch ein neues Pumpwerk
an der Havelstrae zu ersetzen. Hierfiir muss der SW-Sammler vom Zulauf des PW Schulstra-
Be zum neuen Pumpwerk an der Havelstrale auf einer Ldange von rd. 170 m neu verlegt wer-
den. Der Standort des Pumpwerkes Schulstra3e kann dann aufgegeben werden. Wenn die Ge-
werbefliche Brombeerweg 3 zeitlich vor den Wohnbauflichen erschlossen wird, bietet sich
auch die Moglichkeit das Abwasser iiber den SW-Sammler der Gewerbefliche Brombeerweg 3
abzuleiten.

3.2.5 Belange der Ver- und Entsorgung, Leitungen
Die Stromversorgung erfolgt iiber eine Netzerweiterung.

Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im Rahmen einer erforderlichen Rohrnetzerweiterung
an die zentrale Trinkwasserversorgung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes
angeschlossen werden. Sollte die Nutzung einer Brauchwasseranlage (z. B. Regenwasserzister-
ne, Hausbrunnen, Grauwassernutzung) im Haushalt vorgesehen sein (z. B. Toilettenspiilung),
ist dieses dem Gesundheitsamt, Lange Stralle 36, 26655 Westerstede, anzuzeigen. Die Installa-
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tion solcher Anlagen muss den technischen Normen entsprechen. Querverbindungen, z. B. Ei-
genwasserversorgungsanlage/offentliche Wasserversorgung) sind auch innerhalb der Hausin-
stallation nicht zulassig.

Der OOWYV weist darauf hin, dass bei der Erstellung von Bauwerken gemid DVGW-
Arbeitsblatt W 400-1 Sicherheitsabstinde zu den Versorgungsleitungen einzuhalten sind. Die
Versorgungsleitungen gemdfl DIN 1998 Punkt 5 diirfen nicht mit Bdumen iiberpflanzt werden
Um Beachtung der DIN 1998 und des DVGW-Arbeitsblatts W 400-1 wird gebeten.

Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden Brandschutz (Grundschutz) wird darauf hin-
gewiesen, dass die Loschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der 6ffentlichen Was-
serversorgung ist. Die offentliche Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge wird
durch die gesetzlichen Aufgabenzuweisungen des Niedersdchsischen Brandschutzgesetzes
(NBrandSchG) nicht beriihrt, sondern ist von der kommunalen Léschwasserversorgungspflicht
zu trennen. Eine Pflicht zur vollstindigen oder teilweisen Sicherstellung der Loschwasserver-
sorgung iiber das offentliche Wasserversorgungsnetz (leitungsgebunden) besteht durch den
OOWY nicht. Allerdings konnen im Zuge der geplanten Rohrverlegungsarbeiten Unterflurhyd-
ranten fiir einen anteiligen Loschwasserbezug eingebaut werden.

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfille erfolgt entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen sowie den jeweils giiltigen Satzungen zur Abfallentsorgung
des Landkreises. Die Beseitigung der festen Abfallstoffe ist damit gewéhrleistet. Evtl. anfal-
lender Sonderabfall ist einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzu-
fiihren.

3.2.6 Belange des Denkmalschutzes/ der Archéologie

Aus dem Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine archédologischen Fundstellen
bekannt. Da die Mehrzahl archédologischer Funde und Befunde jedoch obertigig nicht sichtbar
sind, konnen sie auch nie ausgeschlossen werden.

4. Inhalte der Festsetzungen

4.1 Art der baulichen Nutzung

Es werden Allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO festgesetzt. Mit der Festsetzung der
Allgemeinen Wohngebiete wird der stddtebaulichen Zielsetzung entsprochen, im Plangebiet
ein hochwertiges Wohngebiet zu schaffen und der hohen Nachfrage nach Bauplitzen fiir Ein-
familienhduser nachzukommen.

4.2 MabB der baulichen Nutzung

Zuldssig sind ausschlieBlich Einzel- und Doppelhéduser. Reihenhiduser und Mehrfamilienhduser
sind damit ausgeschlossen. Sie wiirden zu einer unangemessen hohen Dichte fiihren, entspra-
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chen nicht dem strukturprigenden Bestand in der Gemeinde und wiirden dem Ziel der Ge-
meinde widersprechen, ein insgesamt hochwertiges Plangebiet zu schaffen. Die Anzahl der
zuldssigen Wohneinheiten wird eingeschrinkt. Bei Einzelhdusern sind je angefangene 500 qm
Baugrundstiick eine Wohneinheit und bei Doppelhdusern (je Haushilfte) je angefangene 350
gm eine Wohneinheit zuldssig. Mit dieser Festsetzung wird das Ziel verfolgt, relativ grofle
Grundstiicke und damit ein groBziigiges, hochwertiges Baugebiet zu schaffen.

Zulissig sind maximal zwei Vollgeschosse. Diese Zweigeschossigkeit ist erforderlich, um die
aktuell am Markt nachgefragten Bauformen fiir Einfamilienhduser (z.B. Typ Toskana-Villa)
errichten zu konnen. AuBlerdem wird die maximal zuldssige Gebdaudehohe auf 27,30 m {iiber
NHN festgesetzt. Dies entspricht einer absoluten Hohe von ca. 9,50 m. Hohere Gebidudekorper
wiirden von der Umgebung des Plangebietes als storend wahrgenommen. Die Hohe des Erdge-
schosssockels darf in allen Allgemeinen Wohngebieten maximal 18,10 m iiber NHN betragen.
Dies entspricht einer absoluten Hohe von ca. 0,30 m.

Es gilt die abweichende Bauweise. Grundsitzlich gilt die offene Bauweise gemill § 22 (2)
BauNVO. Abweichend sind jedoch nur Gebdudeldngen bis maximal 20 m zuléssig. Unzulissig
sind damit Gebdudekorper, die aufgrund ihrer Lange von der Umgebung des Plangebietes als
storend wahrgenommen werden kénnten.

In den Allgemeinen Wohngebieten wird eine Grundfldchenzahl von 0,35 festgesetzt. Diese
Ausnutzungsziffer bleibt hinter der nach § 17 (1) BauNVO maximal zuldssigen Grundfliachen-
zahl von 0,4 fiir Allgemeine Wohngebiete zuriick und entspricht damit der relativ gering ver-
dichteten Struktur von Wahnbek. Die Uberschreitung der festgesetzten Grundflichenzahl ge-
mil § 19 (4) BauNVO ist um bis zu 30 % zuldssig. Damit wird ein relativ geringer Versiege-
lungsgrad erzielt, der der relativ geringen baulichen Verdichtung in der Gemeinde entspricht.

Auf den nicht tiberbaubaren Grundstiicksflichen zwischen der Baugrenze und den im Bebau-
ungsplan festgesetzten angrenzenden offentlichen Verkehrsflichen, mit Ausnahme der Ver-
kehrsflichen besonderer Zweckbestimmung ,,Ful3- und Radweg*, sind Garagen und iiberdachte
Stellplétze (Carports) gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebduden gem. §
14 BauNVO nicht zuldssig. Damit werden eine Gliederung und eine optische Verbreiterung
des offentlichen StraBenraumes erzielt.

4.3 Griinplanerische Festsetzungen

Innerhalb der gemall § 9 [1] Nr. 20 BauGB festgesetzten Flichen M 1 sind die vorhandenen
Wallhecken und sonstigen Geholze zu erhalten. Bauliche Anlagen im Sinne der §§ 12 und 14
BauNVO, jegliche Versiegelungen, Materialablagerungen (auch Kompost), Auf- und Abgra-
bungen sowie Auffiillungen sind innerhalb dieser Flachen unzuléssig. Innerhalb der parallel
zum Brombeerweg verlaufenden Mafinahmenflidche M 1 ist die Unterbrechung der Wallhecke
in einer Breite von 3 m fiir die Querung eines Ful3- und Radweges zuldssig.
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Innerhalb der gemal § 9 [1] Nr. 20 BauGB festgesetzten Flichen M 2 ist ein den wasserwirt-
schaftlichen Anforderungen entsprechendes Regenriickhaltebecken anzulegen. Auflerdem sind
zuldssig:

¢ Dbauliche Anlagen, die dem Verweilen im Freien dienen (z.B. Bénke, Tische, Aufenthalts-
flachen etc.),

¢ FuB- und Radwege und Fahrradstellplitze,

Innerhalb der 6ffentlichen Griinfliche mit den Zweckbestimmungen ,,Parkanlage, Kinderspiel-
platz® sind zuléssig:

¢ Dbauliche Anlagen, die dem Verweilen im Freien dienen (z.B. Bénke, Tische, Aufenthalts-
flachen etc.),

¢ FuB- und Radwege und Fahrradstellplitze,
¢ bauliche Anlagen fiir das Kinderspiel (Kinderspielplatz)

Innerhalb der offentlichen Griinflaichen mit der Zweckbestimmung ,,Raumstreifen‘ ist die An-
lage eines FuB3- und Radweges aus wassergebundenem Material zuldssig.

4.4 Verkehrliche Festsetzungen

Die geplanten StraB3enverkehrsflachen werden als 6ffentliche Verkehrsflichen festgesetzt. Die
geplanten FuB3- und Radwege werden innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete als offentliche
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung ,,Full- und Radweg* festgesetzt. Die innerhalb
der Griinflichen geplanten Wege werden nicht gesondert ausgewiesen.

4.5 Ortliche Bauvorschriften

Der Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschriften 2 und 3 ist identisch mit den im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 103 festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten (WA). Die
ortliche Bauvorschrift Nr. 4 ist fiir den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.
103 relevant.

Unter Beriicksichtigung einer angemessenen und positiven Weiterentwicklung des Ortsbildes
in der Ortslage Wahnbek sollen bebaute Bereiche in der Ortsrandlage, einige wichtige, ortsty-
pische Gestaltungsmerkmale aufweisen. Orientiert an den baulich-historischen Erscheinungs-
formen sowie an den positiven und inzwischen regionstypischen Gestaltelementen neuerer
Siedlungsgebiete in der Gemeinde lassen sich zumindest einige grundsitzliche und fiir das
Ortsbild positive siedlungs- und bebauungsstrukturelle Merkmale ableiten. Mit den ortlichen
Bauvorschriften soll erreicht werden, dass gerade in den noch recht ldndlich strukturierten Be-
reichen die Gestaltvielfalt auf ein angemessenes Mal} reduziert wird. Die Bau- und Gestal-
tungsfreiheit des Einzelnen bleibt trotz der Festsetzungen weitestgehend erhalten. Konkret
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werden Gestaltungsvorschriften zur Dachform, zur Dachneigung sowie zu Dachauf- und aus-
bauten und oberirdischen Freileitungen erlassen.

Unter Beriicksichtigung vorhandener und vergleichbarer Wohngebiete im Gemeindegebiet soll
das geneigte Dach als dominierendes Gestaltelement fortgefiihrt werden. Die Hauptgebiude
sind mit symmetrisch geneigten Dichern zu errichten. Die Dachneigung der Dicher soll ent-
sprechend dem ortsiiblichen Erscheinungsbild zwischen 20° und 50° liegen, damit die ortsge-
stalterische Kontinuitédt fortgesetzt wird. Unter Beriicksichtigung der Erscheinungsbilder vor-
handener benachbarter Siedlungsbereiche und zur Fortsetzung der geplanten Ortsgestalt wer-
den Festsetzungen zu Dachaufbauten/Dachausbauten getroffen. Den Dachern wird damit eine
ausreichende Ansichtsflache gegeben.

Zudem wird als oOrtliche Bauvorschrift erlassen, dass entlang der stralenseitigen Grundstiicks-
grenzen die Baugrundstiicke mit geschnittenen Laubgeholzhecken (z.B. Hainbuche, Weifldorn,
Rotbuche, Liguster, Stechpalme), mit einer Mindesthohe von 0,60 m, einzufrieden sind. Damit
wird eine einheitliche Begriinung und Durchgriinung des offentlichen Stralenraumes erzielt.
Um jedoch die Gestaltungsfreiheit des Einzelnen zu erhohen, sind innerhalb der Heckenfiih-
rung Zdune gestattet. Damit besteht ergédnzend die Moglichkeit, das Baugrundstiick z.B. fiir
Kleinkinder und Haustiere ausreichend und wirksam zu begrenzen. Um die optische Wirkung
einer Stralenraumbegriinung sicherzustellen, sind die Zdune jedoch nicht hoher als die eigent-
liche Hecke auszufiihren.

Im Einzelnen wird erlassen:
Dachform und Dachneigung

Hauptgebédude sind mit symmetrisch geneigten Déachern zu errichten. Die Dachneigung muss
mindestens 20° und darf hochstens 50° betragen. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind

¢ FEingangsiiberdachungen, Windfinge, vortretende Gebidudeteile wie Gesimse, Dachvor-
spriinge, Erker und Blumenfenster, soweit sie untergeordnet sind,

® Wintergirten,

e an der Traufseite eines Wohngebédudes errichtete Friesengiebel (Frontspiee) und Zwerg-
giebel mit einer Dachneigung von maximal 68°, sofern deren Firsthohe sich dem Hauptdach
unterordnet und die Giebelseite geringer als 50 % der Linge des Wohngebaudes ist,

Pultdédcher mit einer Mindestneigung von 25 ° sind zulédssig.
Dachaufbauten/ Dachausbauten

Dachaufbauten/ Dachgauben konnen in mehrere gleiche Einheiten aufgeteilt werden; ihre Ge-
samtlange darf 50 % der Traufldnge nicht iiberschreiten. Der Abstand zum seitlichen Dachrand
muss mindestens 1,50 m betragen.

Oberirdische Freileitungen
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Gemil § 84 Abs. 3 Nr. 4 NBauO sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes oberirdische
Freileitungen (Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen) nicht zuldssig.

StraBenseitige Einfriedung

Entlang der straBenseitigen Grundstiicksgrenzen (6ffentliche Verkehrsfldchen (auch Fuf3- und
Radwege) innerhalb des Geltungsbereiches) sind innerhalb des festgesetzten Allgemeinen
Wohngebietes (WA) die Baugrundstiicke mit geschnittenen Laubgehodlzhecken (z.B. Hainbu-
che, Weilldorn, Rotbuche, Liguster, Stechpalme), mit einer Mindesthohe von 0,60 m, einzu-
frieden. Innerhalb der Heckenfiihrung sind Zdune gestattet, jedoch nicht hoher als die eigentli-
che Hecke.

4.6 Sonstige Festsetzungen
Fiir das gesamte Plangebiet wird der Larmpegelbereich 11 festgesetzt.

Bei der Errichtung von Gebduden, die dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, miis-
sen innerhalb der im Planteil gekennzeichneten Bereiche die Mindestanforderungen an die
Luftschalldimmung von den nach auflen abschlieBenden Bauteilen von Aufenthaltsriumen der
DIN 4109 eingehalten werden. An Fassaden von Biirordumen (auch Aufenthalts- und Sozial-
rdume) und Aufenthaltsraumen von Wohnungen sind die folgenden resultierenden Schall-
dimm-MaBe (erf. R'w,res) durch die AuBlenbauteile (Wandanteil, Fenster, Liiftung, Dicher
etc.) einzuhalten:

Larmpegelbereich 1I: erf. R"w,res = 30 dB fiir Aufenthaltsriume von Wohnungen
erf. R"w,res = 30 dB fiir Biiro- und Sozialrdume

Beim Einbau von Fenstern ist zu beriicksichtigen, dass die fiir eine ausreichende Liiftung der
schutzbediirftigen Raume erforderliche Einrichtung die Mindestanforderungen an die resultie-
rende Schallddmmung der AuBBenwand nicht unterschreitet.

5. Erginzende Angaben

5.1 Daten zum Verfahrensablauf

Aufstellungsbeschluss

Ortstibliche Bekanntmachung

Friihzeitige Biirgerbeteiligung gemal § 3 (1) BauGB (Biirgerversammlung)
Beteiligung Triger offentlicher Belange gemill § 4 BauGB mit Schreiben vom

Entwurfsbeschluss
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Ortsiibliche Bekanntmachung
Offentliche Auslegung gemiB § 3 (2) BauGB

Satzungsbeschluss

5.2 Stidtebauliche Flichenbilanz

Die GroBe des Geltungsbereiches betrdgt ca. 31.811 m2.
Allgemeines Wohngebiet:

Offentliche Verkehrsfliiche:

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
Offentliche Griinfliche:

Wasserfliache:

Rastede, den

Der Biirgermeister

Davon entfallen auf:

ca. 9.044 m?

ca. 1.715 m?

ca. 98 m?

ca. 20.279 m?

ca. 675 m?
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Teil II der Begriindung: Umweltbericht

1 Einleitung

Gemil § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitpldnen die Belange des Umwelt-
schutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen
einer Umweltpriifung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-
ten. Das Ergebnis der Umweltpriifung ist in der Abwagung zu beriicksichtigen.

Im vorliegenden Umweltbericht sind die Belange der Umweltschutzgiiter entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben fiir die Abwigung aufbereitet.

1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans

Die Gemeinde Rastede stellt im Ortsteil Wahnbek den Bebauungsplan Nr. 103 auf, um in ei-
nem ca. 3,2 ha groflen Bereich nordlich der HavelstraBe / siidwestlich des Brombeerweges die
bedarfsgemife Entwicklung hochwertiger Wohnbebauung bauleitplanerisch zu ermdoglichen.

Des Weiteren wird beabsichtigt, eine Griinfldche festzusetzen, die als Gliederungselement und
Schutzabstand zwischen gewerblicher Nutzung und Wohnbebauung dienen soll. Sie soll zudem
zu Naherholungszwecken und fiir Regenriickhaltemanahmen zur Verfiigung stehen.

Zu diesem Zweck werden in dem Gebiet folgende Festsetzungen getroffen:

Gesamt 31.811 m?

Allgemeines Wohngebiet 9.044 m?

Offentliche Verkehrsfliche 1.715 m?

Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung 98 m?2

Offentliche Griinfliche, davon: 20.279 m?
M1 (Wallhecken-Schutzstreifen) 2.965 m?

M2/ Zweckbestimmung Parkanlage/ Regenriickhaltebecken | 8.892 m?

Zweckbestimmung Parkanlage/ Kinderspielplatz 7.269 m?

Zweckbestimmung Raumstreifen 1.153 m?

Wasserfliache 675 m?




@Gemeinde Rastede: Bebauungsplan Nr. 103 ,,Wohngebiet nordlich der HavelstraBe II* - Umweltbericht 23

1.2 Ziele des Umweltschutzes

Nachfolgend werden gemil3 der Anlage zu § 2 (4) und § 2a BauGB die wichtigsten, fiir die
Planung relevanten Ziele des Umweltschutzes, die sich aus einschldgigen Fachgesetzen und
Fachplidnen ergeben, sowie ihre Beriicksichtigung in der Planung dargestellt.

Aufgrund des groBen Priifumfangs werden die Ziele des Artenschutzes und deren Beriicksich-
tigung gesondert in Kap. 1.3 dargelegt.

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verrin-
gerung der zusdtzlichen Inanspruchnahme von Fldchen fiir bauliche Nutzungen die Moglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Fli-
chen, Nachverdichtung und andere Mafsnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Boden-
versiegelungen auf das notwendige Maf3 zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder fiir
Wohnzwecke genutzte Flichen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. (Bauge-
setzbuch)

Mit der Planung wird der zweite und letzte Bauabschnitt an der HavelstraBe vorbereitet und
eine bestehende Liicke im Siedlungszusammenhang, zwischen der Bebauung an der Havelstra-
Be und dem Gewerbegebiet ,,Siidlich Brombeerweg*, geschlossen. Das Plangebiet wird derzeit
tiberwiegend ackerbaulich genutzt. Bei Umsetzung der Planung werden somit Landwirtschafts-
flichen umgenutzt. Der Bedarf hierfiir resultiert aus der anhaltend hohen Nachfrage nach
Wohnbauland im Ortsteil Wahnbek.

Die Bauleitpline sollen ... dazu beitragen, ... den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbe-
sondere auch in der Stadtentwicklung, zu fordern...

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Mafinahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rech-
nung getragen werden. (Baugesetzbuch)

Durch die mit der Planung vorbereitete Versiegelung und Uberbauung von Flichen sind klein-
rdumige Beeintrichtigungen der lokalklimatischen Bedingungen prognostiziert. Diese sind zur
Deckung des Wohnbaufldchen-Bedarfs erforderlich und werden durch die Begrenzung des
Versiegelungsgrades, der Bauhthen sowie den weitgehenden Erhalt der Geholzstrukturen in
ihrer Intensitdt und Reichweite begrenzt. Durch die Darstellung einer Griinfliche, die als kli-
matisch wirksamer Ausgleichsraum gesichert wird, wird eine Malnahme zur Anpassung an
den Klimawandel vorgesehen. Erhebliche Beeintrichtigungen des Klimahaushalts werden
durch die Planung nicht erwartet. Ein weitergehendes Erfordernis fiir Mainahmen zu Klimaan-
passung ist aus der Ortlichen Situation heraus nicht ersichtlich.

Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b in seinem fiir die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck mafigeblichen Bestandteilen erheblich beeintrdiichtigt werden kann, sind
die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes iiber die Zuldssigkeit und Durchfiihrung von
derartigen Eingriffen einschlieflich der Einholung der Stellungnahme der Kommission anzu-
wenden. (Baugesetzbuch)
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Projekte ... sind, soweit sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Pli-
nen geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europdisches Vogel-
schutzgebiet erheblich zu beeintrdchtigen, vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung auf ihre
Vertrdglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder
eines Europdischen Vogelschutzgebietes zu iiberpriifen. Bei Schutzgebieten im Sinne des § 22
Abs. 1 ergeben sich die Mafstdbe fiir die Vertrdglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu
erlassenen Vorschriften. Ergibt die Priifung der Vertriiglichkeit, dass das Projekt zu erhebli-
chen Beeintrdchtigungen eines in Absatz 1 genannten Gebiets in seinen fiir die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck mafigeblichen Bestandteilen fiihren kann, ist es unzuldssig. (Bundesna-
turschutzgesetz)

In der ndheren Umgebung des Plangebietes sind weder FFH-Gebiete noch EU-
Vogelschutzgebiete vorhanden. Die nédchstgelegenen Schutzgebiete finden sich in tiber 1,5 km
Entfernung in nordlicher und nordostlicher Richtung. Es handelt sich um die FFH-Gebiete ,,Ei-
chenbruch, Ellernbiische und ,,Funchsbiische, Ipweger Biische®. Aufgrund der rdumlichen
Entfernung sowie des Umstands, dass bestehende Siedlungsstrukturen zwischen dem geplanten
Baugebiet und den Schutzgebieten liegen wird davon ausgegangen, dass die Planung mit den
Erhaltungszielen der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung vertréglich ist.

Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind in ihrer natiirlichen
und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schiitzen. Ihre Biotope und ihre sonstigen Lebens-
bedingungen sind zu schiitzen, zu pflegen, zu entwickeln oder wiederherzustellen. (Bundesna-
turschutzgesetz)

Durch die Planung werden iiberwiegend Ackerfldchen in Anspruch genommen, die nur geringe
Bedeutung fiir Tiere und Pflanzen aufweisen. Die innerhalb des Plangebietes, randlich vorhan-
denen Wallhecken werden erhalten, einschlieBlich eines Schutzabstands. Eine neu angelegte
Wallhecke an der Ostlichen Grenze des Plangebietes gelegen und eine weitere Wallhecke an
der siidwestlichen Plangebietsgrenze gelegen, werden voraussichtlich indirekt beeintrichtigt.
Die hierdurch betroffenen Wertigkeiten fiir Tiere und Pflanzen werden durch entsprechende
Ausgleichsmafinahmen kompensiert. Die fiir die ErschlieBung des Gebietes erforderlichen
Wallheckendurchstiche und die Uberplanung eines Abschnitts einer Altbaumreihe liegen am
siidlichen Rand des Geltungsbereiches und wurden bereits durch den Bebauungsplan Nr. 88
vorbereitet und ausgeglichen.

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrichtigungen seiner natiirlichen Funktionen
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie moglich vermie-
den werden. (Bundesbodenschutzgesetz)

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes erméglichen Neuversiegelungen auf ca. 0,6 ha. Hier-
durch verlieren die Boden ihre natiirlichen Funktionen vollstindig. Allerdings sind die Neuver-
siegelungen unvermeidbar zur Umsetzung des geplanten Vorhabens.

Eine besondere Archivfunktion der Boden im Plangebiet ist derzeit nicht bekannt.
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Die Leistungsfihigkeit des Wasserhaushalts ist zu erhalten. Eine Vergrofierung und Beschleu-
nigung des Wasserabflusses sind zu vermeiden. (WHG)

Auf den zusitzlich versiegelten Flichen fillt Niederschlagswasser an, das kiinftig nicht mehr
versickern kann. Um nachteilige Auswirkungen auf den Wasserabfluss zu minimieren, soll das
anfallende Niederschlagswasser dem geplanten Regenriickhaltebecken zugeleitet werden. Das
Regenriickhaltebecken liegt zu Teilen innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungspla-
nes und dem des Bebauungsplan Nr. 68e ,,Siidlich Brombeerweg*.

Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphdre sowie Kultur- und sonstige Sach-
giiter sollen vor schddlichen Umwelteinwirkungen geschiitzt werden. Dem Entstehen schadli-
cher Umwelteinwirkungen soll vorgebeugt werden. (BImSchG)

Nordlich des Plangebietes ist am Brombeerweg ein Gewerbegebiet geplant. Angrenzend beste-
hen bereits Gewerbegebiete. Im Zuge der Rahmenplanung fiir diese Bereiche wurde eine
schalltechnische Berechnung durchgefiihrt, auf deren Grundlage u. a. die Gewerbegebietspla-
nung siidlich des Brombeerwegs eine Larmkontingentierung vorsieht. Hierbei wurde auch das
geplante Wohngebiet des vorliegenden Bebauungsplans beriicksichtigt, wobei der Schutzan-
spruch eines Allgemeinen Wohngebietes mit 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts zugrunde
gelegt wurde. Fiir das Plangebiet wurde im Rahmen der schalltechnischen Berechnung ein Be-
urteilungspegel von 53 dB(A) tags und 38 dB(A) nachts ermittelt. Die genannten Immissions-
richtwerte werden hierdurch deutlich unterschritten, so dass hinsichtlich des Gewerbeldarms
keine schidlichen Auswirkungen auf die geplante Bebauung zu erwarten sind.

Das Plangebiet ist durch Verkehrsldarm-Immissionen vorbelastet, die von der A 29, der A 293
und den Kreisstra3en ausgehen.

Die maligeblichen Orientierungswerte werden in Erdgeschosshohe tags am duflersten westli-
chen Rand des geplanten Allgemeinen Wohngebietes geringfiigig liberschritten wird. In der
Nachtzeit wird der Orientierungswert im gesamten Planbereich iiberschritten. In Hohe des
Dachgeschosses stellt sich tagsiiber der westliche Bereich des geplanten Allgemeinen Wohn-
gebietes mit einer Orientierungswertiiberschreitung etwas ausgedehnter dar. Nachts wird der
Orientierungswert im gesamten Plangebiet liberschritten. Eine Bebauung innerhalb des Bebau-
ungsplanes Nr. 88 kann Pegelminderungen bewirken. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV fiir Allgemeine Wohngebiete werden im gesamten Plangebiet eingehalten.

Zum Schutz der geplanten Wohnnutzungen wird der Larmpegelbereich II festgesetzt. Hier-
durch wird die Vertriglichkeit der geplanten Nutzungen mit dem Verkehrslarm hergestellt.

Von den nahegelegenen landwirtschaftlichen Flachen konnen im Rahmen der ordnungsgema-
Ben landwirtschaftlichen Nutzung zeitweise Geruchsemissionen ausgehen. Diese stellen eine
typische Begleiterscheinung im ldndlichen Bereich dar und kénnen nicht als unzuldssige Sto-
rung der geplanten Wohnbebauung angesehen werden. Schiddliche Umwelteinwirkungen sind
hierdurch nicht zu prognostizieren.
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Wallhecken diirfen nicht beseitigt werden. Alle Handlungen, die das Wachstum der Bdume und
Strducher beeintrdchtigen, sind verboten. Die Verbote gelten nicht fiir rechtmdfige Eingriffe.
(NAGBNatSchG)

Randlich des Plangebiets sind im Nordwesten und Nordosten Wallhecken vorhanden. Diese
liegen im Schutzbereich der geplanten Mafnahmenflichen und werden, bis auf einen Durch-
stich, erhalten. Die neu angelegte Wallhecke Ostlich des Plangebietes liegt im Bereich der Gér-
ten dreier geplanter Wohngrundstiicke. Hier ist von indirekten Beeintrachtigungen auszugehen,
die in Kalkulation der AusgleichsmaBBnahmen einzustellen sind. Entlang einer weiteren Wall-
hecke, im Siiden an das Plangebiet angrenzend, verlduft ein Graben mit Rdumstreifen. Auch
hier konnen indirekte Beeintrichtigungen nicht ausgeschlossen werden, fiir die Ausgleichs-
malBnahmen geleistet werden miissen.

Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ammerland (1995) ist fiir das Plangebiet und die
Umgebung die Zielstellung ,, Gebiet zur Erhaltung und Pflege von Wallhecken* getroffen.

Wie vorstehend bereits fiir die Wallhecken beschrieben, wird dieser Zielstellung — bis einen
Durchstich und, im Rahmen dieser Planung unvermeidbare, indirekte Beeintrachtigungen —
entsprochen.

1.3 Ziele des besonderen Artenschutzes

Die fiir die Planung relevanten Bestimmungen des besonderen Artenschutzes sind in § 44 Abs.
1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) formuliert. Hiernach ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen, zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschidigen
oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europidischen Vogelarten
wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten
erheblich zu storen; eine erhebliche Storung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- und Ruhestitten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschidigen oder zu zerstoren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschiddigen oder zu zerstoren.

Fiir Vorhaben, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs zuldssig sind, gelten nach § 44
Abs. 5 BNatSchG bestimmte pauschale Freistellungen von den Verboten, u. a. hinsichtlich des
zu beriicksichtigenden Artenspektrums.

Grundsitzlich untersagen die artenschutzrechtlichen Verbote konkrete Handlungen. Sie kénnen
demnach nicht von der Bauleitplanung, sondern erst von deren Umsetzung beriihrt werden.
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Allerdings ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens bereits vorausschauend zu priifen, ob die
artenschutzrechtlichen Bestimmungen die Umsetzung der Planung dauerhaft hindern konnten.
In diesem Fall wire der Bauleitplan nicht erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB und
damit nichtig.

Diese Priifung wird nachfolgend vorgenommen.

e Welche der relevanten besonders geschiitzten Arten konnen im Einwirkungsbereich der
Planung vorkommen?

Faunistische Kartierungen liegen fiir das Plangebiet nicht vor. Deshalb wird nachfolgend an-
hand der geographischen Verbreitung und Lebensraumanspriiche der geschiitzten Arten herge-
leitet, welche Tierarten potenziell im Plangebiet vorkommen konnen. Grundlage bildet die
durchgefiihrte Biotoptypenkartierung (vgl. Kap. 2.1).

Vorkommen streng geschiitzter Arten aus der Gruppe der Sdugetiere (unter Ausnahme der Fle-
derméuse), der Amphibien, der Reptilien, der Fische und Rundmaéuler, der Schmetterlinge, der
Kifer, der Netzfliigler, der Springschrecken, der Spinnen, der Krebse und der Stachelhiuter
konnen fiir das Plangebiet insgesamt mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Die betreffenden Arten konnen entweder aufgrund ihrer geographischen Verbreitung ausge-
schlossen werden, oder sie sind durch spezifische Habitatanspriiche gekennzeichnet, die inner-
halb des Plangebietes nicht erfiillt sind. Fiir die Arten dieser Artengruppen kann eine verbots-
tatbestandsméBige Betroffenheit durch die Planung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-
sen werden.

Moglich und wahrscheinlich ist das Vorkommen von Fledermiusen sowie Végeln. Von diesen
Artengruppen unterliegen alle in Europa vorkommenden Arten den Bestimmungen des beson-
deren Artenschutzes.

Das Plangebiet umfasst weitgehend Ackerfldachen, die kein Potenzial fiir Fledermausquartiere
aufweisen. Allerdings sind auch einige Wallhecken und sonstige éltere Geholze vorhanden,
hier konnen Fledermausquartiere vorhanden sein.

Fiir Vogel kann das Plangebiet eine Funktion als Bruthabitat und Nahrungsraum aufweisen.
Brutvorkommen sind von bodenbriitenden und von geholzbriitenden Arten moglich. Hierbei
sind jedoch aufgrund der Lage zwischen Siedlungsflichen keine Vorkommen storempfindli-
cher Arten zu vermuten. Groere Rastvogel-Vorkommen storanfélliger Arten (z. B. Ginse,
Schwiine) sind wegen der kleinrdumigen Gliederung der Flachen durch Geholze und der um-
liegenden Siedlungsstrukturen ebenfalls nicht anzunehmen.

Artenschutzrechtlich relevante geschiitzte Pflanzenarten wurden bei der Geldndebegehung
nicht festgestellt und sind auch nicht zu erwarten.
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e Welche der artenschutzrechtlichen Verbote konnen bei Umsetzung der Planung beriihrt
werden? Bestehen Vermeidungsmoglichkeiten?

1. Totungsverbot: Eine Totung von Flederméusen oder nicht fliiggen Jungvogeln oder eine
Beschidigung von Eiern ist bei Umsetzung der Planung méglich, wenn die Baufeldfreima-
chung (Geholzfillungen, Abschieben des Oberbodens) wihrend der Quartierszeiten von Fle-
dermiusen oder der Vogelbrutzeit durchgefiihrt wird. Da diese Auswirkungen jedoch durch
zeitliche VermeidungsmaBnahmen (Geholzfillungen und Baufeldfreimachung aufBlerhalb der
genannten Zeiten) grundsitzlich vermeidbar sind, kann die Umsetzung der Planung hierdurch
nicht dauerhaft gehindert werden.

2. Storungsverbot: In der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes sind bereits verschiedene
Nutzungen mit Storpotenzial vorhanden. Hier sind insbesondere die Wohnnutzungen in den
umliegenden Bereichen und innerhalb des Plangebietes zu nennen. Aufgrund dieser Vorbelas-
tungen sind im Plangebiet keine besonders storempfindlichen Tiervorkommen zu erwarten.
Eine artenschutzrechtlich relevante Storung bei Umsetzung der Planung ist nicht zu befiirchten.

3. Verbot der Beschidigung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten: Bei Umsetzung der
Planung werden Ackerfldchen in Anspruch genommen und iiberplant. Soweit hier Brutplitze
von Vogeln oder Quartiere von Fledermiusen vorhanden sind, werden diese bei Umsetzung
der Planung zerstort und gehen dauerhaft verloren. Zudem konnen Gehdolzfillungen fiir den
Wallheckendurchstich erfolgen, dadurch ist eine Betroffenheit von Fledermaus-Quartieren oder
Brutvogel-Niststitten moglich. In Bezug auf Brutvogel kann davon ausgegangen werden, dass
die Funktionalitit der Lebensstitten im rdumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt, da nur ein
untergeordneter Teil der Wallhecken-Geholze verloren geht. In Bezug auf Flederméuse kann
die Lage des Durchstichs so gewihlt werden, dass ggf. vorhandene Geholze mit Quartieren
erhalten bleiben. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt demnach ein Verstol gegen das arten-
schutzrechtliche Verbot der Beschddigung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten nicht vor.

4. Verbot der Schidigung von Pflanzen und ihren Standorten: Da keine artenschutzrecht-
lich relevanten Pflanzenarten im Plangebiet vorkommen, wird dieser Verbotstatbestand nicht
beriihrt.

Fazit: Wie die vorstehenden Ausfiihrungen zeigen, stehen die Bestimmungen des besonderen
Artenschutzes einer Umsetzung der Planung nicht dauerhaft entgegen.

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Grundlage fiir die Prognose und Beurteilung der Umweltauswirkungen bildet eine Beschrei-
bung des aktuellen Umweltzustands. Diese wird nachfolgend fiir die einzelnen Umweltschutz-
giiter separat vorgenommen.
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2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands

2.1.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Zur Erfassung dieses Schutzgutes wurde eine Biotoptypen-Kartierung im Oktober 2011 durch-
gefiihrt und im Februar 2014 fortgeschrieben. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahmen sind im
Biotoptypen-Plan im Anhang dargestellt und werden nachfolgend beschrieben.

Biotopcode | Beschreibung des Biotoptyps

HWM Strauch-Baum-Wallhecke
Entlang der westlichen und nordlichen Plangebietsgrenze finden sich Wallhecken mit
einem Bewuchs aus Striuchern und élteren Baumen. Als Baumart herrscht die Stielei-
che vor, es kommen jedoch weitere Arten wie Eberesche dazu.
Auch nordlich und norddstlich des Plangebietes sind die landwirtschaftlichen Nutzfli-
chen durch Wallhecken gegliedert.
Der Erhalt der im Stidwesten angrenzenden Wallhecke wird durch die Festsetzungen
des B-Plans 88 gesichert.
HWN neuangelegte Wallhecke
Ostlich des Plangebietes wurde randlich der Bebauung an der WeichselstraBe eine
Wallhecke neu angelegt. Die Bepflanzung wurde mit standortheimischen Laubgehdlzen
wie Stieleiche, Bergahorn, Haselnuss, Holunder und Weildorn vorgenommen und ist
mittlerweile gut angewachsen.
HBA Baumreihe
Stidostlich entlang der Plangebietsgrenze stockt ein dlterer Geholzbestand aus Stielei-
che, Kiefer, Sandbirke, Silberweide, Kastanie u. 4. Der Geholzstreifen wurde als Baum-
reihe kartiert, auch wenn die Geholze nicht streng linear angeordnet sind. Im Unter-
wuchs finden sich Brombeere, Brennnessel u. A.
HBE Einzelbaum
In Bstlicher Verldngerung der beschriebenen Baumreihe wachsen zwei alte Stieleichen
mit Stammdurchmessern von 1,0 m bzw. 0,8 m.
FGZ sonstiger Graben
Innerhalb des Plangebietes, entlang der siidlichen Plangebietsgrenze, verliuft ein Gra-
ben. Dieser ist im Kastenprofil ausgebaut und ca. 1,5 m tief eingeschnitten. Zum Zeit-
punkt der Gelidndeerfassung fiihrte er kein Wasser. Der Graben weist einen Rohrdurch-
lass zum Ostlich gelegenen Regenriickhaltebecken (s. SXZ) auf.
SXZ + sonstiges naturfernes Stillgewisser mit halbruderaler Gras- und Staudenflur mitt-
UHM lerer Standorte
Stidostlich des Plangebietes, angrenzend an die Bebauung entlang der Weichselstra3e,
ist ein Regenriickhaltebecken vorhanden. Die Gewisservegetation wird von Wasserlin-
se dominiert, die Uferbereiche sind von halbruderaler Vegetation und Gehdlzjungwuchs
eingenommen.
Nordlich des Plangebietes befindet sich ein weiteres Regenriickhaltebecken zur Entwés-
serung des Gewerbegebietes ,,Siidlich Brombeerweg*.

Glw Intensivgriinland, beweidet
Westlich des Plangebietes wird eine Griinlandfldche intensiv mit Pferden beweidet.
ASm Sandacker, Maisanbau

Der Grofiteil des Plangebietes wird ackerbaulich genutzt. In 2011 wurde Mais angebaut.
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Biotopcode | Beschreibung des Biotoptyps
OED verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet

Siidlich angrenzend schlieft das Einzelhausgebiet (Bebauungsplan Nr. 88) an. Die
Hausgirten sind vergleichsweise klein und z. T. noch nicht angelegt. Siidwestlich und
oOstlich des Plangebietes schlieSen sich weitere Siedlungsbereiche von Wahnbek an, die
hier vorwiegend von Einzel- und Doppelhdusern geprégt sind, teils jedoch auch von
Reihenhdusern. Die Freifldchen sind zumeist als Ziergirten mit Rasenflichen und Bee-
ten gestaltet.

Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ammerland (1995) ist die Bedeutung des Gebietes
fiir Arten und Lebensgemeinschaften als midBig eingeschrinkt eingestuft. Wertgebend ist ins-
besondere der hohe Anteil an Kleinstrukturen wie Wallhecken und sonstigen Gehdlzen.

2.1.2 Boden

Als Bodentyp steht Pseudogley-Podsol an’. Dieser ist aus Geschiebedecksanden entstanden,
die lehmige Sande iiberlagern.

Eine besondere Bedeutung der Boden ist nicht ausgeprégt.

2.1.3 Wasser

Gemil Landschaftsrahmenplan liegt die mittlere Grundwasserneubildungsrate bei ca. 200 mm
pro Jahr. Entlang der siidlichen Plangebietsgrenze verlduft ein Graben (FGZ, s. 0.).

2.14 Klima und Luft

Gemil Landschaftsrahmenplan ist der Bereich dem Freilandklima mit dichtem Netz an Klein-
strukturen zuzuordnen. Prigend sind die Herabsetzung der Windgeschwindigkeiten durch die
Geholzstrukturen und eine im Vergleich zu Siedlungsflachen hohere Luftfeuchte.

Zur Luftqualitit liegen fiir den Bereich keine Detaildaten vor. Es ist jedoch von einer Vorbelas-
tung durch verkehrsbiirtige Luftschadstoff-Emissionen der nahegelegenen Autobahn auszuge-
hen.

Das Plangebiet weist keine besondere Bedeutung fiir Klimahaushalt oder Luftqualitit auf.

2.1.5 Landschaft

Die Landschaft des Plangebietes und der ndheren Umgebung ist durch eine enge rdumliche
Verflechtung von geholzreichen Landwirtschaftsflichen und Siedlungsstrukturen gepragt.

Das Relief ist weitgehend eben. Die landwirtschaftlichen Nutzflachen innerhalb des Plangebie-
tes sowie nordostlich davon werden iiberwiegend als Acker, teils auch als Griinland bewirt-
schaftet. Sie sind durch ein recht enges Netz an Wallhecken und sonstigen Feldhecken gekam-

° NLfB: Béden in Niedersachsen — Digitale Bodenkarte BUK 50. CD-ROM 1997
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mert. Die Wallhecken sind iiberwiegend noch gut erhalten, der Bewuchs weist einen hohen
Anteil an Alteichen (Uberhilter) auf.

Die siidliche Umgebung des Plangebietes ist den Siedlungsflichen von Wahnbek zuzuordnen
mit einem hohen Anteil an jiingerer Einfamilienhaus-Bebauung, aber auch Mehrfamilienhéu-
sern.

Wertgebende Landschafts-Elemente innerhalb des Plangebietes sind die Wallhecken (vgl. Kap.
2.1.1). Diese tragen zur Vielfalt und Eigenart der Landschaft bei.

Die besondere Bedeutung der Wallhecken fiir das Landschaftsbild wird auch im Landschafts-
rahmenplan hervorgehoben. Das Wallheckengebiet wird als wichtiger Bereich fiir die Vielfalt,
Eigenart und Schonheit der Landschaft eingestuft.

2.1.6 Mensch

In der ndheren Umgebung ist in groBerem Umfang Wohnbebauung vorhanden, namentlich die
Wahnbeker Siedlungsgebiete entlang der Memelstral3e, Havelstrale und Weichselstraf3e.

Nordlich finden sich in geringer Entfernung gewerbliche Nutzungen an Brombeerweg und
Tannenkrugstral3e.

Das Plangebiet ist durch Verkehrslarm-Immissionen vorbelastet. Als potentiell relevant werden
die Schallemissionen der BAB A 29, der BAB A 293, dem Zubringer von der BAB A 29 auf
die BAB A 293 in Fahrtrichtung Loy, die Oldenburger Strale K 131, die Braker Chaussee K
135, die Butjadinger Stra3e K 143 und die Schulstrale K 144 eingestuft.

Tannenkrugstrale und Brombeerweg werden von der ortlichen Bevolkerung zu Erholungszwe-
cken genutzt.

2.1.7 Kultur- und sonstige Sachgiiter

Es liegen keine konkreten Hinweise auf Kulturgiiter (Bodenfunde) innerhalb des Plangebietes
vor. Ein Vorhandensein archédologischer Fundstellen kann jedoch nicht sicher ausgeschlossen
werden, da diese i.d.R. nicht oberirdisch ersichtlich sind.

Die Untere Denkmalschutzbehorde weist darauf hin, dass in der Nihe des Plangebietes laut
Oldenburger Jahrbuch (Sonderdruck Rastede) ein Bodenfund ostlich der Oldenburger Str. und
beidseitig der Schulstrae verzeichnet ist. Danach handelt es sich um Diinenbildungen; ob
Griber dabei sind, ist fraglich.

Als Sachgiiter sind die landwirtschaftlichen Nutzflachen zu nennen.
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2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfithrung der Planung wire mit einem Fortdauern der landwirtschaftlichen Nut-
zung ohne wesentliche Anderung des Umweltzustandes zu rechnen.

23 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Im Folgenden werden die bei Realisierung der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die
Umweltschutzgiiter prognostiziert.

2.3.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die Planung erméglicht die Uberbauung von Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen. Es entfallen
vorwiegend Ackerflichen und nachrangig Grabenabschnitte durch Verrohrung in den Berei-
chen der geplanten ErschlieBungsflichen. An einer Stelle ist ein Durchstich einer Wallhecke
geplant. Zudem ist fiir Wallhecken, die siidlich und siidostlich an das Plangebiet angrenzen,
von indirekten Beeintriachtigungen auszugehen, da hier keine Schutzstreifen festgesetzt wer-
den. Innerhalb des Traufbereichs der siidlich angrenzenden Wallhecke wird eine wasserdurch-
lassige Befestigung (Ful3- und Radweg) zugelassen. An die Ostlich gelegene Wallhecke reichen
die Baufldchen unmittelbar heran und auch die iiberbaubaren Grundstiicksflichen halten nur
wenig Abstand. Bei diesen Wallhecken ist daher von keinem Verlust auszugehen, wohl aber
von einer Wertminderung.

Fiir die Wallhecken innerhalb des Plangebietes, am nordlichen und westlichen Rand gelegen,
werden Schutzstreifen (MaBnahmenfldchen) festgesetzt, so dass hier indirekte Beeintrdchti-
gungen minimiert werden.

Die Uberplanung der Ackerfliche wird hingegen nicht als erhebliche Beeintrichtigung fiir Ar-
ten und Lebensgemeinschaften gewertet.

2.3.2 Boden

Die Planung bereitet Neuversiegelungen im Umfang von ca. 0,6 ha vor. Die versiegelten Fli-
chen verlieren vollstindig ihre Funktionen im Naturhaushalt als Lebensraum, Bestandteil von
Nihrstoff- und Wasserkreisldufen sowie als Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsmedium fiir
Schadstoffe. Diese Auswirkungen auf den Boden werden als erhebliche Beeintrichtigung ein-
gestuft.

Dariiber hinaus erfolgen voraussichtlich zur Vorbereitung des Baugrundes sowie auch bei der
Gestaltung der Griinflichen, Abgrabungen, Auffiillungen und Bodenumlagerungen. Fiir die
geplante Erweiterung des bestehenden Regenriickhaltebeckens im Bereich der Griinfldche
werden ebenfalls Abgrabungen und Bodenumlagerungen erfolgen. Soweit die Fldchen nicht
versiegelt werden und deshalb nicht vollstdandig in ihrer Funktionalitdt im Naturhaushalt einge-
schrinkt werden, werden diese Verdnderungen nicht als erhebliche Beeintrichtigung einge-
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stuft. Im Bereich der kiinftigen Garten- und sonstigen Griinflichen kénnen die Boden auch
weiterhin Funktionen im Naturhaushalt iibernehmen.

2.33 Wasser

Das auf den kiinftig versiegelten Flachen anfallende Niederschlagswasser wird der Versicke-
rung und Grundwasserneubildung entzogen. Es soll dem bestehenden bzw. zu erweiternden
Riickhaltebecken zugeleitet werden. Die Verringerung der Grundwasserneubildung wird als
erhebliche Beeintriachtigung eingestuft.

Der vorhandene Graben verlduft am siidlichen Rand des Plangebietes. Er wird zum groften
Teil als Wasserfldche festgesetzt. Beeintrichtigungen (voraussichtlich Verrohrungen) sind im
Bereich der festgesetzten Verkehrsflichen und des Raumstreifens zu erwarten. Eine erhebliche
Beeintrichtigung des Gewdissers iiber die geplante Verrohrung dreier Abschnitte hinaus, wird
nicht prognostiziert.

2.34 Klima und Luft

Im Zuge der Versiegelung und Uberbauung der Fliichen im Bereich der festgesetzten Wohnge-
biete ist von einer Verdnderung der lokalklimatischen Bedingungen auszugehen. Insbesondere
die Kaltluftbildung iiber den Flichen wird verringert und die Luftfeuchte herabgesetzt. Im Be-
reich der Griinfldchen ist von keiner Veridnderung der klimatischen Bedingungen auszugehen.

Aufgrund der giinstigen Luftdurchmischungs-Bedingungen und der begrenzten Grofe des
Plangebietes wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Verdnderungen nur eine geringe In-
tensitidt und Reichweite aufweisen. Sie werden nicht als erheblich eingestuft.

2.3.5 Landschaft

Bei Umsetzung der Planung wird der Anteil landschaftstypischer Landwirtschaftsflichen ver-
ringert, die landschaftliche Vielfalt, Eigenart und Naturnihe wird hierdurch eingeschrinkt. Die
vorhandenen Wallhecken und sonstigen Geholze werden zwar weitgehend erhalten, jedoch
durch die kiinftige Bebauung in ihrer landschaftlichen Eigenart und optischen Wirkung einge-
schrankt.

Da es sich um ein Gebiet mit besonderer Bedeutung fiir das Landschaftsbild handelt, insbeson-
dere aufgrund des Geholzreichtums, werden die Auswirkungen der Planung als erhebliche Be-
eintrdchtigung gewertet.

2.3.6 Mensch

Nordlich des Plangebietes entsteht am Brombeerweg ein Gewerbegebiet. Angrenzend bestehen
bereits Gewerbegebiete. Im Zuge der Rahmenplanung fiir diese Bereiche wurde eine schall-
technische Berechnung durchgefiihrt, auf deren Grundlage u. a. die Gewerbegebietsplanung
siidlich des Brombeerwegs eine Larmkontingentierung vorsieht. Hierbei wurde auch das ge-
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plante Wohngebiet des vorliegenden Bebauungsplans beriicksichtigt, wobei der Schutzan-
spruch eines Allgemeinen Wohngebietes mit 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts zugrunde
gelegt wurde. Fiir das Plangebiet wurde im Rahmen der schalltechnischen Berechnung ein Be-
urteilungspegel von 53 dB(A) tags und 38 dB(A) nachts ermittelt. Die genannten Immissions-
richtwerte werden hierdurch deutlich unterschritten, so dass hinsichtlich des Gewerbeldarms
keine schidlichen Auswirkungen auf die geplante Bebauung zu erwarten sind.

Im Hinblick auf die Vertriglichkeit der geplanten Nutzungen mit Verkehrslarm-Immissionen
wurde ein Schallgutachten fiir die parallel aufgestellte 54. Flichennutzungsplaninderung er-
stellt (ted technologie entwicklungen & dienstleistungen GmbH: Schallimmissionsprognose im
Rahmen der 54. Flichennutzungsplaninderung der Gemeinde Rastede; Bremerhaven,
19.06.2012). Im Zuge des Schallgutachtens wurden die Gerduschimmissionen durch den Stra-
Benverkehr auf den benachbarten Verkehrswegen ermittelt und beurteilt. Die wesentlichen Er-
gebnisse werden nachstehend wiedergegeben:

Die Schallgutachter haben die Gerduschemissionen durch die BAB A 29, die BAB A 293 so-
wie dem Zubringer von der BAB A 29 auf die BAB A 293 in Fahrtrichtung Loy beriicksichtigt.
Die Eingangsdaten basieren auf einer bundesweiten Verkehrszidhlung aus dem Jahr 2010. Des
Weiteren wurden die Gerduschemissionen durch die Oldenburger Strale K 131, die Braker
Chaussee K 135, die Butjadinger Strale K 143 und die SchulstraBe K 144 beriicksichtigt. Die
Eingangsdaten auf diesen Verkehrswegen basieren auf Zahlungen mit automatischen Zahlein-
richtungen, die durch die Niedersidchsische Landesbehorde fiir StraBenbau und Verkehr im Jahr
2011 durchgefiihrt wurden. Bezogen auf einen Prognosehorizont fiir das Jahr 2030 wurde eine
Verkehrszunahme von 1 %/Jahr beriicksichtigt.

Die mafigeblichen Orientierungswerte werden in Erdgeschosshohe tags am duflersten westli-
chen Rand des geplanten Allgemeinen Wohngebietes geringfiigig liberschritten wird. In der
Nachtzeit wird der Orientierungswert im gesamten Planbereich iiberschritten. In Hohe des
Dachgeschosses stellt sich tagsiiber der westliche Bereich des geplanten Allgemeinen Wohn-
gebietes mit einer Orientierungswertiiberschreitung etwas ausgedehnter dar. Nachts wird der
Orientierungswert im gesamten Plangebiet tiberschritten. Eine Bebauung innerhalb des Bebau-
ungsplanes Nr. 88 kann Pegelminderungen bewirken. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV fiir Allgemeine Wohngebiete werden im gesamten Plangebiet eingehalten.

Um dem Schutzzweck innerhalb von Wohnraumen Rechnung zu tragen, haben die Schallgut-
achter Larmpegelbereiche ermittelt. Fiir das gesamte Plangebiet hat sich der Larmpegelbereich
IT ergeben.

Belange des Immissionsschutzes (hier Verkehrsldrm) stehen der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 103 damit nicht entgegen. Die Uberschreitung von 1 dB(A) zur Tagzeit ist gering,
zumal weitere Pegelminderungen durch die zukiinftigen Gebdudekorper angenommen werden,
so dass auch ein ausreichender Schutz der AuBBenwohnbereiche aus Sicht der Gemeinde gege-
ben ist. Im Planteil wird der Larmpegelbereich II festgesetzt. In der Regel werden die Anforde-
rungen des Larmpegelbereiches II bereits durch die Anforderungen der Wirmeschutzverord-
nung erfiillt.
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Von den nahegelegenen landwirtschaftlichen Flachen konnen im Rahmen der ordnungsgemi-
Ben landwirtschaftlichen Nutzung zeitweise Geruchsemissionen ausgehen. Diese stellen eine
typische Begleiterscheinung im ldndlichen Bereich dar und konnen nicht als unzulidssige Sto-
rung der geplanten Wohnbebauung angesehen werden. Schiadliche Umwelteinwirkungen sind
hierdurch nicht zu prognostizieren.

Die umliegenden Wege und Stralen werden durch die Planung nicht beriihrt, so dass ihre Be-
deutung fiir Erholungsnutzungen erhalten bleibt. Mit der Planung wird zudem eine rad- und
fuBlaufige Wegeverbindung zwischen der WeichselstraBe und den Fldchen des Plangebietes
neu erschlossen. Die Entwicklung eines Griinzuges kann zu Naherholungszwecken genutzt
werden und stellt eine rad- und fuBBldufige Verbindung zum Brombeerweg dar.

2.3.7 Kultur- und sonstige Sachgiiter

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind Kulturgiiter durch die Planung nicht betroffen. Eine Be-
troffenheit von im Boden vorhandenen Kulturgiitern kann jedoch nicht sicher ausgeschlossen
werden.

Als Sachgut ist die landwirtschaftliche Nutzfliche anzufiihren, die dauerhaft verloren geht.
Allerdings wird diese Auswirkung nicht als erheblich eingestuft, da es sich nicht um Bdden
von besonderer natiirlicher Ertragsfihigkeit handelt und diese nur kleinflichig beansprucht
werden. Auch die iibrigen Sachgiiter in der Umgebung des Plangebietes sind nicht von erhebli-
chen umweltrelevanten nachteiligen Auswirkungen der Planung betroffen.

24 MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen
24.1 MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans werden folgende MaBnahmen zur Vermeidung und
Verringerung der Umweltauswirkungen sichergestellt:

¢ Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete wird der zuldssige Versiegelungs-
grad durch die festgesetzte Grundflichenzahl von 0,35 und deren Uberschreitung um ma-
ximal 30 % auf insgesamt 45,5 % beschrinkt. Hierdurch wird ein groBer Anteil unversie-
gelter Flichen erhalten.

® Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete wird die Zahl der Vollgeschosse auf maximal
zwei begrenzt. Weiterhin wird die maximal zuldssige Gebaudehohe auf 27,30 m iiber NHN
beschrinkt (entspricht einer absoluten Gebdudehohe von ca. 9,50 m). Es sind nur Einzel-
und Doppelhiduser zulidssig, es wird eine offene Bauweise mit Gebdudelidngen bis maximal
20 m vorgegeben. Die Zahl der zuldssigen Wohneinheiten wird an die Grofle der Bau-
grundstiicke gekoppelt. Angrenzend an die 6ffentliche Stralenverkehrsfldche sind Garagen,
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Carports und andere Nebenanlagen nicht zulédssig. Durch all diese Festsetzungen wird da-
rauf hingewirkt, dass sich die kiinftige Bebauung moglichst gut in die Umgebung einglie-
dert.

e Es wird der Larmpegelbereich II festgesetzt, um einen Schutz der geplanten Nutzungen vor
Verkehrslarm-Immissionen sicherzustellen.

¢ Die vorhandenen Wallhecken und sonstigen Geholzstrukturen werden iiberwiegend erhal-
ten und durch die Einbettung in Griinflachen geschiitzt. Bauliche Anlagen im Sinne der §§
12 und 14 BauNVO, jegliche Versiegelungen, Materialablagerungen (auch Kompost), Auf-
und Abgrabungen sowie Auffiillungen sind innerhalb der M 1 Fldche (Wallhecken-
Schutzstreifen) unzulédssig.

¢ Es werden in groBerem Umfang Griinflichen festgesetzt und somit die zu erwartende Fla-
chenversiegelung im Plangebiet gering gehalten. Die Griinflichen mit Aufenthaltsqualitét
bilden zudem einen Puffer zwischen Wohnnutzung und gewerblicher.

¢ Ortliche Bauvorschriften zu Dachform und -neigung sowie Dachaufbauten und -ausbauten
tragen ebenfalls dazu bei, dass sich die geplante Bebauung gut in die Umgebung einfiigt.
Zur optischen Eingriinung der Verkehrsflichen ist eine straBenseitige Einfriedung der
Grundstiicke mit geschnittenen Laubgeholzhecken vorgeschrieben. Auch oberirdische Frei-
leitungen werden durch ortliche Bauvorschrift fiir das Plangebiet ausgeschlossen, um das
Landschafts- bzw. Ortsbild zu schonen.

24.2 MaBnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Innerhalb des Plangebietes konnen AusgleichsmaBBnahmen umgesetzt werden. Um zu iiberprii-
fen, ob und in welchem Umfang AusgleichsmafSnahmen erforderlich werden, wird nachfolgend
eine Eingriffsbilanzierung nach dem Modell des Niedersidchsischen Stiddtetags vorgenommen.
Hierbei werden anhand der vorhandenen bzw. geplanten Biotop- und Nutzungstypen Flichen-
wertigkeiten fiir den aktuellen Zustand und fiir den Planzustand berechnet.

Flichenwertigkeit im aktuellen Zustand

Biotoptyp/ Nutzung Flichengrofie | Biotopwert| Flichenwert
Strauch-Baum-Wallhecke (HWM) 606 m” 4 2.424
Graben (FGZ) 694 m* 2 1.388
Sandacker (AS) 30.511 m* 1 30.511
gesamt 31.811 m’ 34.323
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Flichenwertigkeit im Planzustand

Biotoptyp/ Nutzung FlichengroBie | Biotopwert | Flichenwert
Allgemeines Wohngebiet; davon 9.044 m*
versiegelt 4115 m? 0 0
Griinflichen 4.929 m® 1 4.929
Verkehrsfliachen 1.813 m’ 0 0
Griinflache und MaB3nahmenfliche, davon 20.279 m?
Mafnahmenfliche 1, davon 2.965 m?
Strauch-Baum-Wallhecke 600 m? 4 2.400
Ubrige MaBnahmenfliche 2.365 m? 2 4.730
MaBnahmenfliche 2 8.892 m? 2 17.784
Park/ Spielplatz 7.269m? 1 7.269
Réaumstreifen 1.153 m? 1 1.153
Wasserfliche 675 m? 2 1.350
gesamt 31.811 m’ 39.615

Die Gegeniiberstellung der Wertigkeiten im aktuellen Zustand und im Planzustand zeigt eine
Wertsteigerung in Hohe von 5.292 Werteinheiten. Nach der Eingriffsbilanzierung gemidfl dem
Modell des Niedersichsischen Stiddtetags entsteht somit kein Bedarf an externen Ausgleichs-
malnahmen.

Da allerdings beeintrichtigte Werte und Funktionen geschiitzter Wallhecken durch Neuanlage
von Wallhecken oder durch wallheckenfordernde MaB3nahmen funktional auszugleichen sind,
wird nachfolgend eine separate Betrachtung der Wallhecken vorgenommen.
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Kompensation der Wallhecken (HWM/ HWN)

Wallhecken- Planung Ausgleich
Bestand
Strauch-Baum- 300 Ifd. m Erhalt mit Erhalt der Wallhecken durch ausreichenden
Wallhecke ausreichendem Schutzabstand kann prognostiziert werden, kein
(HWM), Wertstufe | Schutzstreifen Ausgleich erforderlich
4:303 Ifd. m
3 1fd. m iiberplant externer Ausgleich durch Neuanlage von 6 Ifd.

m Wallhecke oder vergleichbare Malnahmen
(Kompensation 1 : 2)

Neuangelegte 18 1fd. m Erhalt mit Erhalt der Wallhecken durch ausreichenden
Wallhecke ausreichendem Schutzabstand kann prognostiziert werden, kein
(HWN), Wertstufe | Schutzstreifen durch Ausgleich erforderlich
4:90 Ifd. m angrenzende Malf3-
nahmenfliche bzw.
Réumstreifen
72 1fd. m Erhalt mit externer Ausgleich fiir indirekte Beeintrichti-
indirekter Beeintréch- gungen durch Neuanlage von 72 1fd. m Wallhe-
tigung durch direkt cke oder vergleichbare Mallnahmen (Kompen-
angrenzende Wohnbe- sation 1 : 1)
bauung
Strauch-Baum- 118 Ifd. m Erhalt mit externer Ausgleich fiir indirekte Beeintrichti-
Wallhecke indirekter Beeintréch- gungen durch Neuanlage von 59 Ifd. m Wallhe-
(HWM), Wertstufe | tigung durch Rdum- cke oder vergleichbare Manahmen (Kompen-
4: 118 Ifd. m streifen bzw. fehlen- sation 1 : 0,5 da hier offentliche Griinfliche
den Schutzstreifen angrenzt)

Wie die vorstehende Tabelle zeigt, sind fiir die Beeintrichtigungen von Wallhecken, die durch
die Planung vorbereitet werden, extern 137 laufende Meter Wallhecken neu anzulegen oder
vergleichbare MaBBnahmen durchzufiihren. Diese Mallnahmen sollen im Wallheckenprogramm
des Landkreises Ammerland umgesetzt werden. Ein entsprechender Antrag wird beim Land-
kreis Ammerland vor dem Satzungsbeschluss gestellt.

24.3 Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Im Zuge der Planerstellung dringten sich keine Alternativen mit deutlich geringeren Umwelt-
auswirkungen auf.

Es wurde gepriift, auch entlang der Ostlich des Plangebietes angrenzenden Wallhecke einen
Wallhecken-Schutzstreifen festzusetzen. Dies wiirde jedoch zu einer deutlichen Reduzierung
der moglichen Wohnbebauung fiihren, da die Fithrung der ErschlieBungsstrae durch den An-
schluss an das siidlich gelegene Bebauungsplan-Gebiet vorgeprigt ist und Ostlich der Erschlie-
Bungsstral3e nur eine geringe Tiefe fiir Wohnbau-Grundstiicke verbleibt.
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3 Zusitzliche Angaben

3.1 Verfahren und Schwierigkeiten

Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden folgende Verfahren zur Anwendung gebracht und
Unterlagen ausgewertet:

e Kartierung der Biotoptypen im Oktober 2011, Fortschreibung im Februar 2014, geméfl dem
Kartierschliissel fiir Biotoptypen in Niedersachsen (Niedersichsisches Landesamt fiir Oko-
logie, Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen A/ 4, Mirz 2011),

e Bodeniibersichtskarte BUK 50 (Niedersichsisches Landesamt fiir Bodenforschung: Boden
in Niedersachsen. CD-ROM 1997),

¢ Landschaftsrahmenplan Ammerland (Landkreis Ammerland 1995),

e NWP Planungsgesellschaft mbH: Gemeinde Rastede: Bebauungsplan Nr. 103 ,,Wohngebiet
nordlich Havelstra3e - Gestaltungskonzept; Februar 2014

® Gewerbegebietsentwicklung im Bereich Tannenkrugstrale — Ermittlung der Emissionskon-
tingente fiir die Gewerbeentwicklungsflache. (ted technologie entwicklungen & dienstleis-
tungen GmbH, 15.04.2011),

¢ Schallimmissionsprognose im Rahmen der 54. Flachennutzungsplaninderung der Gemein-
de Rastede.( ted technologie entwicklungen & dienstleistungen GmbH, 19.06.2012)

e Oberflachenentwisserungskonzept (Ingenieurbiiro Borjes, Westerstede, Juni 2012),

e Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen in der Bauleitplanung
(7. neu liberarbeitete Auflage, Niedersachsischer Stidtetag 2006).

Bei der Zusammenstellung der Angaben traten keine relevanten Schwierigkeiten auf.

Hinweis: Auf Grundlage der durchgefiihrten Erfassungen sind nicht alle zukiinftigen Auswir-
kungen der Planung auf Arten und natiirliche Lebensrdume im Sinne des § 19 Abs. 2 und 3
BNatSchG sicher prognostizierbar. Es konnen nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung
oder Beibehaltung des giinstigen Erhaltungszustandes der genannten Arten oder Lebensrdume
verursacht werden, deren Vorkommen im Einwirkungsbereich der Planung bisher nicht be-
kannt ist oder die sich kiinftig im Einwirkungsbereich der Planung ansiedeln bzw. entwickeln.
Eine vollstindige Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemif3 § 19 Abs. 1 BNatSchG kann
deshalb planerisch und gutachterlich nicht gewihrleistet werden.
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3.2 MaBnahmen zur Uberwachung

Gemail § 4c BauGB haben die Kommunen erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund der
Durchfiihrung der Bauleitplidne eintreten konnen, zu iiberwachen (Monitoring). Im Rahmen der
vorliegenden Planung sind folgende MaBBnahmen vorgesehen:

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frithgeschichtliche Bodenfunde auftre-
ten, werden diese gemill den denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen der zustindigen Be-
horde gemeldet und bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverindert belassen
bzw. fiir thren Schutz wird Sorge getragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehorde vorher die
Fortsetzung der Arbeit gestattet.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf schiddliche Bodenverdnderungen
auftreten, werden diese entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der zustindigen Behorde
gemeldet.

33 Allgemein verstindliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Rastede stellt im Ortsteil Wahnbek den Bebauungsplan Nr. 103 auf, um in ei-
nem ca. 3,2 ha groBen Bereich zwischen HavelstraBe und Brombeerweg die bedarfsgemille
Entwicklung hochwertiger Wohnbebauung bauleitplanerisch zu erméglichen.

Das Plangebiet wird derzeit iiberwiegend ackerbaulich genutzt. Wertgebend fiir Natur und
Landschaft sind die vorhandenen Wallhecken. In der Umgebung finden sich die Siedlungsfli-
chen von Wahnbek entlang MemelstraBBe, HavelstraBe und WeichselstraBe sowie landwirt-
schaftliche Nutzfldchen. In nordlicher Richtung sind die Gewerbeflichen an Brombeerweg und
Tannenkampstrale einschlieflich geplanter Erweiterungen gelegen.

Bei Umsetzung der Planung entstehen erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Land-
schaft, die im Wesentlichen auf die Bodenversiegelungen, die Wertminderung von Wallhecken
und der Auswirkungen auf das Landschaftsbild zuriickzufiihren sind.

Zur Verringerung der nachteiligen Umweltauswirkungen werden verschiedene Malinahmen
getroffen, insbesondere Beschriankungen des Versiegelungsgrades und der Hohe baulicher An-
lagen, Festsetzung des Liarmpegelbereichs II, Erhalt von Wallhecken und sonstigen Geholzen,
naturnahe Erweiterung des Regenriickhaltebeckens einschlieBlich der Anlage einer Griinfldche
zur Naherholung und MaBnahmen zur optischen Eingliederung der Bebauung in die Umge-
bung.

Fiir den Durchstich und weitere indirekte Beeintrichtigungen von Wallhecken werden Aus-
gleichsmaBBnahmen erforderlich. Diese sollen voraussichtlich iiber das Wallheckenprogramm
des Landkreises Ammerland umgesetzt werden.

Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden gingige Verfahren angewandt und vorliegende
Gutachten und sonstige Quellen ausgewertet. Relevante Schwierigkeiten traten bei der Zu-
sammenstellung der Angaben nicht auf.
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|Anlage 4 zu Vorlage 2014/150 |

@ 1

Gemeinde Rastede
Bebauungsplan Nr. 103 ,,Wohngebiet nérdlich HavelstraBe II*
Abwigung der Anregungen im Rahmen der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung gemaB § 3 (1) BauGB, der friihzeitigen Betei-
ligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange geman § 4 (1) BauGB, der Beteiligung der Behérden und sons-
tiger Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB und der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB

Trager 6ffentlicher Planungsrechtliche Vorgaben

Nr. Belange Stellungnahme Abwagung/Beschlussempfehlung
Schreiben vom ...
1 Landkreis Ammerland | Da dieses Bauleitplanverfahren nach dem 20.09.2013 férmlich | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung wurde zur Ent-
Ammerlandallee 12 eingeleitet wurde, ist das BauGB in der durch das ,Gesetz zur [ wurfsfassung nachgekommen. Die Begriindung wurde um die nebenstehenden
26655 Westerstede Starkung der Innenentwicklung in den Stadten und Gemeinden | AuBerungen bzw. die Rechtsgrundlage erganzt.

und weiteren Fortentwicklung des Stadtebaurechts” aktualisier-
05.05.2014 ten Fassung zu beachten; das heiBt, gemaB §1 Absatz5
Stellungnahme im Zuge | BauGB soll die stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch
von § 4 (1) BauGB MaBnahmen der Innenentwicklung erfolgen und gemaB §1 a
Absatz 2 Satz 4 BauGB ist insbesondere die Notwendigkeit der
Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flachen zu begriinden.

Fiar diese aus dem Flachennutzungsplan in der Fassung der
54. Anderung entwickelte verbindliche Bauleitplanung sehe ich
die neue Vorgabe aus inhaltlicher Sicht als beachtet an. Ich rege
an, die Begriindung noch um o. g. Rechtsgrundlagen anzurei-
chern, um eine eventuelle Angreifbarkeit dieser Planung aus rein
formalen Griinden zu vermeiden.

Der Hinweis Nr. 4 hat allenfalls eine ,kosmetische® Wirkung, | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
denn ein Offentlich-rechtlicher Immissionsschutzanspruch ist
nicht verhandelbar. Angesichts der Stellungnahme der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen vom 21.02.2012, mit der sie
keine Bedenken zur 54. Anderung des Flachennutzungsplanes
geauBert hat, gehe ich allerdings davon aus, dass Konflikte
zwischen landwirtschaftlichen Betrieben zu mit dieser Planung
ermdglichten Nutzungen (Geruchsimmissionen) ausgeschlossen
sind.
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Gemeinde Rastede 2
Bebauungsplan Nr. 103 ,Wohngebiet nérdlich HavelstraBe II

Nr.

Trager 6ffentlicher
Belange
Schreiben vom ...

Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwiéagung/Beschlussempfehlung

Fortsetzung Landkreis
Ammerland

Die Planung sieht vor, den Graben siidlich des Plangebietes zu
erhalten und langfristig zu sichern. Dieses wird nur gelingen,
wenn der ausgewiesene Raumstreifen eingezdunt und in kom-
munales Eigentum Ubergeht, wie es durch die Festsetzung einer
offentlichen Griinflaiche auch planerisch vorbereitet wird. Da der
Bauteppich in einem Abstand von lediglich 3 Metern zum Raum-
streifen festgesetzt werden soll, werden Bauwillige nach Ein-
schatzung meiner Unteren Wasserbehérde wegen der Sidlage
ein starkes Kaufinteresse an dem R&umstreifen haben.

Aus diesem Grund regt sie an, die Grundstickstiefe zu vergré-
Bern — also einen deutlich tber 3 Meter breiteren nicht berbau-
baren Bereich festzusetzen, damit ein ausreichend groBer Gar-
tenbereich ohne eventuelle Inanspruchnahme des Raumstrei-
fens sichergestellt werden kann.

Ich schlieBe mich der Stellungnahme des VBN vom 22.04.2014
an.

Ich rege an, die textlichen Festsetzungen Nr. 5 zur H6he bauli-
cher Anlagen und Nr. 10 zur H6he des Erdgeschosssockels in
die Planschablonen zu tbernehmen.

Meine Untere Bauaufsichtsbehérde weist zur értlichen Bauvor-
schrift Nr. 2 darauf hin, dass der Begriff ,untergeordnete Geb&u-
deteile” (Uberschrift des § 7b NBauO 2003) in §5 Abs.3
NBauO 2012 nicht mehr existiert. § 5 Abs. 3 der NBauO I&sst
auch Teile von Hauptgebauden, also mit Hauptnutzungen, in
einem gewissen und entsprechend zu ermittelnden MaB mit der
Méglichkeit der Grenzabstandsunterschreitung zu. Zur inhaltli-
chen Bestimmtheit dieser 6rtlichen Bauvorschrift schlagt meine
Untere Bauaufsichtsbehérde vor zu konkretisieren, welche Teile
von der ,Dachvorschrift* ausgenommen sein sollen und welche
nicht.

Die Gemeinde beabsichtigt nicht, den Raumstreifen zu verauBern. Sie wird Gber
geeignete MaBnahmen (beispielsweise Einzdunung) sicherstellen, dass die Nut-
zung des Raumstreifens fur die Gewasserunterhaltung freigehalten wird. Pla-
nungsrechtlich wird dies durch die Ausweisung der 6ffentlichen Grunflache und
des Raumstreifens abgesichert. Fiir die privaten Grundstlicke verbleiben ausrei-
chende Grundstiickstiefen und GrundstiicksgréBen.

Die Gemeinde hat im Vorfeld dieser Bebauungsplanaufstellung ein stadtebauli-
ches Konzept erstellt. Demnach kdénnten nérdlich des Raumstreifens Grundsti-
cke in GréBenordnungen von deutlich Gber 600 gm zugeschnitten werden (zwi-
schen 624 gm und 760 gm). Die Grundstlckstiefe betragt hier ca. 26 m. Insge-
samt handelt es sich dabei um relativ groBzligige und marktiibliche Grundstiicks-
gréBen. Insofern erkennt die Gemeinde kein Erfordernis zur Anderung der Pla-
nung.

Zur Stellungnahme des VBN siehe nachstehend unter Punkt 2.

Der Anregung wird zum Teil nachgekommen. Die maximal zuldssige H6he bauli-
cher Anlagen wurde zur Entwurfsfassung in die Planschablone aufgenommen.
Eine Aufnahme der Hbhe des Erdgeschosssockels wiirde die Planschablone
Uberfrachten, daher wird darauf verzichtet. Ein Erfordernis wird nicht gesehen.

Der Anregung wird nachgekommen. Die 6rtliche Bauvorschrift Nr. 2 wurde zur
Entwurfsfassung wie folgt korrigiert:

Hauptgebaude sind mit symmetrisch geneigten Dachern zu errichten. Die Dach-
neigung muss mindestens 20° und darf h6chstens 50° betragen. Ausgenommen
von dieser Vorschrift sind:

o Eingangsiberdachungen, Windfange, vortretende Geb&udeteile wie Ge-
simse, Dachvorspriinge, Erker und Blumenfenster, soweit sie untergeord-
net sind.

. Wintergérten,

o an der Traufseite eines Wohngebaudes errichtete Friesengiebel (Front-
spieBBe) und Zwerggiebel mit einer Dachneigung von maximal 68°, sofern
deren Firsthéhe sich dem Hauptdach unterordnet und die Giebelseite ge-
ringer als 50 % der Lange des Wohngebaudes ist,

Pultdacher mit einer Mindestneigung von 25 ° sind zulassig.




Gemeinde Rastede

Bebauungsplan Nr. 103 ,Wohngebiet

nordlich HavelstraBe II*

Trager 6ffentlicher

Planungsrechtliche Vorgaben

Nr. Belange Stellungnahme Abwagung/Beschlussempfehlung
Schreiben vom ...
Fortsetzung Landkreis | In der 6rtlichen Bauvorschrift Nr. 5 sollte die Rechtsgrundlage | Der Anregung wird nachgekommen. Die Rechtsgrundlage wurde zur Entwurfs-
Ammerland redaktionell korrigiert werden (§ 84 Abs. 3 Nr. 4 NBauO). fassung aktualisiert.
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung geman
____________________________________  § 2 Abs. 4 BauGB habe ich keine weiteren Hinweise. __________| Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. |
31.07.2014 Meine Untere Bauaufsichtsbehdrde regt an, die unteren Be- | Der Anregung wird insoweit nachgekommen, als dass die Héhe baulicher Anla-
Stell hme im Z zugspunkte bei Festsetzung der H6he baulicher Anlagen (Nr. 5) [ gen und des Erdgeschosssockels ber NHN festgesetzt werden. Die Planzeich-
e ungng Ee IgB U9€ | sowie der Hohe des Erdgeschosssockels (Nr. 10) einheitlich zu | nung und die textlichen Festsetzungen werden redaktionell ergénzt.
von (§ 4 (2) BauGB) bestimmen und die Héhenlage der ErschlieBungsstraBen (Stra-
Benoberkante — Fahrbahnmitte) anzugeben.
Das wuirde die Erstellung der Bauantragsunterlagen optimieren
und die Prifung im Zulassungsverfahren beschleunigen.
Weitere Anregungen zu dieser Planung habe ich nicht.
2 VBN Wir haben grundsatzlich keine Bedenken beziiglich der oben [ Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Verkehrsverbund Bre- | genannten Planungen.
mgn/Nledersachsen Wir begriiBen die Aussagen zur Anbindung des Gebietes an den
Willy-Brandt-Platz 7 sffentlichen P hverkeh
28215 Bremen o6ffentlichen Personennahverkehr.
23 04.2014 Der Sachverhalt ist mit dem Landkreis Ammerland und dem
o Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen
Stellungnahme im Zuge | (ZVBN) abgestimmt. Dieses Schreiben gilt in Bezug auf den
von § 4 (1) BauGB offentlichen Personennahverkehr als gemeinsame Stellungnah-
me.
3 ExxonMobil Production | Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt [ Die 6ffentlich-rechtlich verliehene Berechtigung zur Aufsuchung von Erdél, Erd-

Deutschland GmbH
Riethorst 12
30659 Hannover

14.04.2014

Stellungnahme im Zuge
von § 4 (1) BauGB

die Betriebsfiihrung fir die Produktionsaktivitdten einschlieBlich
des Betriebs des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas
und Erdél GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil Erdgas-Erdél
GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr.

Wir méchten Ihnen mitteilen, dass von dem Planvorhaben die
Bergbauberechtigung (Konzession) Bergwerkseigentum Olden-
burg der OEG - Oldenburgische Erdélgesellschaft mbH betroffen

ist.

gas und anderen bitumindsen Stoffen steht einer Uberplanung des Gebietes oder
einer Bebauung nicht im Wege. Sie stellt lediglich eine Berechtigung dar, zur
Aufsuchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoff Bohrungen vornehmen zu
darfen.

Sollten tats&chlich die nebenstehend genannten Stoffe abgebaut werden, miss-
ten dabei die vorhandenen Bebauungen etc. beachtet werden. Diese Ausfiihrun-
gen und die nebenstehenden Aussagen wurden zur Entwurfsfassung in der Be-

griindung erganzt.
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Nr.

Trager 6ffentlicher
Belange
Schreiben vom ...

Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwiéagung/Beschlussempfehlung

Fortsetzung
ExxonMobil Production

Hierbei handelt es sich um eine 6ffentlich-rechtlich verliehene
Berechtigung zur Aufsuchung und Gewinnung von Erddl, Erdgas
und anderen bitumindésen Stoffen. Deshalb weisen wir darauf
hin, diese Rechte bei den Planungen zu berlcksichtigen.

Bitte bestétigen Sie uns den Erhalt dieser Stellungnahme per
Post bzw. per Fax.

Anlagen:
Erlauterung Bergwerkseigentum
Ubersichtskarte

— Bergwerkseigentum —

Zur naheren Erlduterung des Begriffes ,,Bergwerkseigentum* mochten wir auf die
Ausfiihrungen des Landesamtes fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)
verweisen:

.Das Bergwerkseigentum gewahrt einer Person oder Firma das Recht, den Bodenschatz,
flir den das Bergwerkseigentum verlichen ist, abzubauen. Das Bergwerkseigentum ist
beim Grundbuchamt in das Berggrundbuch eingetragen.

Die Suche nach volkswirtschaftlich bedeutenden Bodenschatzen wie z.B. Kohlenwasser-
stoffe, Stein- und Braunkohle oder Kali- und Steinsalze und deren Gewinnung unterliegen
in der Bundesrepublik Deutschland den Vorschriften des Bundesberggesetzes (BBergG).
Unterschieden werden dabei ,bergfreie” und ,grundeigene® Bodenschétze. Grundeigene
Bodenschatze stehen im Eigentum des Grundeigentimers. Auf bergfreie Bodenschétze
erstreckt sich das Eigentum an einem Grundstiick nicht.

Wer bergfreie Bodenschatze gewinnen (abbauen) will, bendtigt dazu eine Bewilligung
gemal § 8 BBergG oder das Bergwerkseigentum geman § 8 BBergG. Die Erteilung erfolgt
durch die zustdndige Behorde. Flr die Lander Niedersachsen, Schleswig-Holstein,
Hamburg, Bremen und den Festlandsockel der Nordsee ist dies das Landesamt flir Berg-
bau, Energie und Geologie {LBEG). Sowoh! Bewilligung als auch Bergwerkseigentum
gewahren das Recht, innerhaib eines bestimmten Feldes Bodenschéatze zu gewinnen. Das
Bergwerkseigentum ist darlber hinaus ein ,grundstiicksgleiches” Recht, das heifdt es ist
grundbuch- und beleihungsfahig. Das Feld der Bewilligung oder des Bergwerkseigentums
ist Uber Tage flachenmanig begrenzt und erstreckt sich bis in die .ewige Teufe", also
theoretisch bis zum Erdmittelpunkt.”

Dem Inhaber des Bergwerkseigentums ist es aber noch nicht gestattet, bergbauliche
Tatigkeiten im Sinne des § 2 BBergG aufzunehmen. Alle Manahmen im Rahmen der
bergbaulichen Tatigkeit sind jeweils vom zustandigen Bergamt in einem gesonderten
Genehmigungsverfahren zuzulassen.

Fur weitere Rickfragen steht Ihnen unser Mitarbeiter Herr Oestmann (Tel.: 0511/ 641-
2506) gerne zur Verfugung.
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Nr.

Trager 6ffentlicher
Belange
Schreiben vom ...

Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwiéagung/Beschlussempfehlung

Fortsetzung
ExxonMobil Production
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Nr.

Trager 6ffentlicher
Belange
Schreiben vom ...

Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwiéagung/Beschlussempfehlung

15.07.2014

Stellungnahme im Zuge
von (§ 4 (2) BauGB)

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt
die Betriebsflhrung fiir die Produktionsaktivitdten einschlieBlich
des Betriebs des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas
und Erddl GmbH & Co.KG (BEB), der Mobil Erdgas-Erdél
GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr.

Wir schreiben Ihnen im Auftrag der OEG Oldenburgische Erddl-
gesellschaft mbH, danken lhnen fir die weitere Beteiligung in
der 0. a. Angelegenheit und méchten Ihnen mitteilen, dass unse-
re mit Schreiben vom 14.04.14 gemachten Ausfihrungen wei-
terhin Galtigkeit besitzen.

Bitte bestétigen Sie uns den Erhalt dieser Stellungnahme per
Post bzw. per Fax.

Anlagen

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Schreiben der ExxonMobil
vom 14.04.2014 ist vorstehend wiedergegeben.

LGLN
Regionaldirektion Han-
nover
Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst
MarienstraBe 34
30171 Hannover

17.04.2014

Stellungnahme im Zuge
von § 4 (1) BauGB

Sie haben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder einer
vergleichbaren Planung das Landesamt fiir Geoinformation und
Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion
Hannover (Dezernat 6 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD))
als Trager offentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch
(BauGB) beteiligt. Meine Ausflihrungen hierzu entnehmen Sie
bitte der Anlage; diese Stellungsnahme ergeht kostenfrei.

Sofern in meinen anliegenden Ausflhrungen eine weitere Ge-
fahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerk-
sam, dass die Gemeinden als Behorden der Gefahrenabwehr
auch fur die MaBnahmen der Gefahrenerforschung zusténdig
sind.

Eine MaBnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische
Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder fir die Ermitt-
lung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet
werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe,
alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des Bau-
ordnungsrechts kostenfrei auszuwerten, die Luftbildauswertung
ist vielmehr gem. § 6 Niedersachsisches Umweltinformationsge-
setz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersachsisches
Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch fir Behdrden kos-
tenpflichtig.

In der Anlage zu diesem Schreiben (s.u.) wird ausgefiihrt, dass kein Kampfmittel-
verdacht besteht. Gegen die vorgesehene Nutzung bestehen keine Bedenken.
Auf weitergehende MaBnahmen kann daher aus Sicht der Gemeinde verzichtet
werden.
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Nr.

Trager 6ffentlicher
Belange
Schreiben vom ...

Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwiéagung/Beschlussempfehlung

Fortsetzung LGLN

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchge-
fihrt werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auf-
tragserteilung.

Beteiligung der Trager offentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichbaren
Satzungsverfanren (§ 4 BauGB, Anlage 17 VV-BauGB)
Trager des 6ffentlichen Belanges: LGLN, RD Hannover

Offentlicher Belang: Kampfmittelbeseitigung
["Vorbemerkung: I
! Mit der Beteiligung wird den Tragern i Belange G it zur im Rahmen ihrer Zusténdigkeit zu dem
jeweiligen konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der istes, der inde die ionen for
I ein und optimales P is zu

Planende Gemeinde: Rastede

Verfahren: B-Pl. 103, ,Wohngebiet nérdl. Havelstr. il

"

Beabsichtigte eigene Pl gen und Mag die den o.g. Plan berihren kénnen:

] Im Planungsgebiet sind Kampfmittelbeseitigungsmafnahmen geplant

[7) Im Planungsgebiet sind keine KampfmittelbeseitigungsmaRnahmen geplant.

| Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zustindigkeit zu dem o.g. Plan:

(X im Planungsgebiet besteht kein Kampfmittelverdacht.
Gegen die vorgesehene Nutzung bestehen keine Bedenken

[J im Planungsgebiet besteht Kampfmittelverdacht.
Eine Gefahrenerforschung wird empfohlen.

7] Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Planungsbereich
vorliegt.




Gemeinde Rastede

Bebauungsplan Nr. 103 ,Wohngebiet

nordlich HavelstraBe II*

Trager 6ffentlicher

Planungsrechtliche Vorgaben

Nr. Belange Stellungnahme Abwagung/Beschlussempfehlung
Schreiben vom ...
5 Nds. Landesbehérde Das Plangebiet 0.g. Bebauungsplanes liegt sidlich des Stra- | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

fur StraBenbau und
Verkehr
Geschéftsbereich
Oldenburg
KaiserstraBBe 27
26122 Oldenburg

11.04.2014

Stellungnahme im Zuge
von § 4 (1) BauGB

21.07.2014

Stellungnahme im Zuge
von (§ 4 (2) BauGB)

Benzuges A 293/B 211, 6stlich des Autobahnkreuzes A 29/A
293 und in relevanter N&he zu den KreisstraBen K 131, K 135, K
143 und K 144.

Die Einwirkungen des StraBenverkehrslarms auf das Plangebiet
werden im Bebauungsplanentwurf beriicksichtigt (Schallimmis-
sionsprognose des Buros ted, Bremerhaven vom Juni 2012 und
Ziff. 3.2.2.2 der Begriindung).

Zu den prognostizierten Werten weise ich darauf hin, dass sich
die zu erwartenden Verkehrsmengen mit dem Bau der geplanten
Kistenautobahn &ndern werden.

Bei Bedarf kénnen der Gemeinde Daten aus der Verkehrsunter-
suchung fir die Kustenautobahn A 20 Westerstede bis Droch-
tersen (Planfall 4 fir das Jahr 2025, Stand: Februar 2012) zur
Verflgung gestellt werden.

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer
38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Ubersendung

Das Plangebiet 0. g. Bebauungsplanes liegt sidlich des Stra-
Benzuges A 293/B 211, 6stlich des  Autobahnkreuzes
A 29/A 293 und in relevanter Nahe zu den KreisstraBen K 131,
K 135, K143 und K 144,

Die Einwirkungen des StraBenverkehrslarms auf das Plangebiet
werden im Bebauungsplanentwurf beriicksichtigt (Schallimmis-
sionsprognose des Buros ted, Bremerhaven vom Juni 2012 und

Die Schallgutachter haben die Gerduschemissionen durch die BAB A 29, die BAB
A 293 sowie dem Zubringer von der BAB A 29 auf die BAB A 293 in Fahrtrichtung
Loy berlcksichtigt. Die Eingangsdaten basieren auf einer bundesweiten Ver-
kehrszdhlung aus dem Jahr 2010. Des Weiteren wurden die Gerduschemissio-
nen durch die Oldenburger StraBe K 131, die Braker Chaussee K 135, die Butja-
dinger StraBe K 143 und die SchulstraBe K 144 berlcksichtigt. Die Eingangsda-
ten auf diesen Verkehrswegen basieren auf Zdhlungen mit automatischen Z&h-
leinrichtungen, die durch die Niedersachsische Landesbehérde fir StraBenbau
und Verkehr im Jahr 2011 durchgefihrt wurden. Bezogen auf einen Prognoseho-
rizont fir das Jahr 2030 wurde eine Verkehrszunahme von 1 %/Jahr bericksich-
tigt. Die Gemeinde Rastede halt das Zugrundelegen dieser Daten und Annahmen
fur plausibel. Die Planungen zur Kistenautobahn A 20 sind noch nicht belastbar
weit vorangeschritten. Ein Realisierungszeitpunkt ist derzeit nicht einschatzbar.
Insofern verzichtet die Gemeinde auf eine Uberarbeitung des Gutachtens mit den
angesprochenen Daten zum Planfall 4.

Der Nds. Landesbehérde fiir StraBenbau und Verkehr wird nach Rechtskraft des
Verfahrens ein entsprechendes Exemplar Gbersandt.

Ziff. 3.2.2.2 der Begriindung).




Gemeinde Rastede 9
Bebauungsplan Nr. 103 ,Wohngebiet nérdlich HavelstraBe II

Trager 6ffentlicher

Planungsrechtliche Vorgaben

Nr. Belange Stellungnahme Abwagung/Beschlussempfehlung
Schreiben vom ...

Fortsetzung Nds. Lan- [ Unter Bezug auf die Abwagung der Gemeinde verweise ich | Die Abwagung der Gemeinde zur gleichlautenden Stellungnahme der Nds. Lan-

desbehdérde fir Stra- nochmals auf die Verkehrsuntersuchung flr die Kistenautobahn | desbehérde fir StraBenbau und Verkehr zur friihzeitigen Beteiligung wird beibe-

Benbau und Verkehr A 20 Westerstede bis Drochtersen. Im Planfall 4 fiir das Jahr | halten (s.0.). Die Gemeinde Rastede halt die im Schallgutachten zugrunde geleg-
2025 (Stand: Februar 2012) wird fir den betroffenen Strecken- | ten Daten und Annahmen fir plausibel. Die Planungen zur Kistenautobahn A 20
abschnitt der A 29 eine Verkehrsbelastung von 27.800 Kfz/24 h [ sind noch nicht belastbar weit vorangeschritten. Ein Realisierungszeitpunkt ist
erwartet, davon 5.760 SV/24 h. derzeit nicht einschétzbar. Insofern verzichtet die Gemeinde auf eine Uberarbei-

tung des Gutachtens mit den angesprochenen Daten zum Planfall 4.
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Zif- | Der Nds. Landesbehérde fiir StraBenbau und Verkehr wird nach Rechtskraft des
fer 38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Ubersen- | Verfahrens ein entsprechendes Exemplar Ubersandt.
dung des giiltigen Bebauungsplanes.
6 Kabel Deutschland Wir bedanken uns fir Ihr Schreiben vom 09.04.2014 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sie bezieht sich inhaltlich auf

Vertrieb und Service Wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel Deutschland Vertrieb und die ErschlieBungsplanung.

GmbH X X
Service GmbH gegen die von lhnen geplante BaumaBnahme

Stdwestpark 15 keine Einwénde geltend macht. Im Planbereich befinden sich

90449 Niirnberg keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens.

08.05.2014 Eine ErschlieBung des Gebietes erfolgt unter wirtschaftlichen

Stellungnahme im Zuge Gesichtspunkten. Diese sind in der Regel ohne Beteiligung des

von § 4 (1) BauGB Auftraggebers an den ErschlieBungskosten nicht gegeben.
Wenn Sie an einem Ausbau interessiert sind, sind wir gerne
bereit, lhnen ein Angebot zur Realisierung des Vorhabens zur
Verfugung zu stellen. Bitte setzen Sie sich dazu mit unserem
Team Neubaugebiete in Verbindung:

7 oowyv wir haben den o. g. Bebauungsplan zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis zur Anschluss-

GeorgstraBe 4
26919 Brake

06.05.2014

Stellungnahme im Zuge
von § 4 (1) BauGB

Angrenzend an das Bebauungsgebiet befinden sich Versor-
gungsanlagen des OOWV.

Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im Rahmen einer er-
forderlichen Rohrnetzerweiterung an unsere zentrale Trinkwas-
serversorgung angeschlossen werden.

mdglichkeit ist bereits in der Begriindung enthalten.




Gemeinde Rastede 10
Bebauungsplan Nr. 103 ,Wohngebiet nérdlich HavelstraBe II

Nr.

Trager 6ffentlicher
Belange
Schreiben vom ...

Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwiéagung/Beschlussempfehlung

Fortsetzung OOWV

Wann und in welchem Umfang diese Erweiterung durchgefihrt
wird, missen die Gemeinde und der OOWYV rechtzeitig vor Aus-
schreibung der ErschlieBungsarbeiten gemeinsam festlegen. Die
notwendigen Rohrverlegungsarbeiten kénnen nur auf der Grund-
lage der AVB WasserV unter Anwendung des § 4 der Wasserlie-
ferungsbedingungen des OOWYV durchgefihrt werden.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Gemeinde die sich
aus diesem Paragraphen ergebende Verpflichtung rechtzeitig
durch Kauf- oder ErschlieBungsvertrage auf die neuen Grund-
stlickseigentimer Ubertragen kann.

Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemaB DVGW-
Arbeitsblatt W 400-1 Sicherheitsabstédnde zu den Versorgungs-
leitungen einzuhalten. AuBerdem weisen wir darauf hin, dass die
Versorgungsleitungen geman DIN 1998 Punkt 5 nicht mit B&u-
men Uberpflanzt werden dirfen.

Um fir die Zukunft sicherzustellen, dass eine Uberbauung der
Leitungen nicht stattfinden kann, werden Sie gebeten, ggf. flr
die betroffenen Leitungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
einzutragen.

Fir die ordnungsgemaBe Unterbringung der Versorgungsleitun-
gen innerhalb der offentlichen Verkehrsflachen im Baugebiet,
sollte ein durchgehender seitlicher Versorgungsstreifen ange-
ordnet werden. Dieser darf wegen erforderlicher Wartungs-,
Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt noch
mit anderen Hindernissen versehen werden

Um Beachtung der DIN 1998 und des DVGW-Arbeitsblatts
W 400-1 wird gebeten.

Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung
von Hausanschllissen zu vermeiden, sollte der Freiraum flr die
Versorgungsleitungen erst nach 75%iger Bebauung der Grund-
stlicke endgliltig gepflastert werden.

Sollten durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausfiihrungen
Behinderungen bei der ErschlieBung des Baugebiets eintreten,
lehnen wir fUr alle hieraus entstehenden Folgeschaden und
Verzdgerungen jegliche Verantwortung ab.

Die nebenstehenden Hinweise beziehen sich auf die ErschlieBungsplanung.

Der Hinweis auf die Sicherheitsabstande wurde zur Entwurfsfassung in die Be-
griindung aufgenommen.

Die bestehenden Leitungen liegen auBerhalb des Plangebietes. Die Eintragung

von Geh- Fahr- und Leitungsrechten ist daher nicht méglich.

Der Hinweis wird im Zuge der ErschlieBungsplanung tberprift.

Der Hinweis wurde zur Entwurfsfassung in der Begriindung ergénzt.

Der Hinweis wird im Zuge der ErschlieBungsplanung tberprift.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Nr.

Trager 6ffentlicher
Belange
Schreiben vom ...

Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwiéagung/Beschlussempfehlung

Fortsetzung OOWV

Wir bitten vor Ausschreibung der ErschlieBungsarbeiten um
einen Besprechungstermin, an dem alle betroffenen Versor-
gungstrager teilnehmen.

Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden Brandschutz
(Grundschutz) weisen wir ausdriicklich daraufhin, dass die
Léschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der 6ffent-
lichen Wasserversorgung ist. Die 6ffentliche Wasserversorgung
als Aufgabe der Daseinsvorsorge wird durch die gesetzlichen
Aufgabenzuweisungen des Niedersachsischen Brandschutzge-
setzes (NBrandSchG) nicht beriihrt, sondern ist von der kom-
munalen Léschwasserversorgungspflicht zu trennen.

Eine Pflicht zur vollstdndigen oder teilweisen Sicherstellung der
Léschwasserversorgung Uber das 6ffentliche Wasserversor-
gungsnetz (leitungsgebunden) besteht durch den OOWYV nicht.
Allerdings kénnen im Zuge der geplanten Rohrverlegungsarbei-
ten Unterflurhydranten fiir einen anteiligen Léschwasserbezug
eingebaut werden. Lieferung und Einbau der Feuerldschhydran-
ten regeln sich nach den bestehenden Vertragen. Wir bitten, die
von lhnen gewiinschten Unterflurhydranten nach Ricksprache
mit dem Brandverhitungsingenieur in den genehmigten Bebau-
ungsplan einzutragen.

Da unter Berlicksichtigung der baulichen Nutzung und der Ge-
fahr der Brandausbreitung unterschiedliche Richtwerte flr den
Léschwasserbedarf bestehen (DVGW-Arbeitsblatt W 405), ist
friihzeitig beim OOWYV der mégliche Anteil (rechnerischer Wert)
des leitungsgebundenen Ldschwasseranteils zu erfragen, um
planungsrechtlich die ErschlieBung als gesichert anerkannt zu
bekommen.

Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten kénnen nur zu Las-
ten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen beste-
hender Vertrage durchgefiihrt werden.

Die Einzeichnung der vorhandenen Versorgungsanlagen in dem
anliegenden Lageplan ist unmaBstéblich. Die genaue Lage der
Leitungen gibt lhnen unser Dienststellenleiter Herr Kaper von
unserer Betriebsstelle in Westerstede, Telefon: 04488 845211 in
der Ortlichkeit an.

Der Hinweis wird im Zuge der ErschlieBungsplanung Uberpriift.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wurde zur Entwurfsfassung in der Begriindung erganzt. Die Lésch-
wasserversorgung ist Gegenstand der ErschlieBungsplanung und nicht Gegen-
stand des Bebauungsplanverfahrens. Eine Eintragung von Unterflurhydranten in
den Bebauungsplan ist daher nicht méglich.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Trager 6ffentlicher

Planungsrechtliche Vorgaben

Nr. Belange Stellungnahme Abwiéagung/Beschlussempfehlung
Schreiben vom ...
18.07.2014 In unserem Schreiben vom 06.05.2014 — T la-295/14/Sa/will — | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Schreiben des OOWV
. haben wir bereits eine Stellungnahme zu dem oben genannten | vom 06.05.2014 ist vorstehend wiedergegeben (s.o.).
Stellungnahme im Zuge Vorhaben abgegeben
von (§ 4 (2) BauGB) '
Bedenken und Anregungen werden daher, soweit unsere dama-
ligen Hinweise beachtet werden, nicht mehr vorgetragen.
8 Niedersachsisches Seitens der Archdologischen Denkmalpflege werden zu o. g. | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Landesamt fir Denk- Planungen keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen.
malpflege Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnis-
Referat Archaologie stand keine arch&ologischen Fundstellen bekannt. Da die Mehr-
Ofener StraBe 15— zahl archdologischer Funde und Befunde jedoch obertdgig nicht
26121 Oldenburg sichtbar sind, kénnen sie auch nie ausgeschlossen werden.
12.05.2014 Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist bereits in
. den Antragsunterlagen enthalten.
Stellungnahme im Zuge
von § 4 (1) BauGB
9 EWE Netz GmbH Es bestehen keine Bedenken. Die nebenstehenden Hinweise werden zu Kenntnis genommen. Inhaltlich bezie-

Neue StraBe 23
26316 Varel

12.05.2014

Stellungnahme im Zuge
von § 4 (1) BauGB

31.07.2014

Stellungnahme im Zuge
(§ 4 (2) BauGB)

Wir bitten Sie bei Ihren Planungen Freirdume fir leitungsgebun-
dene Energien zu berlcksichtigen und eine Freiflache fir eine
Trafostation vorzusehen.

Die Versorgungstrasse sollte nicht durch eine geschlossene
Fahrbahndecke Uberbaut werden. Ebenso bitten wir darum,
dass durch spatere Anpflanzungen unsere Leitungen nicht durch
tiefwurzelnde Baume gefahrdet werden.

Vor Baubeginn sind von den ausfiihrenden Baufirmen die aktuel-

Die Unterlagen in oben genannter Angelegenheit haben wir
dankend erhalten. Unsererseits bestehen keine Bedenken. Wir
verweisen auf unser Schreiben vom 12.05.2014.

Wir bitten Sie bei Ihren Planungen Freirdume fir leitungsgebun-
dene Energien zu berlcksichtigen und eine Freiflache fir eine
Trafostation vorzusehen.

hen sich die Hinweise jedoch auf die nachfolgenden Planungsebenen, d.h. der
Ingenieurplanung zu den geplanten Verkehrsinfrastruktureinrichtungen. Fir den
hier vorliegenden Bebauungsplan entfalten die Hinweise keine unmittelbare Wir-
kung auf die getroffenen Festsetzungen. Das betrifft auch den angeregten Stand-
ort fUr eine Trafostation. Da seitens der EWE kein genauer Standort oder MaRe
der Station angegeben wurden, geht die Gemeinde davon aus, dass der Standort
flexibel ist und innerhalb der festgesetzten Verkehrsflachen untergebracht werden
kann.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Schreiben der EWE Netz
GmbH vom 12.05.2014 ist vorstehend wiedergegeben.

Die Abwéagung der Gemeinde zur gleichlautenden Stellungnahme der EWE Netz
GmbH zur friihzeitigen Beteiligung wird beibehalten (s.o.). Die Hinweise entfalten
keine unmittelbare Wirkung auf die getroffenen Festsetzungen. Da seitens der
EWE kein genauer Standort oder MaBe der Station angegeben wurden, geht die
Gemeinde nach wie vor davon aus, dass der Standort flexibel ist und innerhalb

der festgesetzten Verkehrsflachen untergebracht werden kann.
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Nr.

Trager 6ffentlicher
Belange
Schreiben vom ...

Stellungnahme

Planungsrechtliche Vorgaben
Abwiéagung/Beschlussempfehlung

Fortsetzung EWE Netz
GmbH

Die Versorgungstrasse sollte nicht durch eine geschlossene
Fahrbahndecke Uberbaut werden. Ebenso bitten wir darum,
dass durch spatere Anpflanzungen unsere Leitungen nicht durch
tiefwurzelnde Baume geféhrdet werden.

Vor Baubeginn sind von den ausfihrenden Baufirmen die aktuel-
len Bestandspléane bei uns einzuholen.

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebenen, d.h. der
Ingenieurplanung zu den geplanten Verkehrsinfrastruktureinrichtungen.

Keine Anregungen und Bedenken hatten:

Betelllgungsverfahren nach § 4 (1) BauGB

Gastransport Nord GmbH, Schreiben vom 05.05.2014

E.ON Netz GmbH, Schreiben vom 22.04.2014

TenneT TSO GmbH, Schreiben vom 28.04.2014

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Schreiben vom 14.04.2014
LWK Niedersachsen, Forstamt Weser-Ems, Schreiben vom 15.04.2014
LWK Niedersachsen, Bezirksstelle OL-Nord, Schreiben vom 22.04.2014
Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, Schreiben vom 06.05.2014

Noogokwp =~

Beteiligungsverfahren nach § 4 (2) BauGB

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Schreiben vom 29.07.2014
2. LWK Niedersachsen, Bezirksstelle OL-Nord, Schreiben vom 23.07.2014
3. Gastransport Nord GmbH, Schreiben vom 22.07.2014

1.
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Planungsrechtliche Vorgaben

Nr Private Einwen- Stellungnahme
) der/in 9 Abwiéagung/Beschlussempfehlung

Schreiben vom ...

Im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gemaB

Im Rahmen der o&ffentlichen Auslegung gemaB § 3 (2) BauGB
sind keine Stellungnahmen eingegangen.
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Vorlage-Nr.: 2014/202
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GB 2 Datum: 04.11.2014
Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Satzung fur die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

0 25.11.2014 Feuerschutzausschuss
N 15.12.2014 Verwaltungsausschuss
0O 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Die Satzung fur die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede wird geméall Anlage 1 zu
dieser Vorlage beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Seit dem 27.07.2012 gilt das neue Niedersachsische Gesetz Uber den Brandschutz und die
Hilfeleistung der Feuerwehr (Niedersdchsisches Brandschutzgesetz — NBrandSchG). Die
Novellierung des Brandschutzgesetzes aus 1978 resultierte aus dem Abschluss des Projektes
des Innenministeriums ,,Sicherstellung des Brandschutzes in Niedersachsen unter besonderer
Berlicksichtigung des demografischen Wandels*.

Mit Inkrafttreten des neuen Brandschutzgesetzes hat sich die Rechtsgrundlage fiir die Auf-
stellung und den Betrieb Freiwilliger Feuerwehren in Niedersachsen gedndert. Im Rahmen der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbande ist gemeinsam mit dem Landesfeuer-
wehrverband Niedersachsen sowie unter Beteiligung des Brandschutzreferates des Nieder-
séchsischen Ministeriums fiir Inneres und Sport und kommunalen Praktikern ein Muster der
Feuerwehrorganisationssatzung erarbeitet worden. Dieses Muster wurde im Juni 2014 ver-
oOffentlicht. Insbesondere folgende Neuregelungen finden Berlcksichtigung:

Doppelmitgliedschaft
Altersgrenzen
Aktivenbegriff
Kinderfeuerwehren
Feuerwehrbedarfsplanung
Besondere Brandrisiken
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Hinsichtlich von Erlauterungen wird auf die Mitteilungsvorlage 2012/194 verwiesen.

Die Dienstanweisungen fir den Gemeindebrandmeister und die Ortsbrandmeister entsprechen
den Musterdienstanweisungen — hier besteht somit kein Anderungsbedarf.

Auch die Satzung uber die Erhebung von Kostenersatz und Gebiihren fur Dienst- und Sach-
leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Rastede auBRerhalb der unentgeltlich
zu erflllenden Pflichtaufgaben bedarf insbesondere hinsichtlich der Kosten- und Gebuhren-
tarife einer Anpassung. Hier ist es jedoch erforderlich, eine entsprechende Geblhren-
kalkulation vorzubereiten. Da eine riickwirkende Kalkulation sehr arbeits- und zeitintensiv ist
und insbesondere auch die umfangreiche Einbindung der Ortsbrandmeister erfordern wiirde,
plant die Verwaltung nunmehr die Einrichtung von Hilfskostenstellen ab dem 01.01.2015,
damit die dann verzeichneten Werte Grundlage fiir eine neu zu fassende Satzung zum Jahres-
ende 2015 bilden konnen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

1. Satzung fur die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede
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[Anlage 1 zu Vorlage 2014/202|

Satzung
far die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersdchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geéndert durch Art. I des Gesetzes vom
22.10.2014 (Nds. GVBI. S. 291) und der §§ 1 und 2 des Niedersiachsischen
Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBI. S. 269), zuletzt gedndert
durch Art. 6 des Gesetzes vom 12.12.2012. (Nds. GVBL. S. 589) hat der Rat der Gemeinde Ras-
tede folgende Satzung fiir die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede beschlossen:

§1
Organisation und Aufgaben

Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Gemeinde Rastede. Sie besteht aus den zur
Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen Rastede, Hahn, Ipwege-
Wahnbek, Loy-Barghorn, Neuslidende und Siidbéke unterhaltenen Ortsfeuerwehren. Die Orts-
feuerwehr Rastede ist als Schwerpunktfeuerwehr (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung iiber die
kommunalen Feuerwehren — Feuerwehrverordung — FwVO vom 30.04.2010 (Nds. GVBI. S. 185,
284), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 17.05.1211 (Nds. GBVL. S. 125), die Ortsfeuer-
wehren Hahn, Loy-Barghorn und Ipwege-Wahnbek sind als Stiitzpunktfeuerwehren (§ 1 Abs. 1
Nr. 2 FwVO) eingerichtet. Die Ortsfeuerwehren Neusiidende und Siidbéke sind Grundaus-
stattungsfeuerwehren.

§2
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde wird von der Gemeindebrandmeisterin oder
dem Gemeindebrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). Im Verhinde-
rungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch die stellvertre-
tende Gemeindebrandmeisterin oder den stellvertretenden Gemeindebrandmeister. Sie
sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Bei der Erfiillung der Aufgaben ist die von der Gemeinde erlassene ,,Dienstanweisung
fiir Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr" zu beachten.

§3
Leitung der Ortsfeuerwehr

(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister geleitet
(§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen
Dienstangelegenheiten durch die stellvertretende Ortsbrandmeisterin oder den stellver-
tretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Orts-
feuerwehr.

(2) Bei der Erfiillung der Aufgaben ist die von der Gemeinde erlassene ,,Dienstanweisung
fiir Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr* zu beachten.
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§4
Fuhrungskrafte taktischer Feuerwehreinheiten

Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt aus den Angehdrigen der
Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr nach deren Anhdrung die entsprechend der Wehr-
gliederung erforderlichen Fiihrerinnen und Fiihrer und stellvertretenden Fiihrerinnen und
Fiihrer der taktischen Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp fiir die Dauer
von sechs Jahren.

Die Fiihrungskrifte der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der Angehorig-
gen ihrer jeweiligen taktischen Einheit.

Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister konnen die Fiihrungskrifte nach MalB3gabe des
§ 8 Abs. 7 der Verordnung tiber den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienst-
graden und die Ubertragung von Funktionen bei den Freiwilligen Feuerwehren im Land
Niedersachsen (FwVO) abberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn die Fiihrungskréfte

1. die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der Feuerwehr geschidigt haben,

2. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Verhalten erheblich gestort
haben oder

3. die Tatigkeit nicht mehr ordnungsgeméif ausiiben kdnnen.

Vor der Entscheidung iiber die Abberufung sind die Angehorigen der jeweiligen taktischen Ein-
heit der Ortsfeuerwehr und die betroffene Fiihrungskraft anzuhéren. Den abberufenen Fiihrungs-
kréaften wird der bisherige Dienstgrad belassen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Ge-
meindebrandmeister sind liber die beabsichtigten Maflnahmen rechtzeitig schriftlich zu unter-

richten.

8§85
Gemeindekommando

(1) Das Gemeindekommando unterstiitzt die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeinde-
brandmeister. Dabei obliegen dem Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben:

a)
b)

c)
d)

i)
3

Vorbereitung der erforderlichen MaBBnahmen zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in-
nerhalb der Gemeinde und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,

Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mitteln, einschl. Sonderlosch-
mitteln und Geréten und technischen Einrichtungen fiir die Brandbekdmpfung und die
Durchfiihrung von Hilfeleistungen,

Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages der Gemeinde fiir den Bereich
der Freiwilligen Feuerwehr

Mitwirkung bei der Aufstellung von ortlichen Alarm- und Einsatzplédnen und Plénen fiir
die Loschwasserversorgung sowie deren laufende Ergédnzung,

Mitwirkung bei der Ermittlung des Loschwasserbedarfs,

Uberwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie
Beratung bei deren Entsendung zu Lehrgingen,

Mitwirkung bei der Planung und Durchfiihrung von Ubungen,

Uberwachung der Durchsetzung der Unfallverhiitungsvorschriften und sonstiger Sicher-
heitsbestimmungen,

Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung,

Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 NBrandSchG.



(2) Das Gemeindekommando besteht aus

a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister als Leiterin oder Leiter,

b) der stellvertretenden Gemeindebrandmeisterin oder dem stellvertretenden Gemeinde-
brandmeister, den Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern, als Beisitzerinnen
oder Beisitzer kraft Amtes,

¢) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeindejugendfeuerwehrwart bzw. den
Jugendfeuerwehrwartinnen und Jugendwarten, der Schriftwartin oder dem Schriftwart
und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder dem Gemeindesicherheitsbeauftragten als
beratende Mitglieder.

(3) Die beratenden Mitglieder nach Absatz 2 Buchstabe ¢ werden auf Vorschlag der in Satz
1 Buchstabe a und b genannten Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrand-
meisterin oder dem Gemeindebrandmeister aus den Angehorigen der Einsatzabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr fiir die Dauer von sechs Jahren bestellt. Die Tragerinnen und der
Tréager anderer Funktionen konnen als weitere stimmberechtigte Beisitzerinnen und Beisitzer
fiir die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufgenommen werden. Fiir das Be-
stellungsverfahren gilt Satz 1.

(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann weitere Mitglieder der
Feuerwehr oder sachkundige Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos zuziehen.
Diese haben kein Stimmrecht.

(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister kann die beratenden Mitglie-
der nach Absatz 2 Satz 1 Buchst. ¢ und die Tragerinnen und Trager anderer Funktionen nach
Absatz3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhdrung des Gemeindekommandos
vorzeitig abberufen.

(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrand-
meister bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwochiger Ladungs-
frist unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einberufen. Die Ladungsfrist kann in drin-
genden Fillen angemessen verkiirzt werden. Das Gemeindekommando ist einzuberufen,
wenn die Gemeinde oder mehr als die Hilfte der Gemeindekommandomitglieder dies unter
Angabe des Grundes verlangen.

(6) Das Gemeindekommando ist beschlussfahig, wenn nach ordnungsmaBiger Ladung mehr als
die Hailfte seiner Mitglieder anwesend ist.

(8) Beschliisse des Gemeindekommandos werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon
wird, wenn ein Mitglied des Gemeindekommandos es verlangt, schriftlich abgestimmt.

(9) Uber jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die
von der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mit-
glied des Gemeindekommandos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen ist. Eine
Ausfertigung der Niederschrift ist der Gemeinde zuzuleiten.



86
Ortskommando

(1) Das Ortskommando unterstiitzt die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister. Dem
Ortskommando obliegen auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a, b, d, e, f, g,
h und i aufgefiihrten Aufgaben.

(2) Das Ortskommando entscheidet iiber die Aufnahme von Mitgliedern in die Feuerwehr, iiber
die Auf- bzw. Ubernahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie
iber den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 17).

(3) Das Ortskommando besteht aus

a) der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als Leiterin oder Leiter,

b) der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stellvertretenden Ortsbrandmeister,

c¢) den Fiihrerinnen und Fiihrern taktischer Feuerwehreinheiten (§4) als Beisitzerinnen oder
Beisitzer kraft Amtes,

d) der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem
Schriftwart, der Gerdtewartin oder dem Gerdtewart und der oder dem Sicherheitsbeauf-
tragten

als bestellte Beisitzerin oder Beisitzer.

Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe ¢ und d werden von der Ortsbrand-
meisterin oder dem Ortsbrandmeister aus den Angehdrigen der Einsatzabteilung der Orts-
feuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversammlung fiir die Dauer von sechs Jahren bestellt.
Tragerinnen und Tréager anderer Funktionen konnen als weitere stimmberechtigte Beisitzerin
und Beisitzer fiir die Dauer von sechs Jahren bzw. fiir die Dauer ihrer Amtszeit in das Orts-
kommando aufgenommen werden. § 5 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.

Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1,
Buchstabe ¢ und d und Tragerinnen und Trager anderer Funktionen, bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes nach Anhdrung der Mitgliederversammlung vorzeitig abberufen.

(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf,
mindestens jedoch zweimal im Jahr, mit einwdchiger Ladungsfrist unter Angabe der Tages-
ordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann in dringenden Féllen angemessen verkiirzt wer-
den. Das Ortskommando ist einzuberufen, wenn die Gemeindebrandmeisterin oder der Ge-
meindebrandmeister oder mehr als die Halfte der Ortskommandomitglieder dies unter An-
gabe des Grundes verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister
konnen an allen Sitzungen des Ortskommandos mit beratender Stimme teilnehmen. Fiir Be-
schliisse des Ortskommandos gelten § 5 Abs. 6 und 7 entsprechend.

(5) Uber jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Orts-
brandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister und einem der Ortskommandomitglieder
(Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist
der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister sowie der Gemeinde zuzu-
leiten.



§7
Mitgliederversammliung

(1) Die Mitgliederversammlung beschlief3t iiber die Angelegenheiten der Ortsfeuerwehr, fiir die
nicht die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister, die Ortsbrandmeisterin
oder der Ortsbrandmeister, das Gemeindekommando oder das Ortskommando im Rahmen
dieser Satzung oder anderer Vorschriften zustéindig sind. Insbesondere obliegen ihr

a) die Entgegennahme des Jahresberichts (Tatigkeitsbericht),
b) die Entgegennahme des Berichts iiber die Dienstbeteiligung,
c) die Entscheidung iiber die Berufung von Ehrenmitgliedern.

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister bei
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Ge-
meinde oder ein Drittel der aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des
Grundes verlangen. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sind mindestens zwei Wochen
vorher ortsiiblich unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt zu geben. An der Mitglieder-
versammlung soll jeder Angehdrige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. An-
gehorige anderer Abteilungen konnen teilnehmen.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister
geleitet; sie ist beschlussfahig, wenn mehr als die Hélfte der stimmberechtigten Mitglieder
(Abs. 4) anwesend ist. Bei Beschlussunfihigkeit ist innerhalb von vier Wochen unter Ein-
haltung der Ladungsfrist eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung
einzuberufen, die unabhidngig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
beschlussfahig ist. Auf die Beschlusstahigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in der
Einladung hinzuweisen.

(4) Jeder Angehorige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die nicht iibertragen werden kann
(stimmberechtigtes Mitglied). Angehorige anderer Abteilungen haben beratende Stimme.

(5) Beschliisse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst;
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird,
wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine schriftliche Abstimmung durchgefiihrt.

(6) Uber jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Ortsbrand-
meisterin oder dem Ortsbrandmeister und dem Schriftwart zu unterzeichnen ist. Eine Aus-
fertigung der Niederschrift ist der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister
sowie der Gemeinde zuzuleiten.

§8
Verfahren bei Vorschlagen

(1) Uber Vorschlige zur Besetzung von Funktionen, deren Besetzungen durch die Mitgliederver-
sammlung erfolgt, wird schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, wird, wenn
niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der
Stimmen erhilt.

(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Abstimmung statt, durch die das
Mitglied vorgeschlagen ist, fiir das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder dem jeweiligen Lei-
ter des Verfahrens zu ziehen ist.



(3) Uber den der Gemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das
Ehrenbeamtenverhéltnis zu berufenden Fiihrungskrifte (Gemeindebrandmeisterin oder Ge-
meindebrandmeister, Ortsbrandmeisterinnen oder Ortsbrandmeister sowie der Stellver-
treterinnen und Stellvertreter) wird schriftlich abgestimmt. Wird bei mehr als zwei Be-
werberinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang nicht die fiir den Vorschlag geméal
§ 20 Abs. 5 NBrandSchG erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung
zwischen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf die die meisten Stimmen entfallen
sind, durchzufiihren. Wird die erforderliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, konnen am
gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgefiihrt werden.

§9
Angehorige der Einsatzabteilung

(1) Fiir den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwohnerinnen und Einwohner der Ge-
meinde, die das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, kdnnen
Angehorige der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr werden. Bei Minderjahrigen ist
die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Angehorige der Ein-
satzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der Einsatzabteilung der
Freiwilligen Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehort und regelméBig fiir Einsédtze zur
Verfligung steht (Doppelmitglied § 12 Abs. 2 NBrandSchQG).

(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die fiir den Wohnsitz zustidndige Ortsfeuerwehr zu rich-
ten. Antrdge von Doppelmitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren Bereich
die regelmifige Teilnahme an Einsdtzen erfolgen soll. Die Gemeinde kann ein Fiihrungs-
zeugnis und ein drztliches Zeugnis tiber den Gesundheitszustand der Bewerberinnen und Be-
werber anfordern. Sie trigt die Kosten.

(3) Uber die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 1). Die
Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister hat die Gemeinde {iber die Gemeindebrand-
meisterin oder den Gemeindebrandmeister vor der Bekanntgabe der Entscheidung iiber den
Aufnahmeantrag zu unterrichten, soweit die Gemeinde darauf nicht generell verzichtet hat.

(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten im Dienst beschliefit das Orts-
kommando {iber die Bewéhrung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgiiltigen
Aufnahme ist folgende schriftliche Erklérung abzugeben:

"Ich verspreche, die freiwillig tibernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuer-
wehr piinktlich und gewissenhaft zu erfiillen und gute Kameradschaft zu halten."

(5) Die Zugehorigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei Angehorigen der Einsatzabteilung
nach ihrem Wohnsitz. In Einzelfdllen kann das Gemeindekommando eine hiervon ab-
weichende Regelung treffen.

(6) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann Angehorige der Altersabteilung, die
die Voraussetzungen des § 12 Abs. 6 NBrandSchG erfiillen, an Ubungsdiensten der Ortswehr
teilnehmen lassen. Diese Wehrmitglieder konnen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung
auch zu Einsitzen herangezogen werden, wenn sie am Ubungsbetrieb regelmiBig teilnehmen.
Bei Alarmierung iiber Funkmeldeempféanger sind diese Einsatzkréfte gesondert zu alarmie-
ren. Bei Alarmierung iiber Sirene gelten diese Einsatzkréfte als herangezogen.



8§10
Mitglieder der Altersabteilung

(1) Angehorige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu libernehmen, wenn sie das 63.
Lebensjahr vollendet haben.

(2) Angehorige der Einsatzabteilung konnen auf ihren Antrag oder auf Beschluss des Orts-
kommandos in die Altersabteilung iibernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatz-
abteilung auf Dauer nicht mehr ausiiben konnen.

(3) Angehorige der Altersabteilung diirfen bei dienstlichen Veranstaltungen Dienstkleidung tra-
gen.

(4) Angehorige der Altersabteilung konnen mit ihrem Einverstindnis zu Diensten auflerhalb des
Ubungs- und Einsatzdienstes herangezogen werden.

§11
Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr

(1) Kinder- und Jugendfeuerwehren konnen in jeder Ortsfeuerwehr eingerichtet werden.

(2) Kinder aus der Gemeinde konnen nach Vollendung des 6. Lebensjahres, aber noch nicht des
12. Lebensjahres Mitglied in der Kinderfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Ein-
willigung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(3) Jugendliche aus der Gemeinde konnen nach Vollendung des 10. Lebensjahres, aber noch
nicht des 18. Lebensjahres Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche
Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(4) Uber die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr entscheidet das Ortskommando auf
Vorschlag der Kinder- oder Jugendfeuerwehr.

8§12
Angehorige der Musikabteilung

(1) Musikabteilungen kénnen eingerichtet werden.

(2) Die Zugehorigkeit zur Musikabteilung ist an besondere Vorraussetzungen nicht gebunden.
Die Angehorigen der Musikabteilung miissen ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben.
Sie miissen keinen Einsatzdienst leisten.

(3) Uber die Aufnahme entscheidet das Ortskommando.

§13
Angehorige der Ehrenmitglieder

Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, die sich be-
sondere Verdienste um den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben,
konnen auf Vorschlag des Ortskommandos nach Anhérung der Gemeinde und der Gemeinde-
brandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters durch die Mitgliederversammlung zu Ehren-
mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden.



§14
Fordernde Mitglieder

Die Feuerwehr kann fordernde Mitglieder auftnehmen; iiber die Aufnahme entscheidet das Orts-
kommando.

8§15
Rechte und Pflichten

(1) Die Angehorigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ihnen {ibertragenen Aufgaben
gewissenhaft auszufiihren. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben
der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. Angehorige der Einsatzabteilung, die
aus personlichen Griinden voriibergehend an der Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungs-
dienst verhindert sind, konnen auf Antrag durch die Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrand-
meister befristet beurlaubt werden. Wéhrend der Dauer der Beurlaubung ruhen die Rechte
und Pflichten als Angehdriger der Einsatzabteilung.

(2) Die Mitglieder in der Kinder- oder Jugendabteilung sollen an dem fiir sie vorgesehenen
Ubungsdienst und sonstigen Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Auf-
gaben der Kinder- und Jugendabteilung gegebenen Anordnungen zu befolgen.

(3) Jedes Mitglied hat die ihm tiberlassenen Bekleidungs- und Ausriistungsgegenstinde sowie
die Gerite pfleglich und schonend zu behandeln. Bei vorsédtzlicher oder grobfahrldssiger Be-
schidigung von Bekleidungs- und Ausriistungsgegenstinden sowie von Geréten kann die
Gemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Dienstkleidung darf aullerhalb
des Dienstes nicht getragen werden.

(4) Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den gesetzlichen Bestimmungen un-
fallversichert. Jedes Mitglied ist verpflichtet, die "Unfallverhiitungsvorschriften fiir Feuer-
wehren" zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist dies unverziiglich iiber
die Ortsfeuerwehr der Gemeinde zu melden. Dies gilt auch fiir Erkrankungen, die erkennbar
auf den Feuerwehrdienst zuriickzufiihren sind.

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm wahrend des Feuerwehrdienstes ein Schaden an seinem pri-
vaten Eigentum entstanden ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend.

§16
Verleihung von Dienstgraden

(1) Dienstgrade diirfen an Angehorige der Einsatzabteilung nur unter Beachtung der §§ 8 ff
FwVO verliehen werden.

(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad "Erste
Hauptfeuerwehrfrau oder Erster Hauptfeuerwehrmann" vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder
der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung bedarf der Zu-
stimmung der Gemeindebrandmeisterin oder des Gemeindebrandmeisters. Verleihungen ab
Dienstgrad "Loschmeisterin oder Loschmeister” vollzieht die Gemeindebrandmeisterin oder
der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung eines Dienst-
grades an Funktionstrigerinnen und Funktionstrager der Gemeindefeuerwehr vollzieht die
Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Gemeinde-
kommandos.



8§17
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch:

a) Austrittserkldrung

b) Richterspruch, wenn dadurch die Fihigkeit zur Bekleidung Offentlicher Amter verloren
wurde

c) Auflosung der Freiwilligen Feuerwehr

d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des stindigen Aufenthalts in der Gemeinde bei An-
gehorigen der Einsatzabteilung

e) Wegfall der regelmiBigen Verfiigbarkeit bei Doppelmitgliedern

f) Ausschluss.

(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet fiir die Mitglieder der Kinderfeuer-
wehr dariiber hinaus
a) mit der Auflosung der Kinderfeuerwehr
b) mit der nach Vollendung des zehnten Lebensjahres mdglichen Ubernahme als Mitglied
der Jugendfeuerwehr, spitestens jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres.

(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet flir die Mitglieder der Jugend-
abteilung dariiber hinaus

a) mit der Auflosung der Jugendabteilung, )
b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres moglichen Ubernahme als Angehdriger
der Einsatzabteilung, spétestens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist von einem Monat zum Vier-
teljahresende erfolgen; der Austritt ist gegeniiber der Ortsfeuerwehr spétestens einen Monat
vor dem Vierteljahresende schriftlich zu erklaren.

(5) Angehorige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, wenn sie sich in
der Probezeit nicht bewéhren oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie kdnnen in ei-
ne andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr iibernommen werden, wenn sie die Vorraus-
setzung fiir eine Zugehorigkeit zu dieser Abteilung erfiillen.

(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr konnen aus der Freiwilligen Feuerwehr aus-
geschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere dann vor, wenn ein Mitglied:

wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt
wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befolgt

die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich stort

das Ansehen der Feuerwehr geschadigt hat

rechtskréftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als ein Jahr verurteilt worden ist
innerhalb oder auBerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch AuBerungen oder tatséich-
liche Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung nicht anerkennt.

SANAIF R o N

(7) Uber die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr be-
schlieit das Ortskommando. Das Verwaltungsverfahren wird durch die Gemeinde gefiihrt.



Vor der Entscheidung tiber den Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist dem Ge-
meindekommando und der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Die Ausschlussverfligung wird von der Gemeinde erlassen.

(8) Angehorige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr konnen,
wenn gegen sie ein Ausschlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeisterin oder
dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung tiber den Ausschluss suspendiert werden.

(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehdrigen der Einsatzabteilung hat die Orts-
feuerwehr Uiber die Gemeindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Gemeinde
schriftlich anzuzeigen.

(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr sind innerhalb einer
Woche Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausriistungsgegenstdnde und alle sonstigen zu
Dienstzwecken zur Verfiigung gestellten Gegensténde bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die
Ortsfeuerwehr bestétigt dem ausscheidenden Mitglied den Empfang der zuriickgegebenen
Gegenstidnde und héndigt ihm eine Bescheinigung tiber die Dauer der Mitgliedschaft und den
Dienstgrad aus.

(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfiigung gestellte Gegenstéinde nach Absatz 10 Satz 1 von
dem ausgeschiedenen Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zuriickgegeben, kann

die Gemeinde den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Hohe der Wiederbeschaffungs-
kosten verlangen.

8§18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung fiir die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde
Rastede vom 28.02.2012 aufler Kraft.

Rastede, den xx.xx.2014

von Essen
Biirgermeister
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= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/179B
freigegeben am 02.12.2014

Stab Datum: 01.12.2014
Sachbearbeiter/in: Herr Ralf Kobbe

Konzeption Gemeindebticherei

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium
o) 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

1. Der Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit wird ab dem 01.01.2015 auf Kinder und Jugend-
liche gelegt. Der Medienetat wird mit Schwerpunkt fir diese Zielgruppe verwendet.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Kostenschatzung (Neubau und Investoren-
Mietmodell) fir eine barrierefreie neue Bilicherei an einem alternativen Standort zu er-
stellen und Mdglichkeiten in Bezug auf die Barrierefreiheit am Standort ,,Villa Wéchter*
zu eruieren.

3. Der Medienetat wird im Haushalt 2015 von 12.000 auf 20.000 Euro aufgestockt.

4. Die Entgeltordnung wird zum 01.01.2015 beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am 25. November die
Beschlussempfehlung des Kultur- und Sportausschusses fiir den Rat am Dienstag, 16. De-
zember, zum Thema ,,Konzeption Gemeindeblicherei* behandelt.

Bezlglich der Sach- und Rechtslage wird im tbrigen auf die Beschlussvorlagen 2014/179 und
2014/179A verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushalt 2015 sind fiir den Medienetat der Gemeindebiicherei 8.000 Euro zusétzlich ein-
zuplanen.
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Anlagen:

Keine.
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CE@D_IE_NEOB £ Geme!rlde RaSFEde
= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/215
freigegeben am 02.12.2014

GB 2 Datum: 01.12.2014
Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Resolution Sprachlernklassen - Fraktion Blindnis 90/Die Griinen

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium
N 15.12.2014 Verwaltungsausschuss
o} 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Ohne.

Sach- und Rechtslage:

Die Fraktion Biindnis 90/Die Griinen hat die als Anlage 1 zu dieser VVorlage beigefiigte
Resolution an die Landesregierung zur Beratung und Beschlussfassung eingereicht.

Inhaltlich wird Bezug auf die Sprachlernklassen im Ammerland genommen, wo aufgrund
fehlender Lehrerstunden eine Warteliste bedingt durch die wachsende Zahl von Fluchtlingen
entstanden ist. Auf die Ausfiihrungen des anliegenden Schreibens wird verwiesen.

Aus der Gemeinde Rastede konnen derzeit 4 Kinder nicht in Sprachlernklassen unterrichtet

werden. Drei Kinder sind in drtlichen Grundschulen untergebracht, eines im Kindergarten.
Ein weiterer Ausblick in Erwartung der neuen Aufnahmequote ist derzeit nicht moglich.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

1. Resolution der Fraktion Biindnis 90/Die Griinen
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Anlage 1 zu Vorlage 2014/215

IS
DIE GRUNEN

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, RATSFRAKTION RASTEDE Fraktion im Gemeinderat Rastede

SEILERWEG 20, SUDENDE, 26180 RASTEDE )
Gerd Langhorst, Fraktionssprecher

Dr. Sabine Eyting

Herrn i Inge Langhorst

Bgm. Dieter von Essen Friederice Pirschel

Rathaus Eckard Roese

Per Email Seilerweg 20
26180 Rastede
-fon: +49 (04402) 3306
-fax: +49 (4402) 989882
mobil: +49 (0160) 97749467
email: gerdlanghorst@me.com
www.gruene-rastede.de

Sehr geehrter Herr Blrgermeister, Rastede, 24. November 2014

fur unsere Fraktion bitte ich Sie, die folgende Resolution
in den Ratsgremien zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen:

»Die Gemeinde Rastede fordert die Landesregierung auf, zusétzliche Lehrerstunden
fur Sprachlernklassen fir Schilerinnen und Schiler aus Krisengebieten, die in
unserer Gemeinde leben, zur Verfigung zu stellen.”

Begrindung:
Im Ammerland werden zur Zeit an der GS Rostrup 15 und an der HS Bad Zwischenahn 17

Schilerinnen in Sprachlernklassen unterrichtet. 20 Schilerinnen stehen auf der Warteliste,
u.a. auch aus der Gemeinde Rastede.

Fur allgemeine SprachférdermafRnahmen (gedacht fiir Sprachférdermafinahmen vor der Ein-
schulung und Férderunterricht) stehen den Ammerlander Schulen insgesamt 358 Lehrer-
stunden zur Verfiigung. Aus diesem Kontingent sind nach Absprache mit der Schulbehdrde
60 Stunden fiir eine zentrale Beschulung in den beiden genannten Sprachlernklassen in Bad
Zwischenahn abgezweigt worden. Bedingt durch die wachsende Zahl von Fluchtlingen,
reichen diese Lehrerstunden nicht mehr aus.

Die Fluchtlingskinder, die grof3tenteils arabischer Herkunft sind, beherrschen nicht unsere
lateinischen Schriftzeichen; hinzu kommt, dass diese Kinder, bedingt durch die Kriegswirren,
oft traumatisiert sind.

Die Lage in den Herkunftslandern wird sich leider in absehbarer Zeit nicht &ndern, so dass
eine Ruckfuhrung wahrscheinlich fur Jahre nicht mdglich sein wird. Das bedeutet, dass diese
Kinder und Jugendlichen bei uns aufwachsen werden und hoffentlich in unserer Gesellschaft
und nicht neben ihr erwachsen werden. Es ist daher dringend geboten, dass diese Kinder
schnell die deutsche Sprache in vollem Umfang erlernen, um durch schulische Bildung in
unsere Gesellschaft integriert werden zu kénnen. Da niemand mit diesem hohen Fliichtlings-
aufkommen gerechnet hat, fordert der Rat der Gemeinde Rastede die Landesregierung auf,
unverziglich zusétzliche Lehrerstunden fur Sprachlernklassen zur Verfligung zu stellen.



mailto:gerdlanghorst@me.com
kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2014/215


Sinnvoll ist es, in der Gemeinde Rastede eine Sprachlernklasse an einer geeigneten Schule
einzurichten, um die vorhandenen Klassen zu entlasten und um eine ortsnahe Beschulung
ohne langere Transporte durchfiihren zu kénnen.

Mit freundlichen Griif3en,
gez. Gerd Langhorst

Anlage:

Mitteilungsvorlage des Schul- und Kulturamtes des Landkreises Ammerland (Frau Fastje)
vom 4. 11.2014; vorgelegt auf der Sitzung des Schulausschusses am 20.11.14:

Sprachlernklassen

Fur Schilerinnen und Schuler (SuS) nichtdeutscher Herkunftssprache, deren Kompetenzen
nicht ausreichen, um erfolgreich am Regelunterricht teilzunehmen, sind gem. § 54 a Nieder-
sachsisches Schulgesetz (NSchG) besondere additive Férdermalinahmen zum Erwerb oder
zur Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse einzurichten. Als eine mdgliche Forder-
mafinahme kdnnen Sprachlernklassen eingerichtet werden. In diesen Klassen sollen neu
nach Deutschland zugewanderte Kinder und Jugendliche ohne oder mit geringen Deutsch-
kenntnissen auf den erfolgreichen Besuch einer der bisherigen Bildungshiographie und dem
individuellen Lern- und Leistungsstand entsprechenden Regelklasse sprachlich vorbereitet
werden.

Nach dem Erlass zur Férderung von Bildungserfolg und Teilhabe von SuS nichtdeutscher
Herkunftssprache kénnen Sprachlernklassen an zentralen Standorten einer Region ein-
gerichtet werden. In der Gemeinde Bad Zwischenahn sind im Schuljahr 2014/2015 folgende
Sprachlernklassen eingerichtet worden:

- 1 Klasse an der Grundschule Rostrup mit 15 SuS

- 1 Klasse an der Hauptschule Bad Zwischenahn mit 17 SuS. Die maximale Klassen-
starke fur die genannten Sprachlernklassen ist erreicht. Es stehen jedoch weiterhin
mehr als 20 SuS auf einer Warteliste. Diese SuS werden gegenwaértig, trotz der
fehlenden Deutschkenntnisse, auf den jeweiligen ortlich zustandigen Schulen be-
schult. Der Bedarf fiir spezielle SprachférdermaRnahmen steigt durch den Zuzug
weiterer nicht deutsch sprechender SuS zudem weiter an. Zustandig fur die Zu-
weisung von zusatzlichen Lehrerstunden fur die Durchfiihrung von Sprachférder-
mafRnahmen ist die Nds. Landesschulbehérde. Der Nds. Landesschulbehdrde wird
fur die Umsetzung von verschiedenen Sprachférdermafnahmen ein bestimmtes
Stundenkontingent zugewiesen. Fir den Landkreis Ammerland sind 358 Stunden
verfligbar, die auf die Ammerlander Schulen fir die Durchfihrung von Sprach-
férdermafinahmen vor der Einschulung, Forderunterricht oder besondere Sprach-
forderkonzepte verteilt werden. Aus diesem Kontingent konnten 60 Stunden fur die
Sprachlernklassen an der Grundschule Rostrup und an der Hauptschule Bad
Zwischenahn bereitgestellt werden.

- Nach Auskunft der Nds. Landesschulbehdrde kdnnen fir die Sprachlernklassen
keine weiteren Stunden zu Lasten der tbrigen Schulen zusammengefasst werden, da
die Ubrigen Sprachférdermaflinahmen an den jeweiligen Schulen nach wie vor not-
wendig sind, um den Schulerinnen und Schilern friihzeitig die erforderlichen
deutschen Sprachkenntnisse vermitteln zu kénnen.




CE@D_IE_NEOB £ Geme!rlde RaSFEde
= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/214
freigegeben am 02.12.2014

GB 3 Datum: 20.11.2014
Sachbearbeiter/in: Herr Hans-Hermann Ammermann

Bewerbung der ""Parklandschaft Ammerland™ als LEADER Region -
Zusage zur Gegenfinanzierung

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium
N 15.12.2014 Verwaltungsausschuss
o] 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

VVon der Gemeinde Rastede wird die Zusage gegeben, der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) fir
den Zeitraum der Forderperiode 2014 bis 2020 die Mittel zur Deckung des kommunalen An-
teiles sowie der zu erbringenden Ko-Finanzierung zur Verfigung zu stellen.

Sach- und Rechtslage:

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 13.05.2014 wurde letztmalig Uber die Be-
werbung der Region ,,Mittleres Ammerland* zur Aufnahme als LEADER-Region fur die EU-
Forderperiode 2014 bis 2020 beraten. Zum damaligen Zeitpunkt stand die grundsétzliche
Frage an, ob eine Bewerbung zusammen mit den Gemeinden Bad Zwischenahn, Wiefelstede,
Edewecht und der Stadt Westerstede erfolgen sollte. Auf die entsprechende Beratungsvorlage
2014/076 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Gegenstand der Beratung war dartiber hinaus die Erméchtigung der Verwaltung zur Beauf-
tragung eines Biiros fir die Durchfiihrung des Erarbeitungsprozesses eines REK (Regionalen
Entwicklungskonzeptes), welches als Grundlage fur eine Bewerbung als LEADER-Region
erforderlich ist.

In der Vorlage wurden seinerzeit bereits die grundsatzlichen Rahmendaten auch hinsichtlich
des erforderlichen finanziellen Einsatzes der Gemeinde Rastede als Teil der Region ,,Park-
landschaft Ammerland* dargelegt, der im Falle der Anerkennung als LEADER-Region von
der Gemeinde Rastede zu leisten ware.

Entsprechend des damaligen Beschlusses wurde — nach vorheriger Leistungsausschreibung —
im Juli die Firma MCON - Dieter Meyer Consulting, Oldenburg, beauftragt, unter Beteiligung
der Bevolkerung ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten, mit dem sich die finf Kommunen
als ,,Parklandschaft Ammerland“ um eine Férderung aus LEADER oder ILE (Integrierte
Landliche Entwicklung) bewerben kdnnen.
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Die Region ,,Parklandschaft Ammerland* setzt sich dabei aus den folgenden fiinf Kommunen
zusammen:

e Stadt Westerstede

e Gemeinde Edewecht
Gemeinde Bad Zwischenahn
Gemeinde Wiefelstede
Gemeinde Rastede

Im Folgenden sollen der bislang durchgefiihrte Prozess der Konzepterarbeitung, die als
LEADER-Region zu erfulllenden organisatorischen VVoraussetzungen sowie insbesondere die
finanziellen Auswirkungen fiir die Region insgesamt und fur die Gemeinde Rastede im Be-
sonderen erlautert werden.

Die folgenden Angaben beziehen sich hierbei auf die Annahme, dass die Aufnahme in das
LEADER-Programm gelingt. Fir ILE wirden andere Finanzierungen erforderlich werden. Sie
werden gesondert dargestellt.

Wird die Region als LEADER-Region ausgewahlt, so stehen voraussichtlich 2,4 Mio. €
Fordermittel fur einen Zeitraum von 7 Jahren zur Verfugung. (2014 bis 2020). Diese Mittel
mussen von den Kommunen kofinanziert werden. Anzumerken ist hierbei, dass die oben ge-
nannte Forderperiode mit einem Nachlauf von n+3 Jahren ausgestattet ist. Das bedeutet, dass
auch nach dem Jahr 2020 fir weitere 3 Jahre Projekte aus dem Programm gefordert werden
konnen. Insofern kann trotz der Tatsache, dass die Forderperiode bereits begonnen hat, aber
eine Aufnahme als LEADER-Region und damit die Durchfiihrung von Projekten auf dieser
Basis erst im Laufe des kommenden Jahres méglich wére, von der kompletten Férderspanne
von mindestens 7 Jahren ausgegangen werden.

Bislang erfolgter Beteiligungsprozess

Im Rahmen der Erarbeitung des Konzeptes wurden fiinf Auftaktveranstaltungen durchgefthrt:
23.9.2014 — Bad Zwischenahn

24.9.2014 — Edewecht

25.9.2014 — Wiefelstede

26.9.2014 — Westerstede

29.9.2014 — Rastede

Zu den Auftaktveranstaltungen wurden alle Vereine und Organisationen sowie alle Ratsmit-
glieder eingeladen. Die Veranstaltungen wurden mehrfach in der Presse angekindigt und auf
den Websites der Kommunen publiziert. An den Auftaktveranstaltungen nahmen ca. 420
Personen teil. Danach wurden 10 Arbeitskreise angeboten und durchgefiihrt, an denen sich
insgesamt 160 verschiedene Personen beteiligten. Die Ergebnisse der Arbeitskreise wurden
jeweils allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfiigung gestellt.

Entwicklungsstrategie
Das REK (Regionales Entwicklungskonzept) verfolgt folgende Zielsetzungen:

e Akteure und Angebote starker vernetzen

e Die Parklandschaft Ammerland erhalten

e Bisher nicht ausgeschdpfte Potenziale im Tourismus nutzen
e Den Flachenverbrauch in der Region begrenzen

e Zum Klimaschutz beitragen

e Zum Artenschutz beitragen

e Die Folgen des Demografischen Wandels auffangen

Seite: 2 von 6



Im REK werden vier Handlungsfelder benannt, denen wiederum Teilziele zugeordnet sind:

Landschaft, Klima, Umweltschutz:

e Wesentliche Elemente der Parklandschaft erhalten und entwickeln
e Flachen fur die Entwicklung von Landschaft, Umwelt- und Klimaschutz finden und
entwickeln
e Zum Klimaschutz beitragen
e Das Ehrenamt im Rahmen von Arten-Klimaschutz und Landschaftsentwicklung
starken
Tourismus

e Die Parklandschaft durch entschleunigende Angebote erlebbar machen

e Gesundheitstourismus in Zusammenarbeit mit Leistungstragern, Vereinen und Ver-
b&nden entwickeln

e Akteure und Leistungstrager bei der Entwicklung eines barrierefreien Tourismus ein-
binden

e Akteure und Angebote fir gemeinsames Marketing vernetzen

Demografie

e Dem Fachkraftemangel durch das Zusammenwirken von Betrieben, Bildungsein-
richtungen und Vereinen und Verbanden entgegen wirken

e Gesundheitsangebote entwickeln

¢ Die Grundversorgung insbesondere in den Bauerschaften verbessern

e Den Zusammenhalt der Bevolkerung stérken

Ortsentwicklung

e Orte in die Landschaft einbinden und regionstypische Kultur erhalten und starken

e Madglichkeiten zur Vermeidung von Flédchenverbrauch durch die Zusammenarbeit von
Kommunen identifizieren

e Die Infrastruktur unter Mitwirkung der Bevolkerung an die sich wandelnden Bed(irf-
nisse anpassen

¢ Neue Wohnformen entwickeln

Als Querschnittsziel wird das Motto ,,Zusammerland“ tiber das Konzept gestellt. Dies be-
deutet, dass die Zusammenarbeit in der Region gestéarkt und Angebote und Aktivitaten starker
miteinander abgestimmt und vernetzt werden sollen.

Budget, Budgetverteilung
In der Forderperiode 2014 bis 2020 stehen der Region bei einer Auswahl als LEADER-
Region insgesamt 2,4 Mio. € an EU-Mitteln zur Verfligung.

Diese Mittel wirden fur Kosten der LAG (Lokale Aktionsgruppe) wie die Unterhaltung einer
Geschéftsstelle, die Beauftragung eines Regionalmanagement, Offentlichkeitsarbeit und Ver-
anstaltungen sowie auf die vier Handlungsfelder verteilt werden.

Anzumerken ist hierbei, dass insbesondere die Lokale Aktionsgruppe das zentrale
organisatorische und administrative Element innerhalb der LEADER-Region ,,Parklandschaft
Ammerland® darstellen wirde. Alle maRgeblichen Entscheidungen werden durch sie ge-
troffen. Das Gremium setzt sich hierbei aus Vertretern sogenannter Offentlicher Partner,
Wirtschafts- und Sozialpartner sowie beratenden Mitgliedern zusammen. Die konkrete Zu-
sammensetzung kann der Anlage Nr. 1 entnommen werden.
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Die Aufgaben des Regionalmanagements werden umfangreich sein. Hauptaufgabe ist es, der
LAG zuzuarbeiten und Akteure in der Region zu motivieren und zu beraten. Dazu kénnen
gehoren:

Vorbereitung von Sitzungen/Protokollen

Organisation und Begleitung von Arbeitskreisen

Offentlichkeitsarbeit

Unterstutzung bei Projektentwicklung

Fordermittelberatung von Projekttragern

Prifung von LEADER-Antrégen fir die Entscheidungsfindung der LAG

e Vorprifung von Verwendungsnachweisen und Hinweise an Projekttréager, falls diese
nicht ausreichen

e Vernetzung der Akteure in der Region

e Unterstlitzung von Kooperationsprojekten

Unterstutzung der LAG bei Veranstaltungen, Teilnahme an iberregionalen Ver-

anstaltungen etc.

Unterstutzung der Geschaftsstelle

Vorbereitung und Durchfiihrung von Evaluierungen

Erstellen von Berichten an das Land

Teilnahme an Fortbildungen

Das Land und die EU-Kommission legen Wert auf ein gutes Regionalmanagement, deshalb
wird es mit 80% aus EU-Mitteln bezuschusst.

Die Mittelverteilung sieht wie folgt aus:

Kosten LAG: 500.000 €
Erhalt der Ammerlander Parklandschaft: 700.000 €
Tourismus: 600.000 €
Demografischer Wandel: 300.000 €
Ortsentwicklung: 300.000 €

Es wird angestrebt, einen grél3eren Teil der Projekte als Gemeinschaftsprojekte umzusetzen,
die jeweils eine positive Wirkung auf die gesamte Region haben. Dies sind einerseits
Projekte, bei denen die Kommunen gemeinsam Antragsteller sind, es kdnnen aber auch
Projekte sein, die regionsweit von Vereinen durchgefihrt werden.

Die EU und das Land Niedersachsen fordern im Wettbewerb der Regionen ebenfalls, dass
diese sich an Kooperationsprojekten mit anderen Gebieten beteiligen. Hierfur sollen 10% der
Projektmittel eingesetzt werden.

Forderbedingungen:

Es konnen Projekte von Kommunen, Betrieben, Vereinen und Privatpersonen beantragt und
gefordert werden. Uber die Férderung entscheidet die LAG (Lokale Aktionsgruppe) nach
Auswabhlkriterien, die sie vorher beschlief3en wird.

Die EU-Mittel sollen wie folgt angewendet werden (es wird die jeweilige Beteiligung der EU
genannt. Die Kommunen missen bei Einzelprojekten von privaten Antragstellern und Ver-
einen jeweils ¥ der EU-Beteiligung als Ko-Finanzierung leisten):

o Fliegewésserentwickung (Erstellung von Gewasserentwicklungsplanungen): 80%
EU-Beitrag, 10% Wasseracht, 10% Kommunen
e Kommunale Projekte: 50% EU-Beitrag, 50% Kommunen
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e Projekte von privaten Antragstellern: 40% EU-Beitrag, 10% Kommunen (Ko-
Finanzierung, s.0.), der Antragsteller finanziert 50% selbst

e Projekt von Vereinen: 60% EU-Beitrag, 15% Ko-Finanzierung durch Kommunen,
15% durch andere Fordermittelgeber moglich, der Beitrag des VVereins muss wahr-
scheinlich mindestens 10% ausmachen.

Dabei sollen pro Projekt die Fordersummen wie folgt begrenzt werden:

e Projekte von Kommunen: jeweils 100.000 € Zuschusssumme, sofern nur eine
Kommune beteiligt ist. Sind mehrere Kommunen beteiligt, kann sich der Betrag auf
200.000 € erhohen.

e Projekte von Vereinen: jeweils max. 50.000 € Zuschusssumme

e Projekte von privaten Antragstellern: max. 40.000 € Zuschusssumme.

Durch die Landeshaushaltsordnung bedingt kénnen Projekte mit EU-Mitteln nur geférdert
werden, wenn sie einen Mindestzuschuss beanspruchen. Dies bedeutet, dass Projekt von
Offentlichen Tragern mindestens 10.000 € Zuschuss und von privaten Tréagern mindestens
2.500 € erhalten massen.

Die Forderung von Projekten mit EU-Mitteln schlie3t die Foérderung von kleinen Projekten
und von beweglichen Giitern weitgehend aus. Deshalb soll ein Topf eingerichtet werden, aus
dem Projekte gefordert werden kénnen, die nur sinnvollerweise umgesetzt werden kénnen,
wenn diese Fordertatbestdnde eingeschlossen werden.

Die folgende Grafik zeigt die Mittelverteilung:

60 % Gemeinschaftsprojekte, Kofinanzierung durch
Gemeinschaft der Kommunen - ,Zusammerland”
Zusammerland

LAG — Kosten: 500.000 € -21 %

Regionaltopf
far
Kleinstprojekte

Projekte: 1.900.000 € - 79 %

Kooperationsprojekte mit anderen Regionen max. 10 %

und bewegliche
Guter
100 % aus
kommunalen
Mitteln

Landschaft,
Umwelt,
Klimaschutz
700.000 €
36%

Demografischer Ortsentwicklung
Tourismus Wandel 300.000 €
600.000 € 300.000 € 16 %
32% 16 %

140.000 €

40 % Einzelprojekte, jeweils durch eine Kommune kofinanziert

Um die EU-Mittel ausreichend kofinanzieren zu kdnnen, werden pro Kommune fir den
gesamten Forderzeitraum 356.000 € erforderlich. Fir die Férderung von Kleinstprojekten
kommen noch 28.000 € hinzu. Damit bel&uft sich die erforderliche Finanzierung durch die
Kommune auf insgesamt 380.000 €. Dieser Betrag wird voraussichtlich in unterschiedlich
grof3en Jahrestranchen abgerufen werden, durchschnittlich 55.000 €/a.
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Finanzieller Eigenanteil der Gemeinde Rastede

Hieraus ergibt sich, dass von der Gemeinde Rastede jahrlich Mittel in Héhe von rd. 55.000 €
fur die Finanzierung bzw. Ko-Finanzierung zur Verfugung zu stellen wéren. VVon diesem Be-
trag waren auch bereits die Eigenanteile der Gemeinde an den kommunalen Einzelmal3-
nahmen umfasst.

Wie oben bereits ausgefuhrt liegt dem Prinzip der LEADER-Region zugrunde, dass innerhalb
der Lokalen Aktionsgruppe auf Grundlage des Regionalen Entwicklungskonzepts und der
selbst erarbeiteten Auswahlkriterien selbststandig abschlielend tiber MaRnahmen entschieden
werden kann. Dies erfordert nach Moglichkeit eine hohe Flexibilitat in Bezug auf die Mittel-
verwendung.

Es sollte daher auf Grundlage der vorgenannten Ausfihrungen von der Gemeinde Rastede
bereits jetzt die Zusage erteilt werden, dass der kommunale Eigenanteil sowie die erforderlich
werdenden Ko-Finanzierungsanteile tibernommen werden und eine entsprechende Beruck-
sichtigung im Haushalt der Gemeinde Rastede erfolgen wird. Flr 2015 ist ein entsprechender
Anteil im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Sollte die Region als ILE-Region ausgewahlt werden, kénnten Projekte nur aus den be-
stehenden Landesrichtlinien gefordert werden. Eine als ILE-Gebiet anerkannte Region kann
ein Regionalmanagement beantragen, das dann mit 75% gefordert werden kann. Ein ent-
sprechender Beschluss der Gremien wére dann herbeizufiihren.

Finanzielle Auswirkungen:

Es sind im Zeitraum der Forderperiode 2014 — 2020 von der Gemeinde Rastede fur die kom-
menden 7 Jahre insgesamt 380.000 €, mithin 55.000 € jahrlich in den Haushalt einzustellen.
Im Haushalt 2015 ist dieser Betrag bereits veranschlagt und fir die Folgejahre in der Finanz-
planung zu berucksichtigen.

Anlagen:

Anlage 1 — Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe
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|Anlage 1 zu Vorlage 2014/214

Gemeinde Bad Zwischenahn

Dr. Arno Schilling

Am Brink 9

26160 Bad Zwischenahn

Tel.: 04403 604-100

Fax: 04403 604-444

E-Mail: schilling@bad-zwischenahn.de

Gemeinde Edewecht

Petra Lausch

RathausstraBe 7

26188 Edewecht

Tel.: 04405 916-100

Fax: 04405 939039

E-Mail: lausch@edewecht.de

Gemeinde Rastede

Dieter von Essen

Sophienstr. 27

26180 Rastede

Tel.: 04402 920-100

Fax: 04402 920-222

E-Mail: buergermeister@rastede.de

Stadt Westerstede

Klaus Grol3

Am Markt 2

26655 Westerstede

Tel.: 04488 55-617

Fax: 04488 55-670

E-Mail: kgross@westerstede.de

Gemeinde Wiefelstede

Jorg Pieper

Kirchstral3e 1

26215 Wiefelstede

Tel.: 04402 965-100

Fax: 04402 965-199

E-Mail: buergermeister@wiefelstede.de

Arbeitskreis Naturschutz Ammerland
Susanne Grube

Zu den Wischen 5

26655 Westerstede-Eggeloge

Tel.: 04488 98139

E-Mail: Susanne.grube@bund-ammerland.de

Ortbiirgerverein Jeddeloh | e.V.
Kirsten Jacobs
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Uwe Juraschek
lhausener Str. 32
26655 Westerstede
Tel.: 04488 84650
Fax: 04488 846512

E-Mail: Uwe.juraschek@eibenhorst.de

Karl-Heinz Kéne

LilienstraRe 11

26180 Rastede

Tel.: 04402 7564

E-Mail: KH.Koene@ewetel.net




Landkreis Ammerland
Untere Naturschutzbehorde
Jan Hobbiebrunken
Ammerlandallee 12

26655 Westerstede

Tel.: 04488 56-2520

Fax: 04488 56-2519

E-Mail: .hobbiebrunken@ammerland.de




26655 Westerstede

Tel.: 04488 84840

Fax: 04488 848420

E-Mail: eckhoff@ammerlaender-wasseracht.de

Amt fUr regionale Landesentwicklung Weser-Ems
Regionaldirektion Oldenburg

Carsten Fischer

Markt 15/ 16

26122 Oldenburg

Tel.: 0441 9215-152

Fax: 0441 9215-9152

E-Mail: Carsten.Fischer@arl-we.niedersachsen.de

Sigrid Lemp

Familienserviceblro Wiefelstede
KirchstraRe 10

26215 Wiefelstede

Tel.: 04402/965-256

E-Mail: sigrid.lemp@wiefelstede.de
Sigrid.lemp@t-online.de

Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Bezirksstelle Oldenburg-Nord

Uwe Ralle

Im Dreieck 12

26127 Oldenburg

Tel.: 0441 34010-114
Fax: 0441 34010-170
E-Mail: uwe.ralle@Iwk-niedersachsen.de

Bad Zwischenahner Touristik GmbH

Ina Schuler

Auf dem Hohen Ufer 24

26160 Bad Zwischenahn

Tel.: 04403 61174

Fax: 04403 61499

E-Mail: i.schuler@bad-zwischenahn-touristik.de

Apothekervilla

Gunter Teusner

Gaststral3e 4

26655 Westerstede

Tel.: 04488 55710

Fax: 04488 55777

E-Mail: gteusner@westerstede.de

Kreishandwerkerschaft Ammerland
Holger Ukena

Gartenstral3e 2a

26655 Westerstede

Tel.: 04488 2054

Fax: 04488 2743

E-Mail: info@handwerk-ammerland.de
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Vorlage-Nr.: 2014/168
freigegeben am 14.10.2014

Stab Datum: 17.09.2014
Sachbearbeiter/in; Segebade

Haushalt 2014 - Uber- und auRerplanmaRige Ausgaben tiber 5.000 Euro

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium
N 25.11.2014 Verwaltungsausschuss
o} 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis von den in der Anlage aufgefiihrten tber- und auRerplanméRigen
Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt in H6he von jeweils Gber 5.000 €.

Sach- und Rechtslage:

In der Anlage sind die seit dem 01.01.2014 bisher angefallenen tber- und auRerplanméRigen
Aufwendungen und Auszahlungen in Hohe von jeweils (iber 5.000 € aufgefuhrt.

Bei den uber- und auBerplanméaRigen Ausgaben im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist eine
Deckung der Betrage durch verschiedene Sachkonten in anderen Budgets im Haushaltsjahr
2014 (Minderaufwendungen oder Mehrertrdge, Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen)
vorhanden.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Ubersicht der Gber- und auRerplanmaBigen Ausgaben seit dem 01.01.2014 in Héhe von
jeweils Gber 5.000 €.
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Ubersicht der iiber- und auRerplanmaRigen Ausgaben

Verschiebung von Mittel innerhalb des Ergebnishaushaltes (liber 5.000 €)

|Anlage 1 zu Vorlage 2014/168

Lfd. Nr. |Datum Teilhaushalt |Produkt Kostenstelle IPSP-Element |Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - |[Betrag Begriindung der Verschiebungen
Schlussel
1 16.06.2014 |TH4_01 - 9131540005 - Tannenkrugsiedlung 45 A-E |Liegenschaften, Gebaude 410000 15.000,00 €|Es mussen Wohnungen hergerichtet werden, die in
und Grundstticke dem jetzigen Zustand nicht mehr bewohnbar sind.
Hier stehen Maler-, Tischler-, Bodenbelags-, Elektro-
und Klempnerarbeiten an.
2 16.06.2014 |TH4_01 - 9121130001 - Grundschule Kleibrok Liegenschaften, Geb&aude 410000 1.988,43 €|Die Schadenersatzleistung der Versicherung fiir einen
und Grundstiicke Sturmschaden an der Grundschule Kleibrok wird dem
Ausgabebudget zur Verfiigung gestellt.
3 16.06.2014 |TH4_01 - 9121130001 - Grundschule Feldbreite Liegenschaften, Geb&aude 410000 1.084,42 €|Die Schadenersatzleistung der Versicherung fiir einen
und Grundstticke Wasserschaden in den WC-R&umen der Grundschule
Feldbreite wird dem Ausgabebudget zur Verfugung
gestellt.
4 16.06.2014 |TH4_01 - 9121110001 - Grundschule Feldbreite Liegenschaften, Geb&aude 410000 521,67 €|Die Schadenersatzleistung der Versicherung fiir einen
und Grundstiicke Vandalismusschaden an der Grundschule Feldbreite
wird dem Ausgabebudget zur Verfligung gestellt.

5 16.06.2014 |TH4_01 - 9153818001 - WC-Gebéaude Rennplatz Liegenschaften, Geb&aude 410000 302,61 €|Die Schadenersatzleistung der Versicherung fiir einen

und Grundstiicke Vandalismusschaden an dem WC-Gebé&ude
Rennplatz wird dem Ausgabebudget zur Verfligung
gestellt.

6 16.06.2014 |TH4_01 - 9121800001 - KGS WilhelmstraRe Liegenschaften, Geb&aude 410000 601,04 €|Die Schadenersatzleistung der Versicherung fiir einen

und Grundstiicke Sturmschaden an der KGS Wilhelmstra3e wird dem
Ausgabebudget zur Verfiigung gestellt.
7 16.06.2014 |TH4_01 - 9142411050 - Funktionsgebaude Liegenschaften, Geb&aude 410000 1.580,75 €|Die Schadenersatzleistung der Versicherung fiir einen
und Grundstlicke Sturmschaden an einer Eingangstir im
Umkleidebereich des Freibades wird dem
Ausgabebudget zur Verfiigung gestellt.
8 24.06.2014 [TH3_03 P1.03.01.573100 |- - Wirtschaftsforderung Wirtschaftsférderung, 330000 5.950,00 €|Fur die Durchfiihrung des Cityfestes 2014 gewabhrt die
Allgemeine Einrichtungen, Gemeinde der Residenzort Rastede GmbH einen
Unternehmen und Tourismus Uberplanmé&Bigen Zuschuss als Defizitausgleich in
Hohe von 5.950 Euro.
9 05.08.2014 |TH6_01 - 9538130001 |- Rohrnetz Fékalienabfuhr, Schmutz- 610200 10.000,00 €[Im Rahmen der Einfiihrung zur
(Niederschlagswasser) /Niederschlagswasser, Niederschlagswassergebuhr sind/werden zuséatzliche
Toilette Ausgaben erforderlich, die bei der Veranschlagung
der Haushaltsmittel nicht vorhersehbar waren.

10 20.08.2014/1 [TH3_01 P1.03.02.111230 |- - Organisation und Einrichtung |Personal und Organisation 310000 7.970,87 €|Um die Jahresabschlusse 2011 und 2012 schneller

5.09.2014 voranzubringen, ist zusatzlich nicht geplanter
Sachaufwand durch die KDO erforderlich.

11 20.08.2014 (TH3_01 P1.03.02.111230 |- - Organisation und Einrichtung|Personal und Organisation |310000 3.259,50 €|Fur den Betrieb des neuen Dokumenten-Management:
System Ceyonig ist als systemseitige Voraussetzung
die Datenlibernahme und -bereitstellung erforderlich.

12 10.09.2014 |TH3_01 P1.03.02.111210 |- - Personalangelegenheiten Personal und Organisation (310000 379.763,25 €|Die Mittel 2014 reichen nicht aus, um die Zufihrung

zur Pensionsruckstellung und die Beihilferiickstellung
buchen zu kdnnen. Der Zufihrungsbetrag ergibt sich
aus der Berechnung der Versorgungskasse.
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Verschiebung von Mittel innerhalb des Finanzhaushaltes (iber 5.000 €)

Lfd. Nr. |Datum Teilhaushalt |Produkt Kostenstelle IPSP-Element |Bezeichnung Budget - Bezeichnung Budget - [Betrag Begrindung der Verschiebungen
Schlissel
1 17.02.2014 (TH3_01 - - 11.009007.510 [2014 Sammelposten Inventar{2014 Sammelposten Inventar|I1009007 8.337,14 €|Da der Einzelwert (pro Lizenz) unter 1.000€ liegt,
- Rathaus Rathaus muss der Rechnungsausgleich aus dem
Sammelposten erfolgen.
2 20.03.2014 (TH3_01 - - 11.009007.510 (2014 Sammelposten Inventar|2014 Sammelposten Inventar({11009007 1.351,85 €|Fur das Meldeamt wurden zwei Registerschranke
- Rathaus Rathaus angeschafft. Da der Netto-Einzelwert eines Schrankes
unter 1.000,00 € liegt, muss der Rechnungsausgleich
aus dem Sammelposten erfolgen.
3 10.04.2014 [TH6_01 - - 11.083907.510 |Okopunkte Renaturierung Okopunkte Renaturierung 11083907 | 280.400,00 €|Die Kosten fir die Renaturierung der Ofener Bake
Ofener Bake, Offentl. Grin  |Ofener Bake, Offentl. Griin sind im Haushalt 2014 unter dem Ankauf von
Kompensationsflachen eingeplant worden. Die
Rechnung ist aber tber ein neu angelegtes Budget zu
buchen.
4 23.04.2014 ([TH6_01 - - 11.076920.500 |Deckenprogramm 2013, Deckenprogramm 2013, 11076920 8.686,11 €|Es musste ein weiteres Teilstiick des Hirtenweges
StraBen Stralen aufgrund des schlechten Zustandes saniert werden.
Dieses war urspriinglich nicht geplant.
5 13.05.2014 |TH3_ 01 - - 11.009007.510 (2014 Sammelposten Inventar|2014 Sammelposten Inventar{11009007 464,10 €|Fir das neue CAD Programm musste ein zusatzliches|
- Rath. - Rath. Modul (Flucht- und Rettungsplane) beschafft werden.
6 13.05.2014/ [TH5_021 |- - 11.045222.500 |Energetische Sanierung Energetische Sanierung 11045222 13.496,67 €|Die Schlussrechnung fir Liftungsarbeiten ist aufgrund|
16.06.2014 Thoradestrale 1. OG, KGS |Thoradestrale 1. OG, KGS von unvorhergesehenen Arbeiten hther ausgefallen
Wilhelmstr. Wilhelmstr. als geplant.
7 13.06.2014 |TH3_01 - - 11.009007.510 (2014 Sammelposten Inventar|2014 Sammelposten Inventar{11009007 667,83 €[Beschaffung von Ersatzsschreibtischen.
- Rath. - Rath.
8 17.06.2014 |TH3_03 - - 11.005022.500 |Zuschuss an Resi fiir Zuschuss an Residenzort 11005022 32.000,00 €|Um die Trinkwasserverordnung einzuhalten, ist die
Trinkwasserversorgung GmbH fir sofortige und komplette Uberarbeitung der maroden
Turnierplatz Trinkwasserversorgung Trinkwasserversorgung auf dem Turnierplatz
Turnierplatz erforderlich. Die Kosten betragen rd. 32.000 Euro inkl.
Mehrwertsteuer. Die Residenzort Rastede GmbH
erteilt den Auftrag und erhéalt dafiir einen Zuschuss in
vorgenannter Héhe.
9 10.07.2014 |TH6_01 - - 11.066039.500 |BBPI. 100 Erweiterung BBPI. 100 Erweiterung 11066039 8.790,53 €|In das Jahr 2014 wurden Auftrage fir die evtl.
Gohlen 11, Gohlen Il, Erweiterung des Baugebietes Gohlen
Schmutzwasserkanal Schmutzwasserkanal (Verkehrsgutachten, Prifung der Bebaubarkeit) als
Haushaltsrest in der raumlichen Planung tbertragen.
Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass es sich um
eine Investition handelt, da die Voruntersuchungen auf
eine Vermdgensbildung ausgerichtet sind.
10 10.07.2014 |TH6_01 - - 11.076974.500 |[BBPI. 100 Erweiterung BBPI. 100 Erweiterung 11076974 24.349,92 €|In das Jahr 2014 wurden Auftrage fur die evtl.

Gohlen 11, StraRenbau

Gohlen Il, StraBenbau

Erweiterung des Baugebietes Gohlen
(Verkehrsgutachten, Prufung der Bebaubarkeit) als
Haushaltsrest in der raumlichen Planung tbertragen.
Es stellte sich im nachhinein heraus, dass es sich um
eine Investition handelt, da die Voruntersuchungen auf
eine Vermdgensbildung ausgerichtet sind.




11 10.07.2014 [TH6_01 - 11.071991.500 |BBPI. 100 Erweiterung BBPI. 100 Erweiterung 11071991 11.039,27 €|In das Jahr 2014 wurden Auftrage fur die evtl.
Gohlen I, Regenwasserkanal Gohlen I, Regenwasserkanal Erweiterung des Baugebietes Gohlen
(Verkehrsgutachten, Prufung der Bebaubarkeit) als
Haushaltsrest in der raumlichen Planung lbertragen.
Es stellte sich im nachhinein heraus, dass es sich um
eine Investition handelt, da die Voruntersuchungen auf
eine Vermodgensbildung ausgerichtet sind.
12 01.08.2014 |TH3 01 - 11.009058.510 [DMS Ceyoniq (Software), DMS Ceyoniq (Software), 11009058 32.000,00 €[Fur den notwendigen des Dokumenten-Management-
Rathaus allgemein Rathaus allgemein System ist als systemseitige Voraussetzung die
Beschaffung unterschiedlicher Hardware und Software
sowie die Datenbereitstellung und -ibernahme
erforderlich.
13 01.08.2014 (TH6_01 - 11.065980.500 |Entlastungssammler Entlastungssammler 11065980 103.341,21 €|Haushaltsmittel wurden versehentlich nicht tibertragen
Wilhelmstr., Wilhelmstr.,
Schmutzwasserkanal Schmutzwasserkanal
14 01.08.2014 |[TH6_01 - 11.076945.500 [Neubau zentrale Neubau zentrale 11076945 65.624,91 €|Bei der Bushaltestelle WilhelmstraRe wurden
Bushaltestelle Bushaltestelle Haushaltsmittel versehentlich nicht in ausreichender
Wilhelmstraf3e, StraRen WilhelmstraRe, Stral3en Hohe angemeldet. Des weiteren entstehen
Mehrkosten, da der Einmiindungsbereich
Bahnhofstrale/WilhelmstralRe zusatzlich neu
umgestaltet wird.
15 05.08.2014 (TH3_01 - 11.009007.510 [2014 Sammelposten Inventar{2014 Sammelposten Inventar|{I1009007 1.004,90 €|Ersatzbeschaffung fur einen defekten (mobilen)
- Rath. - Rath. Beamer; Reparaturkosten tbersteigen Neuwert.
16 14.08.2014 |TH5_021 - 11.045267.525 (Zuschuss an Forderverein  |Zuschuss an Forderverein (11045267 12.812,42 €|Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen fiir das Jahr
KGS fur HeiBluftdampfer, KGS fur Hei3luftdampfer, 2014 war nicht absehbar, dass fiir die Cafeteria
KGS Wilhemstrae KGS WilhemstraBe aufgrund eines Anbieterwechsels (Mittagessen) ein
HeiRluftdampfer vorgehalten werden muss.
17 14.08.2014 |TH5_021 - 11.046245.525 (Zuschuss an Forderverein  |Zuschuss an Forderverein (11046245 12.812,42 €|Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen fiir das Jahr
KGS fir HeiBluftdampfer, KGS fur Hei3luftdampfer, 2014 war nicht absehbar, dass fiir die Cafeteria
KGS Feldbreite KGS Feldbreite aufgrund eines Anbieterwechsels (Mittagessen) ein
HeiRluftddmpfer vorgehalten werden muss.
18 19.08.2014 |TH5_011 - 11.027512.500 |Mitarbeiterparkplatz, Mitarbeiterparkplatz, 11027512 2.898,11 €|Die Flache des Parkplatzes hat sich vergrof3ert.
Kindergarten MarienstraBe |Kindergarten Marienstral3e Dementsprechend sind Mehrkosten entstanden.
19 25.08.2014 |TH6_01 - 11.071914.500 |BBPI. 86 Am Autobahnkreuz [BBPI. 86 Am Autobahnkreuz (11071914 | 108.000,00 €|Aufgrund der vorgefundenen Bodenverhéltnisse
Regenwasserkanal + Regenwasserkanal + musste eine ca. 40 cm tiefere Auskofferung
Schéchte Schéachte vorgenommen werden. Dieses machte zusétzliche
Entwésserungsarbeiten notwendig.
20 25.08.2014 |TH6_01 - 11.076906.500 |BBPI. 86; GE Am BBPI. 86; GE Am 11076906 | 960.000,00 €|Aufgrund der vorher nicht erkennbaren
Autobahnkreuz - StralRenbau |Autobahnkreuz - StraBenbau Bodenverhaltnisse wurden fiir Dranagen und
zusétzlichen Aushub sowie Einbau
Mehraufwendungen erforderlich. Dariiber hinaus sind
Haushaltsmitteln fur bereits 2013 veranschlagte
MafRnahmen nicht tbertragen worden.
21 28.08.2014 ([TH3_01 - 11.009007.510 (2014 Sammelposten Inventar|2014 Sammelposten Inventar{11009007 845,97 €|Es musste zusatzlich ein Notebook fur Auszubildende
- Rathaus - Rathaus beschafft werden. Dafiir waren im Sammelposten
keine Mittel eingeplant.
22 03.09.2014 ([TH3_01 - 11.009007.510 (2014 Sammelposten Inventar|2014 Sammelposten Inventar{11009007 2.652,51 €|Es mussten 3 Scanner fur das neue Dokumenten-

- Rathaus

- Rathaus

Management-System Ceyonig beschafft werden.
Diese Anschaffung war fur den Bereich EDV nicht
eingeplant.




23 10.09.2014 (TH6_01 11.066072.500 |BBPI. 15 A Erweiterung GE [BBPI. 15 A Erweiterung GE 11066072 98.000,00 €|Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines
Liethe - SchmutzwasserkanalfLiethe - Schmutzwasserkanal weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet
Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die MaBnahme
Schmutzwasserkanal war im Haushalt 2014 nicht
eingeplant.
24 11.09.2014 |TH6_01 11.072015.500 [BBPI. 15 A Erweiterung GE |BBPI. 15 A Erweiterung GE (11072015 315.000,00 €|Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines
Liethe - Regenwasserkanal |Liethe - Regenwasserkanal weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet
Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die MafRnahme
Regenwasserkanal war im Haushalt 2014 nicht
eingeplant.
25 11.09.2014 |TH6_01 11.077003.500 [BBPI. 15 A Erweiterung GE |BBPI. 15 A Erweiterung GE (11077003 | 410.000,00 €|Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines
Liethe - StraBenbau Liethe - StraRenbau weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet
Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die MalRnahme
StraBenbau war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
26 11.09.2014 |TH5_011 11.028029.500 ([Umbau und Erweiterung, Umbau und Erweiterung, 11028029 203.100,00 €|Anbau eines zusatzlichen Gruppenraumes mit
Kindergarten Milhlenstral3e [Kindergarten Muhlenstrale zugehdrigem Sanitarbereich in Form von
Containermodulen sowie eines Verbindungsflures
beim Kindergarten MuhlenstraRe It. VA-Beschluss
2014/089 vom 03.06.2014.
27 11.09.2014 |TH5_011 11.028029.500 (Umbau und Erweiterung, Umbau und Erweiterung, 11028029 26.900,00 €|Anbau eines zusatzlichen Gruppenraumes mit
Kindergarten Mihlenstraf’e |Kindergarten Mihlenstra3e zugehdrigem Sanitarbereich in Form von
Containermodulen sowie eines Verbindungsflures
beim Kindergarten MihlenstraBe It. VA-Beschluss
2014/089 vom 03.06.2014.
28 12.09.2014 |TH6_01 11.077007.525 |Zuschuss an Landkreis fir  |Erweiterung BBPI. 15a GE (11077007 38.000,00 €|Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines
Bushaltestelle, Erweiterung [Liethe weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet
BBPI. 15a GE Liethe Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die MalRnahme
Bushaltestelle war im Haushalt 2014 nicht eingeplant.
29 15.09.2014 |TH6_01 11.082925.525 (Zuschuss an Landkreis fur StraRenbeleuchtung 11082925 7.000,00 €|Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines
StralBenbeleuchtung, Erweiterung BBPI. 15a Liethe weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet
Erweiterung BBPI. 15a Liethe| Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die Mal3nahme
StraBenbeleuchtung war im Haushalt 2014 nicht
eingeplant.
30 15.09.2014 ([TH6_01 11.077006.525 |Zuschuss an Landkreis fur  [Linksabbiegespur 11077006 | 120.000,00 €|Aufgrund der aktuell geplanten Ansiedlung eines

Linksabbiegerspur
Erweiterung BBPI. 15a Liethe

Erweiterung BBPI. 15a Liethe

weiteren Gewerbebetriebes soll das Gewerbegebiet
Liethe (BBPI. 15 A) erweitert werden. Die MaRnahme
Linksabbiegerspur war im Haushalt 2014 nicht
eingeplant.
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= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/159A
freigegeben am 13.11.2014

Stab Datum: 11.11.2014
Sachbearbeiter/in: Dudek

Neufassung der Kreditrichtlinie

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium
N 25.11.2014 Verwaltungsausschuss
o} 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Die Neufassung der ,,Richtlinie der Gemeinde Rastede fir die Kreditwirtschaft wird be-
schlossen.

Sach- und Rechtslage:

Gegenuber dem Richtlinienentwurf, der der Sitzungsvorlage 2014/159 beigeftigt wurde, ent-
halt der Richtlinienentwurf zu dieser A-Vorlage zuséatzlich einen Abschnitt Gber Leasing. Auf
die Niederschrift zur Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 10.11.2014 wird
insoweit verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

Richtlinienentwurf (Uberarbeitet um den Abschnitt ,,Leasing*).
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|Anlage 1 zu Vorlage 2014/159A|

Richtlinie der Gemeinde Rastede
fur die Kreditwirtschaft
nach 88 120 bis 122 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG)

81
Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt fur

¢ die Aufnahme von Krediten fir Investitionen und InvestitionsférderungsmaRnahmen (§ 120
Abs. 1 NKomVG),
e die Umschuldung von Krediten (8 120 Abs. 1 NKomVG, § 59 Nr. 32 Gemeindehaushalts-
und Kassenverordnung [GemHKVO])
e die Aufnahme von Liquiditatskrediten (8 122 Abs. 1 NKomVG; 8 59 Nr. 36 GemHKVO)
e Leasing

l. Kredite fur Investitionen und InvestitionsfordermafRnahmen

§2
Definition

Kredite im Sinne dieses Abschnittes sind das unter der Verpflichtung zur Riickzahlung von
Dritten oder von Sondervermdgen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als
endgliltiges Deckungsmittel (§ 59 Nr. 32 GemHKVO) zur Finanzierung von Investitionen,
Investitionsforderungsmanahmen und zur Umschuldung im Rahmen der gemeindlichen
Aufgaben.

§3
Kreditaufnahme

(1) Nach den Grundsétzen der Finanzmittelbeschaffung ist die Aufnahme von Krediten
nur zul&ssig, wenn eine andere Finanzierung nicht moéglich ist oder wirtschaftlich un-
zweckmaRig wére (§ 111 Abs. 6 NKomVG).

(2) Die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen des in der Haushaltssatzung vom Rat
beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Gesamtbetrages zuldssig.
Dies gilt auch fur einen im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung gednderten oder
bestatigten Gesamtbetrages. Daneben ist eine Kreditaufnahme auch in den Féllen des §
116 Abs. 2 NKomVG oder im Rahmen noch bestehender Erméchtigungen aus Vor-
jahren nach 8 120 Abs. 3 NKomVG zuldssig.
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(3) Bei der Aufnahme von Krediten ist der haushaltwirtschaftliche Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten (§ 110 Abs. 2 NKomVG). Auf die Inan-
spruchnahme verschiedener Kreditgeber sollte geachtet werden. Abweichungen kon-
nen durch Abwagung zwischen Wirtschaftlichkeit und Risikoverteilung begriindet
werden. Fr die Wirtschaftlichkeit eines Angebots sind alle Vertragselemente zu be-
ricksichtigen und entsprechend zu bewerten. Vertragselemente sind neben den Preis
bildenden Bestandteilen (Kreditkosten) auch die Vereinbarung von Kindigungs-
rechten.

84
Kreditkosten

(1) Beim Abschluss eines Kredits ist besonders auf marktgerechte Zinsen und die mog-
liche Zinsentwicklung zu achten.

(2) Das Entgelt fur den Kredit wird durch Ermittlung des (vorl&ufigen) effektiven Jahres-
zinses unter Bertcksichtigung aller mit der Kreditaufnahme verbundenen Kosten fest-
gestellt

85
Anforderungen an Kreditvertrage

(1) Die zu vereinbarende Tilgung soll sich im Regelfall an den erforderlichen Ab-
schreibungen der Investitionen und an der dauernden Leistungsfahigkeit der
Kommunen orientieren.

(2) Der Tilgungssatz soll zwei Prozent nicht unterschreiten. Die Vereinbarung von sog.
Zinsgleitklauseln (Anbindung der Zinssatze an bestimmte Satze wie z.B. Basiszinssatz
der EZB oder Euribor) ist grundsatzlich nicht erlaubt.

(3) Die Zahlungstermine fur die Zins- und Tilgungsleistungen sind im Regelfall halbjahr-
lich zu vereinbaren.

(4) Grundsatzlich sollen gleiche Kiindigungsrechte fir Gemeinde und Kreditgeber verein-
bart werden. Daher soll die Gemeinde sicherstellen, dass das Kiindigungsrecht des §
489 Abs. 1 und 2 BGB vom Kreditgeber nicht ausgeschlossen wird.

(5) Ein Recht des Kreditglaubigers, die Forderung an einen Dritten abzutreten, darf nur

mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen.

§6
Kreditsicherungsverbot



Fur die Aufnahme von Krediten diirfen keine Sicherheiten bestellt werden. Ausnahmen be-
dirfen einer Erméchtigung durch den Verwaltungsausschuss. Die Bestellung von Sicher-
heiten bedarf der Zulassung durch die Kommunalaufsichtsbehorde (§ 120 Abs. 7
NKomVG).

§7
Fremdwahrungskredite

Fremdwahrungskredite dirfen nicht aufgenommen werden

§8
Unterrichtung

Der Verwaltungsausschuss ist Gber aufgenommene Kredite fur Investitionen und In-
vestitionsforderungsmanahmen laufend zu unterrichten. Die Unterrichtung des Rates tber
die in einem Haushaltsjahr aufgenommenen Kredite erfolgt spatestens mit der VVorlage des
Jahresabschlusses. Die Unterrichtung beinhaltet Angaben Uber den Kreditgeber und die
vereinbarten Konditionen, insbesondere tiber Auszahlungskurs, Zinssatz, Zinsbindungsfrist,
Tilgung sowie die voraussichtliche Laufzeit.

89
Kreisschulbaukasse

Die Regeln der Kreisschulbaukasse fur den Landkreis Ammerland uber die Aufnahme von
Krediten gehen dieser Richtlinie vor.

Kredite fur Umschuldung

§10
Definition

(1) Umschuldung ist die Riickzahlung eines Kredites durch die Aufnahme eines neuen
Kredites, in der Regel bei einem anderen Kreditgeber. Wesensmerkmal ist der Ab-
schluss eines neuen Kreditvertrages.

(2) Unschadlich ist die Abwicklung der Umschuldung verteilt ber den Zeitraum des
Haushaltsjahres (der Zeitpunkt der Riickzahlung des und die Neuaufnahme eines neuen
Kredites fallen auseinander).

§11
Anforderungen



V.

(1) Auf Umschuldungen finden 8 3 Abs. 3 sowie die 88 4 und 5 bis 8 entsprechende An-
wendung.

(2) Bei Umschuldungen soll der neue Kredit die bisher erreichte Tilgung zuziglich er-
sparter Zinsen fortsetzen, damit die Kreditlaufzeit nicht kinstlich verlangert wird und
die kunftige Kreditaufnahme nicht mit Umschuldungskrediten kumuliert. Ausnahmen
mussen mit Veranderungen bei der gewohnlichen Nutzungsdauer entsprechender Teile
des Anlagevermdgens oder mit anderen haushalts- und finanzwirtschaftlichen Vor-
teilen begrindet werden.

Finanzderivate

8§12
Zulassigkeit

Finanzderivate durfen in der Regel nur zur Zinsabsicherung/-optimierung und nur im Rah-
men des abgeschlossenen Kreditgeschéfts genutzt werden (zeitliche und inhaltliche Konne-
Xitét).

Die Gemeinde Rastede nutzt keine Finanzderivate

Kredite zur Liquiditatssicherung (8 122 NKomVG)

813
Definition

Nach 8§ 122 Abs. 1 NGO diirfen Kommunen zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlung
Liquiditatskredite (8 59 Nr. 36 GemHKVO) bis zu dem in der Haushaltssatzung fest-
gesetzten Hochstbetrag aufnehmen, sofern keine anderen Mittel zur VVerfigung stehen.

8§14
Anforderungen

Auf Liquiditatskredite finden § 3 Abs. 3, § 4, 8§ 5 Abs. 4 bis 5, 88 6 bis 7 entsprechende
Anwendung.

Leasing

§ 15
Definition

Leasing ist die langfristige Vermietung/Anmietung von beweglichen und unbeweglichen
Vermogensgegenstédnden, die von einem ublichen Mietverhéltnis abweichende Besonder-



heiten aufweist: Der Leasinggeber ist zwar Eigentiimer des Leasingobjekts, dem Leasing-
nehmer werden jedoch Risiken und Pflichten auferlegt, die in normalen Mietverh&ltnissen
ublicherweise der Vermieter zu tragen hat. Dem Leasingnehmer wird in der Regel die
Madglichkeit eingerdumt, das Leasingobjekt nach Beendigung des Vertrages zu kaufen
(Kaufoption). Bei den Leasing-Objekten kann es sich sowohl um unbewegliches Anlage-
vermogen wie z. B. Birogebdude, Sportanlagen (Immobilien-Leasing) als auch um beweg-
liches Anlagevermdgen, wie z. B. EDV-Anlagen, Telekommunikationsanlagen, Fahrzeuge
(Mobilienleasing) handeln.

§16
Anforderungen

(1) Esist nachzuweisen, dass die Leasingvariante gegentber einer Finanzierung mit Kredi-
ten ein mindestens ebenso wirtschaftliches Ergebnis erwarten I&sst. Auch bei Leasing-
geschaften, die weder Betrieb noch Unterhaltung des Vermdgensgegenstandes um-
fassen, ist eine konventionelle Vergleichsrechnung vorzunehmen

(2) Fur eine Aktivierung und Passivierung in der kommunalen Bilanz ist das wirtschaft-
liche Eigentum der Gemeinde am Vermdogensgegenstand ausschlaggebend. Falls er-

forderlich, ist der Bauwert als Investition zu aktivieren und gleichzeitig derselbe Be-
trag als unterstellter Kredit (ohne Zinsen) zu passivieren.

VI. Zustandigkeit und Inkrafttreten

§17
Zustandigkeit
Die Zustandigkeit fur die Tatigung von Rechtsgeschaften im Sinne dieser Richtlinie liegt,
soweit in dieser Richtlinie nicht anders geregelt beim Bilrgermeister.
§18

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Rastede, den

- von Essen -



Burgermeister

Birgerliches Gesetzbuch (BGB) § 489 BGB Ordentliches Kuindigungsrecht des Darlehens-
nehmers

(1) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem fur einen bestimmten Zeitraum
ein fester Zinssatz vereinbart ist, ganz oder teilweise kiindigen,

1. wenn die Zinsbindung vor der fur die Riickzahlung bestimmten Zeit endet und keine neue Ver-
einbarung Uber den Zinssatz getroffen ist, unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von einem
Monat friihestens fiir den Ablauf des Tages, an dem die Zinsbindung endet; ist eine Anpassung
des Zinssatzes in bestimmten Zeitrdumen bis zu einem Jahr vereinbart, so kann der Darlehens-
nehmer jeweils nur fur den Ablauf des Tages, an dem die Zinsbhindung endet, kiindigen;

2. wenn das Darlehen einem Verbraucher gewahrt und nicht durch ein Grund- oder Schiffspfand-
recht gesichert ist, nach Ablauf von sechs Monaten nach dem vollstdéndigen Empfang unter Ein-
haltung einer Kiindigungsfrist von drei Monaten
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Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/213
freigegeben am 24.11.2014

Stab Datum: 19.11.2014
Sachbearbeiter/in: Herr Giinther Henkel

Anderung der Satzung iber die Erhebung von Gebiihren fiir die
Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Schmutzwasser

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o) 09.12.2014 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N 15.12.2014 Verwaltungsausschuss

0 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Die Anderung der Satzung uiber die Erhebung von Gebiihren fiir die Einrichtung zur zentralen
Beseitigung von Schmutzwasser wird gemal der Anlage 1 zu dieser Vorlage beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede hatte 1999 die Satzung Uber die Erhebung von Gebiihren fir die Ein-
richtung zur zentralen Beseitigung von Schmutzwasser beschlossen. Damals wurde, auch im
Hinblick auf eine nicht erforderliche Differenzierung, der Begriff des Abwassers auch fir
Schmutzwasser verwendet. Dies ist insofern korrekt, als dass das Wasserrecht den Begriff
»Abwasser* sowohl fir Schmutzwasser als auch fur Niederschlagswasser verwendet.

Durch die Einflihrung einer Niederschlagswassergebuhr (vgl. Vorlage 2014/212) ist es jedoch
erforderlich, eine Abgrenzung vom Wortlaut her zu treffen. Gleichzeitig wurden Anderungen
redaktioneller Art berticksichtigt. Dies bezieht sich insbesondere auf die Klarstellung des Er-
hebungszeitraumes, der Entstehung der Geblhrenschuld und der erforderlichen Datenver-
arbeitung. Die Anderungen sind in dem Satzungsentwurf kursiv dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

1. Anderung der Satzung tber die Erhebung von Gebiihren fiir die Einrichtung zur zentralen
Beseitigung von Schmutzwasser
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1. Anderung der
Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren far die Einrichtung zur zentra-
len Beseitigung von Schmutzwasser

Aufgrund 88 10 und 111 des Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.
d. F. v. 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Gesetz vom 22.10.2014 (Nds.
GVBI. S. 291) i. V. m. 8 5 Niedersachsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in der
Fassung vom 23.01.2007, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVBI. S. 279)
hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung vom ..... 2014 folgende Abgabensatzung
zur Erhebung von Schmutzwassergebiihren beschlossen:

§1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Rastede betreibt Kanalisations- und Schmutzwasserreinigungsanlagen (6f-
fentliche Abwasseranlagen) als eine jeweils einheitliche 6ffentliche Einrichtung nach
MaRgabe der Satzung Uber die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom
12.06.1995

(2) Die Gemeinde erhebt nach MaRgabe dieser Satzung Benutzungsgebtihren fir die Inan-
spruchnahme der zentralen 6ffentlichen Schmutzwasseranlage (Schmutzwassergebdhren).

§2
Schmutzwassergebtihr Grundsatz

Fur die Inanspruchnahme der zentralen dffentlichen Schmutzwasseranlagen werden Schmutz-
wassergebihren fur die Grundstiicke erhoben, die an diese ¢ffentliche Schmutzwasseranlage
angeschlossen sind oder in diese entwassern.

83
Gebiuhrenmaflistabe

(1) Die Schmutzwassergebunhr fiir die Schmutzwasserentsorgung wird nach der Schmutz-
wassermenge bemessen, die in die 6ffentliche Schmutzwasseranlage gelangt. Be-
rechnungseinheit flr die Gebhr ist 1 cbm Schmutzwasser.

1.) Alsin die Offentliche Schmutzwasseranlage gelangt gelten

a) die dem Grundstiick aus offentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen
zugeflhrte und durch Wasserzahler ermittelte WWassermenge,

b) die auf dem Grundstiick gewonnene und dem Grundstlick sonst zugefiihrte Was-
sermenge,

c) die tatsachlich eingeleitete Schmutzwassermenge bei Bestehen einer Schmutz-
wassermesseinrichtung.

2.) Hat ein Wasserzahler oder eine Schmutzwassermesseinrichtung nicht richtig oder
Uberhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Schmutzwassermenge von der
Gemeinde bzw. vom Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWYV) unter
Zugrundelegung des Verbrauches bzw. der Einleitungsmenge fir die letzte Ablese-
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periode und unter Berlcksichtigung der begriindeten Angaben des Gebuhren-
pflichtigen geschatzt.

Die Wassermengen nach Ziff. 1 Buchst. b) hat der Gebihrenpflichtige der Gemeinde
fir den abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats anzu-
zeigen. Die Anzeige ist gegeniiber dem OOWYV zu erstatten, wenn dieser gemaR § 9
zustandig ist. Die Wassermengen sind durch Wasserz&hler nachzuweisen, die der
Gebihrenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzéhler miissen den
Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Gemeinde auf solche Mess-
einrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis Uber die Wassermengen prifbare
Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schétzen, wenn diese
auf andere Weise nicht ermittelt werden kénnen.

Wassermengen, die nachweislich nicht in die 6ffentliche Schmutzwasseranlage ge-
langt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Kalender-
jahres innerhalb eines Monats bei der Gemeinde einzureichen. Der Antrag ist nach
Ablauf der Ableseperiode innerhalb eines Monats beim OOWYV einzureichen, wenn
dieser gemal} § 9 zustandig ist. Fur den Nachweis gilt Ziff. 3. Satz 2 bis 4 sinngemal?.
Die Gemeinde kann auf Kosten des Antragstellers Gutachten anfordern. Zuviel er-
hobene Geblhren sind zu verrechnen.

84
Gebuhrensatz

Der Gebuhrensatz wird in einer besonderen Satzung festgesetzt.

85
Zusatzgebuhren

(1) Far Gberdurchschnittlich verschmutztes Schmutzwasser gilt Folgendes:

1.

Bei Grundstuicken, von denen aufgrund gewerblicher und/oder industrieller Nutzung
uberdurchschnittlich verschmutztes Schmutzwasser in die 6ffentliche Schmutz-
wasseranlage gelangt, wird eine Zusatzgebdiihr erhoben.

Als Uberdurchschnittlich verschmutzt gilt Schmutzwasser, wenn der Ver-
schmutzungsgrad - dargestellt als CSB (chemischer Sauerstoffbedarf ermittelt aus
der unabgesetzten, homogenisierten Probe nach der Dichromatmethode) - den Wert
von 700 g/cbm Ubersteigt.

Die erhohte Schmutzwassergebdihr fiir die Einleitung von Schmutzwasser i. S. von
Abs. 2 errechnet sich pro cbm eingeleitetem Schmutzwasser nach der Formel

festgestellter CSB
G*(x* 700 +Y)

wobei G die Schmutzwassergebiihr nach § 4, x der schmutzfrachtabhangige und Y
der mengenabhangige Gebihrenanteil fur die 6ffentlichen Schmutzwasseranlagen
bedeuten.
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4. Der Verschmutzungsgrad wird aus dem Mittelwert von fiinf Messungen (24 Std.-
Mischprobe) an Ort und Stelle im Laufe eines Veranlagungsjahres ermittelt. Die
Messergebnisse sind dem Gebiihrenpflichtigen mitzuteilen.

Fur die Ablesung von Sonderzéhlern gilt Folgendes:

Fur die Ablesung der Sonderzéhler zur Ermittlung der nachweislich nicht in die 6ffentli-
che Schmutzwasseranlage gelangten Mengen nach 8 3 Absatz 1 Ziffer. 4 ist eine Sonder-
gebuihr zu entrichten. Diese Gebihr betragt 50,00 €, wenn die Ablesung nicht gelegent-
lich mit der Ablesung der Frischwassermenge durch den OOWYV erfolgt; die Geblhr be-
tragt im Ubrigen 20,00 €.

§6
Gebuhrenpflichtige

Gebuhrenpflichtig ist der Eigentiimer; wenn ein Erbbauberechtigter bestellt ist, tritt an
dessen Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstiickes. Gebuhren-
pflichtige sind aulRerdem Niel3braucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstiickes Be-
rechtigte. Mehrere Gebuhrenpflichtige sind Gesamtschuldner.

Beim Wechsel des Gebuhrenpflichtigen geht die Gebihrenpflicht mit dem Tage des
Wechsels auf den neuen Gebiihrenpflichtigen tber. Wenn der bisher Gebuhrenpflichtige
die Mitteilung Uber den Wechsel gem. 8 12 Abs. 1 versaumt, so haftet er fur die Ge-
blhren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen,
neben dem neuen Gebuhrenpflichtigen.

87
Entstehung und Beendigung
der Gebuhrenpflicht

Die Gebuihrenpflicht entsteht, sobald das Grundstiick an die zentrale 6ffentliche Schmutz-
wasseranlage angeschlossen ist oder der zentralen 6ffentlichen Schmutzwasseranlage von dem
Grundstick Schmutzwasser zugefihrt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstiicksanschluss
beseitigt wird oder die Zuflihrung von Schmutzwasser endet.

1)

(@)

(3)

§8
Erhebungszeitraum und Entstehung
der Gebuhrenschuld

Erhebungszeitraum ist aul3er in den Fallen des Absatzes 2 das Kalenderjahr. Entsteht die
Gebuhrenpflicht wahrend des Kalenderjahres, so ist der Restteil des Jahres der Er-
hebungszeitraum.

Die Gebiihrenschuld entsteht jeweils mit dem Ende des Erhebungszeitraumes. Erlischt
die Gebuhrenpflicht vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, so entsteht die Gebuhren-
schuld mit Ende der Gebuhrenpflicht.

In den Fallen des Wechsels des Gebuihrenpflichtigen entsteht die Gebuhrenschuld fur
den bisherigen Gebuhrenpflichtigen mit Beginn des auf den Ubergang der Geblhren-
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pflicht folgenden Kalendermonats und flr den neuen Gebiihrenpflichtigen mit dem Ende
des Kalenderjahres.

(4) Soweit die Geblhr nach den durch Wasserzahler ermittelten Wassermengen erhoben
wird (8 3 Abs. 1 Ziff. 1 Buchst. a)), gilt als Berechnungsgrundlage fiir den Erhebungs-
zeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalender-
jahres vorausgeht.

(5) Soweit die Gebuhr nach der von dem OOWYV zugefiihrten Wassermenge tiber Wasser-
zahler (8§ 3 Abs. 1 Ziff. 1 Buch. a)) ermittelt und von ihm abgerechnet wird (8§ 9), gilt als
Erhebungszeitraum die einjahrige Ableseperiode, an dessen Ende die Gebiihrenschuld
entsteht. Die Ableseperiode beginnt und endet jeweils am Tag der Ablesung. Be-
rechnungsgrundlage fur den Erhebungszeitraum ist der fir die Ableseperiode fest-
gestellte Wasserverbrauch. Bei Gebiihrenerhéhung und bei Gebiihrensenkung wird der
erhohte oder erméRigte Gebuhrensatz zeitanteilig nach Tagen berechnet. Grundlage der
Berechnung ist die durchschnittliche Wassermenge je Tag bezogen auf die Ablese-
periode. Absatz 3 gilt entsprechend.

§9
Berechnung, Festsetzung und Einziehung durch den OOWV

Der OOWV ist fiir die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, die Berechnung, die Fest-
setzung und die Einziehung der Schmutzwassergebuhr nach MalRgabe dieser Satzung zu-
standig. GemaR 8 12 Abs. 1 NKAG ist der Verband entsprechend beauftragt. Ausgenommen
hiervon sind die Félle des § 3 Abs. 1 Ziff. 4, soweit die Wassermengen iber Wasserzéhler
oder sonstige Schmutzwassermesseinrichtungen nicht richtig oder tberhaupt nicht ermittelt
werden konnen und die Félle in denen nach § 5 Absatz 1 (Uberdurchschnittlich verschmutztes
Schmutzwasser) eine Zusatzgebiihr erhoben wird. Fir die Feststellung, auf welche Falle die
Ausnahmeregelung gemall dem vorstehenden Satz zutrifft, ist die Gemeinde zustandig.

§10
Veranlagung und Falligkeit

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebuhr sind vierteljéhr-
lich Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08 und 15.11. des laufenden Jahres zu
leisten. Die Hoéhe der Abschlagszahlungen wird durch den Bescheid nach den Be-
rechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt.

Entsteht die Gebuhrenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Ab-
schlagszahlung beim Schmutzwasser diejenige Schmutzwassermenge zu Grunde gelegt,
die dem tatsachlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht.

Die Schmutzwassergebiihr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der
Bekanntgabe des Bescheides fallig. Das Gleiche gilt flr die Erhebung der Abschlags-
zahlungen. Die Gebuhr kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.

Im Einzelfall kann die Gemeinde Rastede bei SchmutzwassergrofReinleitern eine monat-
liche Abrechnung vornehmen.
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(2) Soweit der OOWYV die Schmutzwassergebuhr abrechnet, sind sechs Abschlags-

1)

@)

3)

1)

@)

3)

zahlungen in zweimonatlichen Abstanden zu leisten. Der zwdlfte Monat ist Ab-
rechnungsmonat. Die Abschlagszahlungen werden auf der Grundlage des jeweils vor-
hergehenden Jahresmessergebnisses durch Bescheid festgesetzt. In diesem Bescheid
werden auch die Falligkeiten festgesetzt.

Entsteht die Gebihrenpflicht erstmalig, so wird vom OOWYV die Hohe der Abschlags-
zahlungen entsprechend seiner Regeln fiir die Berechnung der Wasserverbrauchs-
mengen und Abschlége ermittelt.

Die Schmutzwassergebiihr wird durch Bescheid festgesetzt und entsprechend der An-
gaben in dem Bescheid fallig.

§11
Auskunfts- und Duldungspflicht

Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde bzw. dem von ihr beauf-
tragten Dritten jede Auskunft zu erteilen, die fir die Festsetzung und Erhebung der Ab-
gaben erforderlich ist.

Die Gemeinde bzw. dem von ihr beauftragten Dritten kénnen an Ort und Stelle ermitteln.
Die nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu erméglichen und in
dem erforderlichen Umfang zu helfen.

Soweit sich die Gemeinde bei der 6ffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient,
haben die Abgabenpflichtigen zu dulden, dass sich die Gemeinde bzw. der von ihr nach
Abs. 1 Beauftragte zur Feststellung der Schmutzwassermengen nach § 3 Abs. 1 Ziff. 1
Buchst. a) die Verbrauchsdaten von dem Dritten ermitteln und mitteilen bzw. iber Daten-
trager Ubermitteln I&sst.

§12
Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhaltnisse am Grundstiick ist der Gemeinde bzw. dem
OOWYV sowohl vom VerauRerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schrift-
lich anzuzeigen.

Sind auf dem Grundstlick Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beein-
flussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzuglich der Gemeinde bzw. dem OOWV
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht fiir ihn, wenn solche Anlagen neu
geschaffen, gedndert oder beseitigt werden.

Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Schmutzwassermenge um
mehr als 50 v. H. der Schmutzwassermenge des Vorjahres erhdhen oder ermaRigen wird,
so hat der Abgabenpflichtige hiervon der Gemeinde bzw. dem OOWYV unverziglich Mit-
teilung zu machen.
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8§13
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabenpflichten sowie zur
Festsetzung der Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (8 3 Abs. 3 Nieder-
sachsisches Datenschutzgesetz (NSDG)) der hierfur erforderlichen personen- und
grundstucksbezogenen Daten gem. 889 und 10 NSDG (insbesondere Vor- und Zu-
nahme der Abgabenpflichtigen und deren Anschrift, Grundstiicksbezeichnung nebst
Grolle und Daten zu den versiegelten Flachen und Ruckhalteanlagen) durch die Ge-
meinde zul&ssig.

(2) Die Gemeinde darf die fur Zwecke der Grundsteuer des Liegenschaftsbuches, des Mel-
derechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung (Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebuhren) bekannt gewordene und personen- und grundstiicksbezogene
Daten fur die in Abs.1 genannten Zwecke nutzen und sich Daten von den ent-
sprechenden Behdérden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt)
ubermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abbuchverfahren erfolgen kann.

8§14
Ordnungswidrigkeiten
Zuwiderhandlungen gegen § 3 Ziff. 3, 8§ 11 und 12 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten
nach 8 18 Abs. 2 NKAG.
§15
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung, frihestens jedoch zum

01.01.2015 in Kraft.

Rastede, den ..... 2014

gez. von Essen
Burgermeister
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CE@D_IE_NEOB £ Gemeinde Rastede
= Der BlUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/212
freigegeben am 27.11.2014

Stab Datum: 19.11.2014
Sachbearbeiter/in: Herr Giinther Henkel

Satzung Uber die Erhebung von Gebilhren zur zentralen Beseitigung von
Niederschlagswasser der Gemeinde Rastede

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o) 09.12.2014 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N 15.12.2014 Verwaltungsausschuss

0 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

1. Der dem Rat vorgelegten Kalkulation fir Erhebung von Gebuhren fir die Einrichtung zur
zentralen Beseitigung von Niederschlagswasser in der Gemeinde Rastede gem. Anlage 2
wird zugestimmt.

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt, zukunftig Gebuhren fir ihre zentrale 6ffentliche Ein-
richtung zur Niederschlagswasserbeseitigung zu erheben.

Als Bemessungsmalistab werden die Giberbauten und befestigten Grundsticksflachen
herangezogen, die an die Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen sind. 1 m2 gilt als
eine Berechnungseinheit.

Bei der Geblihrenbemessung wurden die Kosten und Erldse in einem Zeitraum von 1 Jahr
berucksichtigt. Somit liegen die Haushaltsplanansétze des Jahres 2015 zugrunde.

Zu den ansatzfahigen Kosten in der Gebihrenkalkulation gehéren nach 8 5 Abs. 2 Satz 4
Kommunalabgabengesetz auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und an-
gemessene Abschreibungen. In die Gebuhrenkalkulation wurde die Verzinsung (gerechnet
aus einem Mischzinssatz fir Fremdkapital und Eigenkapital) in Hohe von 3% berck-
sichtigt. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die Anschaffungs- und Her-
stellungskosten, basierend auf dem Anlagenachweis des Jahres 2012 und ergénzt um die
Zugange 2013 bis 2015, zugrunde gelegt.

Der nicht gebiihrenfédhige Kostenanteil fiir die Stralenentwésserung, welcher in den
laufenden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung enthalten ist, wird gemaR dem
(aktuellen) Verhéltnis der Uberbauten und befestigten Fldchen zu den gewichteten Ver-
kehrsflachen festgelegt und betrégt derzeit 22,0 %.
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Der nicht gebiihrenféahige Kostenanteil fiir die StraRenentwésserung, welcher in den
kalkulatorischen Kosten der Niederschlagswasserkandle sowie Regenwasserriickhalte-
becken enthalten ist, wird auf 50% festgelegt gemaR Urteil des BVerwG vom 09.12.1983.

Den geblhrenfahigen Gesamtkosten der 6ffentlichen Einrichtung, welche in die Ge-
buhrenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt.

Den Prognosen zu den uberbauten und befestigten Flachen des Jahres 2015 wird zu-
gestimmt.

Gebdihren fir die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung werden erstmalig ab dem
01.01.2015 von der Gemeinde Rastede erhoben. Daher sind in der Gebuhrenkalkulation
keine Kosteniber- bzw. unterdeckungen aus Vorjahren zu beriicksichtigen.

2. Die Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren fiir die Einrichtung zur zentralen Be-
seitigung von Niederschlagswasser in der Gemeinde Rastede gem. Anlage 1 zu dieser Vor-
lage wird beschlossen.

3. Die Gebuhrensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend ergénzt, dass fir die
kostenrechnende Einrichtung ,,Niederschlagswasserbeseitigung* der Gebihrensatz ab 2015
wie folgt festgelegt wird:

Gebuhrensatz fur die Einrichtung ,,Niederschlagswasserbeseitigung*
Der Gebuhrensatz betrégt 0,20 Euro je m? Giberbauter und befestigter Grundstticksflache,
die an die Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist.

Sach- und Rechtslage:

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 20.05.2014 (Vorlage 2014/040) wurde aufgrund
einer sogenannten Vorschaltsatzung das Selbstauskunftverfahren fir die Kalkulation einer
Niederschlagswassergebuhr bei den Grundstiickseigentiimern durchgefuhrt. Hierzu begleitend
wurde neben einer Burgerinformation auch fiir mehrere Wochen ein gesondertes Birgerbiiro
eingerichtet, welches intensiv in Anspruch genommen wurde. Insgesamt l&sst sich, auch nach
Rickmeldung des beauftragten Planungsbdiros, eine gute bis sehr gute Ricklaufquote ver-
zeichnen, die in der Folge auch zu genauen Kalkulationsgrundlagen fuhrt. Die insoweit ge-
wonnenen Daten wurden im Zusammenhang mit den finanzwirtschaftlichen Informationen
der Verwaltung zusammengefuhrt und minden letztlich tber eine Kalkulation in einer
Satzung und in einem Gebuhrensatz fur das Jahr 2015.

Satzung(en)

Der Entwurf der Satzung ist von seiner Einordnung her als nachgelagerte Rechtsgrundlage zur
Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde zu verstehen. Er regelt insbesondere Fragen des
Gebuhrenmalistabes, den Umfang der Gebuhrenpflicht und die Durchfihrung des Ver-
anlagungsverfahrens.

Bzgl. des GebiihrenmaRstabes sind die Uberlegungen und Beschlussfassungen auf der Grund-
lage der Vorschaltsatzung eingeflossen. Dies gilt gerade auch in Bezug auf die Beurteilung
des Versiegelungsgrades (8 3 des Satzungsentwurfes). Im Ubrigen wird auf die Anlage ver-
wiesen.
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Im Jahre 1999 und damit in einem Zeitraum, in dem eine Erhebung einer Niederschlags-
wassergebihr noch nicht in den Gremien thematisiert wurde, wurde die Satzung tiber die Er-
hebung von Gebihren fir die Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Schmutzwasser be-
schlossen. Da in dieser Satzung inhaltlich der Begriff ,,Abwasser* nicht differenziert wurde,
wird im Zusammenhang mit der Einfihrung der Niederschlagswassergebihr auch eine
Anderung der Gebuhrensatzung fiir Schmutzwasser vorgenommen. Auf die Vorlage
(2014/213) wird verwiesen.

Kalkulation

GemaR der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen bedarf die
Kalkulation einer Gebuhr der Beschlussfassung durch den Rat. Die in der Anlage 2 beigefiigte
Kalkulation umfasst - insoweit auch im Beschlussvorschlag dieser VVorlage berticksichtigt -
die wesentlichen Ermittlungsgrundlagen.

Hierzu gehort insbesondere auch der Zinssatz fur das Anlagekapital in Hohe von 3 %, der,
insoweit ebenfalls auf Rechtsprechung basierend, gleichlautend mit dem Zinssatz aus dem
Bereich der Schmutzwassergebhr ist.

Gebuhrensatz

Auf der Grundlage der Kalkulation ergibt sich ein Gebihrensatz von 0,20 € je m? an-
geschlossener Flache und liegt damit unterhalb der im Frihjahr des Jahres in den politischen
Gremien dargestellten Kalkulationsgrofie.

Der Gebuhrensatz wird, vergleichbar beispielsweise dem Gebiihrensatz der Schmutzwasser-

beseitigung oder der Stralienreinigung, in der Gebihrensatzsatzung gesondert berticksichtigt.
Auf die Vorlage 2014/141A wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Einflihrung der Gebuhr ergeben sich Nettoertrage fur die Gemeinde von rund
330.000 €.

Anlagen:

Anlage 1: Satzung uber die Erhebung von Gebihren fir die Einrichtung zur zentralen Be-
seitigung von Niederschlagswasser in der Gemeinde Rastede

Anlage 2: Kalkulation der Gebdihren fir die zentrale Niederschlagsbeseitigung fur das Jahr
2015 (Schneider & Zajontz)
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Anlage 1 zu Vorlage 2014/212

Satzung
tber die Erhebung von Gebuhren fir die Einrichtung zur zentralen
Beseitigung von Niederschlagswasser der Gemeinde Rastede

Aufgrund 88 10 und 111 des Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.
d. F.v. 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Gesetz vom 22. Oktober 2014
(Nds. GVBI. S. 291) i. V. m. § 5 Niedersachsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in der
Fassung vom 23. Januar 2007, zuletzt ge&dndert durch Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVBI. S.
279) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung vom ..... 2014 folgende Abgaben-
satzung zur Erhebung von Niederschlagswassergebiihren beschlossen:

§1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde Rastede betreibt zur Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet anfal-
lenden Abwassers zentrale Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen als jeweils
eine oOffentliche Einrichtung (6ffentliche Abwassereinrichtungen)

a)  zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung und
b)  zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung

(2) Die Gemeinde erhebt nach Maligabe dieser Satzung Benutzungsgebiihren (Nieder-
schlagswassergebuhren) fir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Einrichtung zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung.

§2
Niederschlagswassergebihr Grundsatz

Fur die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung
werden Niederschlagswassergebiihren von den Grundstiicken erhoben, die an diese 6ffentli-
che Einrichtung angeschlossen sind oder in diese entwassern.

§3
GebuUhrenmalfstab

(1) Die Niederschlagswassergebuhr fiir die Inanspruchnahme der ¢ffentlichen Einrichtung
zur Niederschlagswasserbeseitigung wird nach den berbauten und befestigten (versie-
gelten) Flachen des Grundstiicks bemessen, von denen aus Niederschlagswasser in die-
se offentliche Einrichtung gelangt. Als versiegelt im Sinne des Satz 1 gilt jeder Teil der
Grundstlcksflache, dessen Oberflache so beschaffen ist, dass das Niederschlagswasser
vom Erdreich nicht oder nur teilweise aufgenommen werden kann. Mal3gebend fir die
Flachenberechnung sind die Verhaltnisse am ersten Tag des Erhebungszeitraumes; bei
erstmaliger Entstehung der Gebuhrenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns
des Benutzungsverhaltnisses.
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(@)

3)

4)

(5)

Als angeschlossene Flache gilt jede versiegelte Flache, von der aus anfallendes Nieder-
schlagswasser unmittelbar oder mittelbar in die 6ffentliche Einrichtung zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung eingeleitet wird oder dort hin entwassert. Dabei ist es uner-
heblich, ob die Einleitung des Niederschlagswassers z.B. ber die Anschlussleitung
oder die Entwasserung Uber offentliche Flachen (Straflen, Wege oder Platze) in die
Stralleneinldufe und von dort in die 6ffentliche Einrichtung zur Niederschlagswasserbe-
seitigung erfolgt.

Die versiegelten Flachen (gemessen in m? und jeweils abgerundet) werden mit einem
Faktor multipliziert, der unter Berlcksichtigung des Grades der Wasserdurchlassigkeit
fur die einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird:

a)  vollversiegelte Flachen: Flachen, die keine Niederschlagswasserversickerung zu-
lassen. Dazu gehoren z.B. Dachflachen ohne Begriinung, Asphalt, Beton, Pflas-
ter, Fliesen und sonstige Befestigungen mit Fugenverguss
oder auf Beton verlegt. Faktor 1,0

b) teilversiegelte Flachen: Flachen, die nur eine eingeschrankte
Niederschlagswasserversickerung zulassen. Dazu gehoren z. B. Pflaster, Platten,
Fliesen, Verbundsteine und sonstige wasserdurchlassige Befestigungen ohne Fu-
genverguss auf sickerfdhigem Untergrund verlegt. Faktor 0,7

c) sonstige versiegelte Flachen: Flachen, die in groRerem Umfang eine Nieder-
schlagswasserversickerung zulassen. Dazu gehdéren z. B. Porenpflaster, Kies- und
Schotterflachen, Schotterrasen, Rasengittersteine, Rasen- oder Splittfugenpflaster
sowie Grlndé&cher. Faktor 0,4.

d)  Fur versiegelte Flachen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart
nach Buchstaben a) bis c), welcher der betreffenden Versiegelung in Abhéngig-
keit vom Wasserdurchlassigkeitsgrad am nachsten kommt.

Versiegelte Flachen bleiben unbericksichtigt, wenn dort anfallendes Niederschlags-
wasser der offentlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung ferngehalten
wird; z. B. durch Einleitung in eine Rickhalteanlage ohne Notlberlauf (Versickerungs-
oder Regenwassernutzungsanlage). Wenn ein Notlberlauf zur 6ffentlichen Einrichtung
zur Niederschlagswasserbeseitigung besteht, werden die versiegelten Fldchen nach
MalRgabe der Abs. 5 — 7 herangezogen.

Versiegelte Fliachen, von denen tiber einen Uberlauf der 6ffentlichen Einrichtung zur
Niederschlagswasserbeseitigung

a) das anfallende Niederschlagswasser trotz Versickerungsanlagen (wie z. B. eine
Sickermulde, Rigolenversickerung, Sickerschacht oder eine vergleichbare Anla-
ge) teilweise zugefihrt wird, oder von denen

b) das anfallende Niederschlagswasser iber eine Regenwassernutzungsanlage (Zis-
terne) teilweise zugefuhrt wird, werden im Rahmen der Gebuhrenbemessung nur
mit einer pauschal reduzierten Niederschlagswassergebiihr nach MaRgabe nach-
stehend Abs. 6 und Abs. 7 berucksichtigt.

Dies gilt allerdings nur fur Versickerungsanlagen bzw. Zisternen, die uber ein
Stau- bzw. Speichervolumen von mindestens 2 m? verfligen. Die ErmaRigung gilt
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zudem nur fir eine angeschlossene mit 0. g. Faktoren multiplizierte Versiege-
lungsflache von max. 25 m? pro Kubikmeter Stau- bzw. Speichervolumen.

(6) Bei versiegelten Flachen, von denen das anfallende Niederschlagswasser Uber eine
Versickerungsanlage i. S. v. Abs. 5 Buchstabe a) der 6ffentlichen Einrichtung zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung zugefihrt wird, wird der Berechnung der Niederschlags-
wassergebihr nur eine Flache von 10 % der mit 0.g. Faktoren multiplizierten Versieg-
lungsflache zugrunde gelegt.

(7) Bei versiegelten Flachen, von denen das anfallende Niederschlagswasser uber eine Zis-
terne i. S. v. Abs. 5 Buchstabe b) der ¢ffentlichen Einrichtung zur Niederschlagswas-
serbeseitigung zugefihrt wird, wird der Berechnung der Niederschlagswassergebiihr

a)  bei ausschlieBlicher Nutzung des Niederschlagswassers zur Gartenbewasserung
eine Flache von 50 % der mit o. g. Faktoren multiplizierten Versiegelungsflache
bzw.

b)  bei Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser im Haushalt, Garten
oder Betrieb eine Flache von 10 % der mit 0. g. Faktoren multiplizierten Versie-
gelungsflache zugrunde gelegt.

(8) Je ein m2 versiegelte Flache ist eine Berechnungseinheit. Die Niederschlagswasserge-
buhr betragt 0,20 € pro m? versiegelte Flache / VVeranlagungsjahr.

84
GebuUhrensatz

Der Gebuhrensatz der Niederschlagswassergebiihr wird in einer besonderen Satzung festge-
setzt.

§5
Gebuhrenpflichtige

(1) Verpflichtet ist der Eigentlimer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle
der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstiicks. Verpflichtete sind aullerdem
Niel3braucher oder sonst zur Nutzung des Grundstiicks dinglich Berechtigte. Mehrere
Gebuhrenpflichtige sind Gesamtschuldner.

(2) Beim Wechsel des Gebuhrenpflichtigen geht die Gebihrenpflicht mit dem Beginn des
auf den Ubergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen tiber. Wenn der
bisher Gebuhrenpflichtige die Mitteilung Uber den Wechsel versdumt, so haftet er flr
die Gebiihren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde
entfallen, neben dem neuen Pflichtigen.
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§6
Entstehung und Beendigung der Gebuhrenpflicht

Die Gebuhrenpflicht entsteht, sobald das Grundstiick an die 6ffentliche Einrichtung zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung angeschlossen ist oder der 6ffentlichen Einrichtung zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung von dem Grundstiick Niederschlagswasser zugefihrt wird. Sie er-
lischt, sobald die Anschlussleitung beseitigt wird oder die Zufiihrung von Niederschlagswas-
ser zur Offentlichen Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung endet.

1)

@)

3)

1)

(2)

3)

1)

§7
Erhebungszeitraum und Entstehung der Gebuhrenschuld

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Entsteht die Gebuhrenpflicht wéhrend des Ka-
lenderjahres, so ist der Restteil des Jahres der Erhebungszeitraum.

Die Gebtihrenschuld entsteht jeweils mit dem Ende des Erhebungszeitraums. Erlischt
die Gebuhrenpflicht vor Ablauf des Erhebungszeitraums, so entsteht die Gebuhren-
schuld mit dem Ende der Gebuhrenpflicht.

In den Féllen des Wechsels des Gebuhrenpflichtigen entsteht die Gebuhrenschuld fir
den bisherigen Geblihrenpflichtigen mit Beginn des auf den Ubergang der Gebiihren-
pflicht folgenden Kalendermonats und fiir den neuen Gebuhrenpflichtigen mit dem En-
de des Kalenderjahres.

§8
Veranlagung und Falligkeit

Auf die durch Bescheid mit Dauerwirkung festgesetzten weiter geltenden Nieder-
schlagswassergebuhren bzw. auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes neu festzu-
setzenden Niederschlagswassergebihren sind vierteljahrlich Abschlagszahlungen am
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. Die Hohe der Ab-
schlagszahlung wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festge-
setzt.

Entsteht die Gebihrenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so ist fir die
Bemessung der Hohe der Abschlagszahlung von den Grundstlicksverhaltnissen bei Ent-
stehen der Gebuhrenpflicht auszugehen.

Die Niederschlagswassergebiihr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach
der Bekanntgabe des Bescheides fallig. Die Niederschlagswassergebiihr kann zusam-
men mit anderen Abgaben angefordert werden. Uberzahlungen werden mit der ersten
Abschlagszahlung verrechnet, sofern keine umgehende Erstattung beantragt wird.

§9
Auskunfts- und Duldungspflicht
Die Gebuhrenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde jede Auskunft zu ertei-

len, die fir die Festsetzung und Erhebung der Niederschlagswassergebihr erforderlich
ist.
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(2) Die Gemeinde kann vor Ort und Stelle ermitteln. Nach Abs. 1 zur Auskunft verpflichte-
te Personen haben dies zu ermdglichen und im erforderlichen Umfang zu helfen.

§10
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhaltnisse am Grundstuck ist der Gemeinde sowohl vom
VerauBerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(2) Anderungen der der Gebiihrenberechnung zugrunde liegenden Flachen und Versiege-
lungsverhaltnisse nach § 3 Abs. 3 hat der Gebuhrenschuldner auch ohne Aufforderung
binnen eines Monats nach Eintritt der Anderung der Gemeinde schriftlich mitzuteilen.
Sie werden im folgenden Veranlagungszeitraum (Beginn jeweils 01.01.) berticksichtigt.
Wenn auf dem Grundstiick Riickhalteanlagen vorhanden sind, neu geschaffen, geéndert
oder beseitigt werden, die die Berechnung der Niederschlagswassergebiihr beeinflussen,
so hat der Gebuhrenpflichtige dies unverziiglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.

(3) Anderungen sind ab dem auf den Eingang der schriftlichen Mitteilung folgenden Ka-
lendermonat zu berticksichtigen.

8§11
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabenpflichten sowie zur
Festsetzung der Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (8 3 Abs. 3 NDSG) der
hierfir erforderlichen personen- und grundstiicksbezogenen Daten gem. 889 und 10
NSDG (insbesondere Vor- und Zunahme der Abgabenpflichtigen und deren Anschrift,
Grundstlcksbezeichnung nebst GrolRe und Daten zu den versiegelten Flachen und
Rickhalteanlagen) durch die Gemeinde zul&ssig.

(2) Die Gemeinde darf die fur Zwecke der Grundsteuer des Liegenschaftsbuches, des Mel-
derechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung (Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebuhren) bekannt geworden und personen- und grundstiicksbezogene
Daten fir die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich Daten von den entsprechen-
den Behorden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) Gbermit-
teln lassen, was auch im Wege automatischer Abbuchverfahren erfolgen kann.

8§12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach 8§ 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer entgegen § 9 und § 10 die fiir die
Gebuhrenberechnung erforderlichen Auskunfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftrag-
te der Gemeinde das Grundstuick betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder
zu Uberpriufen. Dies gilt auch fiir den Fall des Versaumnisses von Fristen zur Anzeige nach
8 10.
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§13
Inkrafttreten

Diese Abgabensatzung tritt am Tage nach lhrer Bekanntmachung, friihestens jedoch zum

01.01.2015 in Kraft.

Rastede, den ..... 2014

gez. von Essen
Burgermeister
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Schneider & Zajontz

Ermittlung der kostendeckenden Gebuhren fir die zentrale
Niederschlagswasserbeseitigung

Nachfolgend sind die Aufwendungen fir die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung der
Gemeinde Rastede zusammengestellt, um den auf die einzelnen Leistungseinheiten zu
verteilenden gebuhrenfahigen Aufwand zu ermitteln.

1. Ermittlung der Jahreskosten

StraRen- Deckungsbedarf Gesamt
entwasserungs-
anteil 2015
laufende Kosten 48.539 € 172.091 € 220.630 €
(vgl. Anlage 1)
. Erlése - € 500 € |- 500 €
(vgl. Anlage 1)
kalkulatorische Abschreibungen 98.726 € 138.445 € 237171 €
(vgl. Anlage 3)
Kalkulatorische Verzinsung 152.013 € 73.169 € 225.182 €
(vgl. Anlage 4)
Gesamtdeckungsbedarf 299.278 € 383.205 € 682.483 €
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Schneider & Zajontz

Ermittlung der kostendeckenden Gebuhren fir die zentrale
Niederschlagswasserbeseitigung

2. Ermittlung der kostendeckenden Gebihr flr die zentrale
Niederschlagswasserbeseitigung (Gebihrenhdchstgrenze)

ohne Berucksichtigung von Vorjahresergebnissen

Deckungsbedarf = 383.205 €
Leistungseinheiten 1.847.859 m?
(vgl. Anlage 2)

Niederschlagswassergebiihr 0,20 €/m?
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Schneider & Zajontz

Anlage 1

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlése

1. laufende Kosten :

Produkt / Kostenart Niederschlagswasser-

beseitigung

€

Rohrnetz
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermoégens 421200 80.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 427100 4.600
Mitgliedsbeitrage an Verbande und Vereine 442913 100
Graben (Unterhaltung)
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermoégens 421200 2.000
RWRB
Aufwendung Bauhof: Unterhaltung der Grundstticke 481103 18.100
e et ematung o onsen
Aufwendung Bauhof: Unterhaltung des beweglichen Vermoégeny 481105 4770
,::;\;v:?g:l.lsr;gcfsgggﬁ Bes. Verwaltungs- und Betriebskosten, 481112 960
Schaugréaben
Cgm:\rr]v%r;i%r;g Bauhof: Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen 421200 5.000
Schaugrében (Unterhaltung)
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermoégens 481104 8.000
Personalkosten
Dienstaufwendungen Beamte 401100 2.500
Dienstaufwendungen Arbeithehmer 401200 29.700
Leistungsentgelt 401210 600
Beitrage zur Versorgungskasse fur Beamte 402100 6.100
Beitrage zur Versorgungskasse fur Arbeitnehmer 402200 2.300
Beitrage gesetzl. Sozialversicherungen Arbeithehmer 403200 5.800
Beihilfen und Unterstlitzungen fiir Beschaftigte 404100 1.800
zuséatzlich
Regiekosten aus sonstigen Produkten 27.000
Summen 220.630
gebuhrenfahige Kosten
Anteil der Uberbauten und befestigten Grundstiicks-
flachen in % (vgl. Ziffer 3) 78,0%
in € 172.091
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Schneider & Zajontz

Anlage 1

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlése

2. Erlose :

Produkt / Kostenart

Niederschlagswasser-
beseitigung

€

Rohrnetz

Genehmigungsgebihren

331110

500

Summen

500

geblhrenfahige Kosten
in %

100%

in €

500
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Schneider & Zajontz Anlage 1

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlése

3. Ermittlung des StralRenentwasserungsanteils aus den laufenden Kosten

Bei der Ermittlung der Uberbauten und befestigten Flachen der Grundsticke wurden die
Ergebnisse der Befragung der Grundstlckseigentiumer mittels Selbstauskunftsverfahren zu
Grunde gelegt. Die einleitenden Verkehrsflachen wurden von der Verwaltung ermittelt.

Diese Flachen werden mit der angefallenen Niederschlagshohe multipliziert. Die
Niederschlagshdhe betrug in den Jahren 2003 bis 2013 im Mittelwert 0,6545 m (Wetterstation
Bremen/Flughafen). Es wird davon ausgegangen, dass in Zukunft dieser Wert in etwa konstant

bleibt.

Es ergibt sich folgende Berechnung der prozentualen Anteile:

Bezeichnung m?2 Regenhdhe | abgeflossenes Anteile
Regenwasser
m ms3 %

Uberbaute und befestigte
Grundstiicksflachen: 1.847.859| 0,6545 1.209.424 78,0

Ermittlung der
- gemal Niederschlagswasser

gebuhrensatzung -
gewichteten Verkehrsflachen: 521.753| 0,6545 341.487 22,0
Summe 2.369.612 1.550.911 100,0
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Schneider & Zajontz Anlage 2

Ermittlung der Leistungseinheiten

Die Summe der Uberbauten und befestigten (versiegelten) Grundstiicksflachen bilden die
Leistungseinheiten fir die Kalkulation der zentralen Niederschlagswassergebihr. Die
ermittelten Daten werden standig fortgeschrieben.

Im Jahr 2015 werden voraussichtlich insgesamt veranlagt:

Uberbaute und befestigte Grundstiicksflachen 1.847.858,60 m2
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Schneider & Zajontz Anlage 3
Ermittlung der Abschreibungen
Bezeichnung Herstellungs- | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung [ Restbuchwerte
kosten 2012 31.12.2012 2013 31.12.2013 2014 31.12.2014 2015 31.12.2015
€ € € € € € € € €

It. vorl. Anlagenachweis 31.12.2012
Niederschlagswasserkanalisation
Kanalnetz 10.280.965,67 193.309,46 7.514.890,25 152.432,30 7.362.457,95 151.545,30 7.210.912,65 150.231,30 7.060.681,35
Regenriickhaltebecken (RRB) 616.432,18 14.837,00 410.417,00 14.837,00 395.580,00 14.837,00 380.743,00 14.837,00 365.906,00
Regenwasserriickhaltebecken (RWRB) 317.989,50 364,00 316.168,88 364,00 315.804,88 364,00 315.440,88 364,00 315.076,88
Zugange 2013
BBPI. 63 f (Hohe Brink) - RW-Kanal 82.759,60 1.103,46 81.656,14 1.103,46 80.552,68 1.103,46 79.449,22
BBPI. 59 (GE Leucht. IlI)-RWK (Planung) 164.150,20 2.188,67 161.961,53 2.188,67 159.772,86 2.188,67 157.584,19
Peterstrafle (SAB) - RW-Kanal 37.081,28 494,42 36.586,86 494,42 36.092,44 494,42 35.598,02
BBPI. 79 (sudl. SchloRpark) - RW-Kanal 635.618,92 8.474,92 627.144,00 8.474,92 618.669,08 8.474,92 610.194,16
Eichendorffstralle (SAB) - RW-Kanal 169.460,79 2.259,48 167.201,31 2.259,48 164.941,83 2.259,48 162.682,35
BBPI.68d; westl. Tannenkrug, RWK
(Rickzahlung) -14.500,22 -193,34 -14.306,88 -193,34 -14.113,54 -193,34 -13.920,20
BBPI. 78 b Nethener Weg (Riickzahlung) -2.381,59 -31,75 -2.349,84 -31,75 -2.318,09 -31,75 -2.286,34
Schiitzenhofstrafie - RW-Kanal (Ruickzahlung
vorh. Baumafinahme) -10.800,18 -144,00 -10.656,18 -144,00 -10.512,18 -144,00 -10.368,18
RW-Kanale (Friedhofsweg, Morikestr.,
Reuterstr., Spreestralte, Jan-Eilers-Str.,
Springerw.) 42.907,85 333,73 42.574,12 572,10 42.002,02 572,10 41.429,92
RW-Kanale (Stéltjestr., Stettiner Str.,
Reuterstr., Hirschtorweg, Breslauerstr.,) 35.210,97 39,12 35.171,85 469,48 34.702,37 469,48 34.232,89
Zwischensumme 12.354.894,97 208.510,46 8.241.476,13 182.158,01 9.198.825,74 181.939,74 9.016.886,00 180.625,74 8.836.260,26
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Schneider & Zajontz Anlage 3
Ermittlung der Abschreibungen
Bezeichnung Herstellungs- | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung [ Restbuchwerte
kosten 2012 31.12.2012 2013 31.12.2013 2014 31.12.2014 2015 31.12.2015
€ € € € € € € € €

Ubertrag 12.354.894,97 208.510,46 8.241.476,13 182.158,01 9.198.825,74 181.939,74 9.016.886,00 180.625,74 8.836.260,26
Zugange 2014
StraRenausbau Buschweg - RW-Kanal 4.500,00 5,00 4.495,00 60,00 4.435,00
BBPI. 93 (sudl.SchloRpark) - RW-Kanal 429.045,45 2.383,59 426.661,86 5.720,61 420.941,25
BBPI. 68e (GE Brombeerweg) - RW-Kanal 66.819,96 371,22 66.448,74 890,93 65.557,81
Entlastungssammler Wilhelmstralle 278.089,54 308,99 277.780,55 3.707,86 274.072,69
BBPI. 88 (nordl.Havelstr.) - RW-Kanal
(Restzahlung) 87.231,32 484,62 86.746,70 1.163,08 85.583,62
Zugéange 2015
BBPI. 15 A - Neubau
Regenwasserriickhaltebecken 293.013,50 2.930,14 290.083,36
BBPI. 99 A Am Stratjebusch 242.000,00 1.613,33 240.386,67
BBPI. 78 ¢ Nethener Weg 97.000,00 323,33 96.676,67
Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis
Emsoldstralle 45.000,00 150,00 44.850,00
BBPI. 88 A Erweiterung Mdritzstralle 80.000,00 266,67 79.733,33
Zwischensumme 13.977.594,74 208.510,46 8.241.476,13 182.158,01 9.198.825,74 185.493,16 9.879.018,85 197.451,69| 10.438.580,66
abzlglich 50%
StralBenentwasserungsanteil -6.988.797,37| -104.255,23 -4.120.738,07 -91.079,01| -4.599.412,87 -92.746,58| -4.939.509,43 -98.725,85| -5.219.290,33
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Schneider & Zajontz

Anlage 3
Ermittlung der Abschreibungen
Bezeichnung Herstellungs- | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung | Restbuchwerte | Abschreibung [ Restbuchwerte
kosten 2012 31.12.2012 2013 31.12.2013 2014 31.12.2014 2015 31.12.2015
€ € € € € € € € €
zuzuglich
Grundsticksanschlisse 2.067.384,48|  39.946,74| 1.239.399.49|  39.698,74| 1.199.700,75|  39.573,74| 1.160.127,01|  39.396,74|  1.120.730,27
It. vorl. AN 31.12.2012
/. Kostenerstattungen flir zusdtzliche -3.019,58 -58,00 -2.586,00 -58,00 -2.528,00 -58,00 -2.470,00 -58,00 -2.412,00
Grundstucksanschlisse
Zugange 2013: Grundstlicksanschlisse 13.528,09 90,19 13.437,90 180,37 13.257,53 180,37 13.077,16
Zugange 2014: Grundsticksanschlisse 5.000,00 33,33 4.966,67 66,67 4.900,00
Zugange 2015: Grundstlicksanschlisse 20.000,00 133,33 19.866,67
Summen 9.091.690,36 144.143,97 5.357.551,55 130.809,93 5.810.023,52 132.476,02 6.115.390,63 138.444,95 6.375.452,43

Rastede_GEB_NW_2015_25.11.2014

10




Schneider & Zajontz

Anlage 4

Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung

2015

Stral3en- Niederschlagswasser-

Bezeichnung entwasserung beseitigung
Euro Euro

Restbuchwert zum 31.12.2014
abzgl. GA-Kostenerstattungen 4.939.509,43 6115.390,63
Restbuchwert zum 31.12.2015
abzgl. GA-Kostenerstattungen 5.219.290,33 6.375.452,43
arithmetischer Mittelwert der
Restbuchwerte 5.079.399,88 6.245.421,53
(vgl. Anlage 3)
abzlglich
Zuschisse zum 31.12.2012 -618.696,46
Zugange 2013:
Zuschuss Nbank IG Autobahnkreuz -230.557,85
Zugange 2014:
Zuschuss August-Brotje-Strae -12.288,77
Zugange 2015:
keine Zuschiisse erwartet 0,00
RW-Beitrage zum 31.12.2012 -2.504.818,33
Nachaktivierung RW-Beitrage 2011 und 2012 -177.046,54
RW-Beitrage: Zugange 2013 -135.336,06
RW-Beitrage: erwartete Zugange 2014 -60.000,00
RW-Beitrage: erwartete Zugange 2015 -80.000,00
Zu verzinsendes Kapital 5.067.111,11 2.438.966,29
Mischzinssatz 3,0% 3,0%
kalkulatorische Verzinsung 152.013,33 73.168,99
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Schneider & Zajontz Anlage 5

Bertcksichtigung von Kostentber- bzw. -unterdeckungen

Gebtuhren flr die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung werden erstmalig ab dem 01.01.2015
von der Gemeinde Rastede erhoben.

Daher sind in der Gebuhrenkalkulation keine Kostentber- bzw. unterdeckungen aus Vorjahren zu
berucksichtigen.

Rastede_ GEB_NW_2015_ 25.11.2014 12



(I@D_IE_NEOB £ Geme!rlde RaSFEde
= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/137
freigegeben am 06.11.2014

Stab Datum: 07.08.2014
Sachbearbeiter/in: Inge Thmels

Festsetzung des Gebiihrensatzes 2015 flir die 6ffentliche Einrichtung
Stral3enreinigung

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o) 13.10.2014 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N 25.11.2014 Verwaltungsausschuss

0 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Die Geblhrensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geandert, dass fiir die
kostenrechnende Einrichtung ,,StralRenreinigung* folgender Gebuhrensatz ab 2015 festgelegt
wird:

Der Gebtuhrensatz fir die 6ffentliche Einrichtung Stral3enreinigung betrégt 13,00 € pro Ein-
heit.

Sach- und Rechtslage:

Berechnungsgrundlage fir die Festsetzung der Gebiihr ist die Nachkalkulation 2013 auf der
Basis von Ist-Zahlen, soweit sie vorhanden sind und die Nachkalkulation 2014.

Um die Aufwendungen und Ertrage der Jahre 2013 und 2014 besser vergleichen zu kénnen,
wurden sie in der nachfolgenden Tabelle gegentibergestellt. Die kalkulierten Anséatze fiir die
Gebuhrenberechnung 2015 wurden angereiht.

Nachkalkulation Nachkalkulation | Geblhrenberechnung
Kostenpositionen 2013 2014 2015
Gebuhrensatz 22,50 € 15,60 €
Reinigungskosten Fremd-
firma 46.706,52 € 52.000,00 € 50.000,00 €
Deponiekosten 15.330,19 € 18.000,00 € 18.000,00 €
Personalkosten 7.141,69 € 7.400,00 € 7.600,00 €
Regiekosten 11.817,70 € 12.400,00 € 12.800,00 €
Gesamtkosten 80.996,10 € 89.800,00 € 88.400,00 €
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Das Kehrgut ist Uber die Deponie zu entsorgen, weil nachgewiesen wurde, dass das Kehrgut
(Sand und Laub) mit Schadstoffen belastet ist. Fir die Entsorgung des Kehrgutes fallen
Transportkosten an. AuBerdem ist flr jede Anlieferung von Kehrgut eine Gebdihr fur die Ent-
sorgung des Kehrgutes zu entrichten.

Die Gebuhren schwanken, da sie nach dem Gewicht des angelieferten Kehrgutes berechnet
werden. Die Anlieferung von trocknem Kehrgut ist gunstiger als Kehrgut, das bei Regen-
wetter aufgenommen wurde. Im Jahre 2011 betrugen die Deponiekosten 39.785,07 €, fir
2012 16.488,87 € und fur 2013 insgesamt 15.330,19 €.

Die hohen Deponiekosten im Jahre 2011 sind entstanden, weil die Gemeinde das Kehrgut auf
dem Bauhof gelagert hat. Witterungsbedingt ist das Kehrgut durch die lange Lagerung
schwerer geworden. Ab 2012 wird das Kehrgut gleich nach der Aufnahme durch die Fremd-
firma auf der Milldeponie in Mansie entsorgt.

Ob sich die Deponiekosten um 16.000 bis 17.000 € in den n&chsten Jahren konstant halten,
kann noch nicht eingeschétzt werden. Vorsichtshalber wurde mit einem Betrag in Héhe von
18.000 € fir 2014 nachkalkuliert und in der Gebuhrenberechnung fur 2015 kalkuliert.

Fur die Steigerung der Lohn- und Gehaltskosten der Verwaltung sind die Tarifverein-
barungen, die zu einer Anhebung der Personalkosten fuihren, verantwortlich.

Solange die Abschreibungen nicht gebucht wurden und im Rahmen des Jahresabschlusses
eine ,,Ist-Verteilung“ von den Regieprodukten zu den einzelnen Produkten - wie StraRen-
reinigung — nicht vorgenommen wurde, stehen die tatsachlichen Regiekosten noch nicht fest.

Fur 2013 wurden Regiekosten in Hohe von 11.817,70 € und fiir 2014 ein Betrag in Hohe von
12.400 € nachkalkuliert, fir 2015 wurden 12.800 € kalkuliert.

Allgemeinkostenanteil

Nachkalkulation | Nachkalkulation Gebuhr
2013 2014 2015
Gesamtkosten 80.996,10 € 89.800,00 €| 88.400,00 €
- ohne Anlieger (15 %) 12.149,41 € 13.470,00 € 13.260,00 €
- Allgemeininteresse (10 %) 8.099,61 € 8.980,00 € 8.840,00 €
gebuhrenrelevante Kosten 60.747,08 € 67.350,00 €[ 66.300,00 €

Von den Gesamtkosten werden insgesamt 25 % (laut Rechtsprechung) in Abzug gebracht. An
den (Teil-) Prozentsatzen in Hohe von 15 % (Kosten fiir die Reinigung der Offentlichkeit zu-
ganglichen Park- und Grunanlagen, sowie Stralenkreuzungen und -einmindungen, Verkehrs-
inseln usw.) und von 10 % (StraBenreinigung im Interesse des Durchgangsverkehrs) haben
sich keine Anderungen ergeben.

Kalkulation der Gebuhr 2015

Die Gebuhreneinheiten sind Grundlage fir die Ermittlung der StralRenreinigungsgebunhr. Es
gibt bei den Gebiihreneinheiten nur geringfiigige Anderungen, da die Eigentiimer in neuen
Baugebieten die Strallenreinigung aufgrund der ,,Verordnung uber Art und Umfang der
Strallenreinigung der Gemeinde Rastede* selbst Ubernehmen miissen. Fur 2015 wurde mit den
gleichen Geblihreneinheiten wie in 2014 in Hohe von 4.220 kalkuliert.
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Nachkalkulation | Nachkalkulation Geblhr 2015
2013 2014
Gebuhrensatz 22,50 € 15,60 € Vorschlag 13,00 €
Gebuhrenaufkommen 91.370,71 € 62.969,40 € 52.474,50 €
Gebuhrenrelvante Kosten 60.747,08 € 67.350,00 € 66.300,00 €
Uberschuss/Defizit Ifd. Jahr: 30.623,63 € - 4.380,60 € -13.825,50 €
Uberschuss des Vorjahres 18.753,23 € 49.376,86 € 44.996,27 €
Fortschreibung Uberschuss 49.376,86 € 44.996,26 € 31.170,77 €

Das kumulierte Gesamtergebnis am 31.12.2012 der Kostenrechnungen Straf3enreinigung
weist rechnerisch insgesamt ein Uberschuss in Hohe von 18.753,23 € aus. Grund fur den
Uberschuss sind die Deponiekosten, die in Hohe von 45.000 € kalkuliert wurden. Tatséchlich

sind im Jahre 2012 Deponiekosten nur in Hohe von 16.488,87 € angefallen.

Auch in der Gebiihrenrechnung 2013 wurde nochmals mit hohen Deponiekosten in H6he von
45.000 € kalkuliert und somit der Gebuihrensatz fiir 2013 in Hohe von 22,50 € beibehalten. Es
lagen zur Zeit der Gebuhrenberechnung fur 2013 noch keine naheren Erkenntnisse vor, um
die Kostenposition zu senken. Tatséchlich sind im Jahre 2013 Deponiekosten in Hohe von
15.330,19 € angefallen. Fiir 2013 wurde somit rechnerisch ein kalkulierter Uberschuss in
Hohe 30.623,63 € festgestellt. Zuziiglich des Uberschusses aus dem Jahre 2012 ergibt sich ein
rechnerisch fortgeschriebener Uberschuss in Hohe von 49.376,86 €.

Erst fir die Gebiihrenberechnung 2014 wurden die Deponiekosten in einer Hohe von 20.000 €
kalkuliert. Diese Kostenposition war hauptsachlich ausschlaggebend um die Gebuhr fur 2014
von 22,50 € auf 15,60 € zu senken. In der Nachkalkulation fir 2014 wird ein rechnerisches
Defizit in Hohe von 4.380,60 € errechnet, welches aber nicht ausreicht, um den Uberschuss

zeitnah abzubauen.

Gebuhrenberechnung 2015

Gesamte Reinigungskosten geteilt durch Gebihreneinheiten
Gebihreneinheiten: 4220,0 Gesamtkosten je Einheit
zuziglich - Deponiekosten: (2.1) 18.000,00 € 4,46 €
- Verwaltungskosten (2.2) 7.600,00 € 1,88 €
- Kosten sonstige Reinigung (2.3) 0,00 € 0,00 €
- Reinigung Einlaufschachte (2.4) 0,00 € 0,00 €
- Anteilige Regiekosten (2.5) 12.800,00 € 3,17 €
- Kosten der eigentlichen Reinigung (2.6) 50.000,00 € 12,39 €
Zwischenergebnis 88.400,00 € 21,90 €
abziglich - keine Anlieger (3.1) -13.260,00 € -3,29 €
- Allgemeininteresse (3.2) -8.840,00 € -2,19€
zuzuglich - Defizitvortrag Vorjahr (4.1) -44.996,27 €| -11,15€
[ neuer Gebiihrensatz (Zwischenergebnis): 16,42 €
[ neuer Gebiihrensatz (Zwischenergebnis) mit Defizitabbau (Gesamtbetrag) 5,27 €
[ neuer Gebiihrensatz (Zwischenergebnis) mit Defizitabbau von ca. 31 % (Vorschlag) | 13,00 €|
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Ohne Beriicksichtigung des kalkulierten Uberschusses betragen die gebiihrenrelevanten
Kosten insgesamt 66.300 € und der Geblhrensatz misste 16,42 € betragen. Dem Anspruch
auf moglichst hohe Gebuhrensatzkontinuitat folgend wird vorgeschlagen den Wert auf 13,00
€ je Einheit festzusetzen, da die Regiekosten und die Deponiekosten fiir 2014 und 2015 noch
nicht feststehen.

Bei einem Gebiihrensatz von 13,00 € wird der Uberschuss zum 31.12.2014 voraussichtlich in
Hohe von 44.996,26 um 13.825,50 € verringert, sodass zum 31.12.2015 ein rechnerisch
kumulierter Uberschuss in Hohe von 31.170,77 € fortgeschrieben werden kann.

Uberblick tiber die Gebiihrensatze
2010 2011 2012 2013 2014 2015
13,50 € 16,50 € 22,50 € 2250 € 15,60 € 13,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorlage.

Anlagen:

Keine.
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= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/139
freigegeben am 18.11.2014

Stab Datum: 07.08.2014
Sachbearbeiter/in: Inge Thmels

Festsetzung des Gebihrensatzes 2015 fir die zentrale Einrichtung zur
Beseitigung von Schmutzwasser

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o) 13.10.2014 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N 25.11.2014 Verwaltungsausschuss

0 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Die Geblhrensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geandert, dass fiir die
kostenrechnende Einrichtung ,,zentrale Abwasserbeseitigung® der fortgeschriebene Ge-
bihrensatz ab 2015 festgelegt wird:

Gebuhrensatz fur die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebihr betragt je com Abwasser 2,10 €.

Sach- und Rechtslage:

Berechnungsgrundlage fir die Festsetzung der Gebiihr 2015 sind die Nachkalkulationen fiir
2013 und 2014. In der nachfolgenden Tabelle wurden die Ertrage, der sachliche Betriebsauf-
wand und die kalkulatorischen Kosten gegentiber gestellt:

Schmutzwasser in Euro

2013 2014
Ertrage 2.046.757,66 1.941.133,65
Séachl. Betriebsaufwand 963.898,93 1.058.655,00
Abschreibungen 654.013,98 750.988,39
Kalk. Zinsen 403.528,47 454.443,25
Aufwendungen 2.021.441,38 2.264.086,64
Saldo 25.316,28 -322.952,99
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Die Hohe der ,,Abschreibungen® und die ,,Kalkulatorischen Zinsen* stehen in der Nach-
kalkulation fr 2013 noch nicht fest. Erst wenn in der Anlagenbuchhaltung das Jahresergebnis
der Abschreibungen fiir 2013 vorliegt, konnen exakte Werte vorgelegt werden. Auch die
»Regiekosten®, die im sachlichen Betriebsaufwand enthalten sind, stehen noch nicht endgltig
fest. Bei der Nachkalkulation fur 2014 wurden die Planungskosten auf der Grundlage der
Kosten 2013 Uberprft.

Ertrage
Die tatsachliche Abwassermenge (OOWYV und durch die Gemeinde selbst abgerechnete Ab-
wassermenge) betrug in den Jahren 2009 bis 2012 insgesamt jahrlich:

2009 2010 2011 2012
821.136 cbm 825.135 cbm 869.799 cbm 827.232 cbm

Fir 2013 und 2014 liegen Hochrechnungen vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserver-
band Brake in Héhe von rund 840.000 cbm vor. Dieser Wert wird auch die Grundlage fiir
2015 bilden.

Sachlicher Betriebsaufwand

In der Nachkalkulation 2013 betragt das Gesamtvolumen der sachlichen Betriebskosten ins-
gesamt 963.898,93 € und in der Nachkalkulation fiir 2014 insgesamt 1.058.655 €. Ob die im
Haushalt geplanten Kosten im Jahre 2014 tatsachlich anfallen werden, bleibt abzuwarten. Bei
dem sachlichen Betriebsaufwand fur 2013 handelt es sich bis auf die Regiekosten in Hohe
von 45.568,90 € um Ist-Betrage.

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen

Die Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen haben einen grof3en Anteil an den Auf-
wendungen der zentralen Abwasserbeseitigung fir Schmutzwasser. Fir die Nach-
kalkulationen 2013 und 2014 wurden die Abschreibungen hochgerechnet. Anhand des Rest-
buchwertes einschliellich der von der Gemeinde Rastede finanzierten neuen Manahmen und
unter Beriicksichtigung des Abzugskapitals (Beitrags- und Zuschusszahlungen, die vom Rest-
buchwert abgezogen werden) wurden die kalkulatorischen Zinsen berechnet. Ab der Ge-
bihrenberechnung fur 2013 wurde bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen die Ver-
zinsung von 6 % auf 5 % gesenkt. Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen weist ab 2015
eine weitere Senkung des Zinssatzes aus. Danach betrégt der Zinssatz im Jahre 2015 noch 3
%.

Gebuhrenvorschlag 2015

Die letzten Gebihrensenkungen der zentralen Abwasserbeseitigung im Jahre 2009 von 2,60 €
auf 2,55 €, 2013 auf 2,40 € und im Jahre 2014 auf 2,30 € reichten nicht aus, den kumulierten
Uberschuss aus Vorjahren wesentlich zu verringern. Trotz reduzierter Gebiihren wird per
31.12.2014 immer noch ein Uberschuss von rund 900.000,- € prognostiziert. Folglich sind
weitere Gebihrenreduzierungen vorzunehmen, die allerdings auch jetzt mit dem Ziel vor-
geschlagen werden, dem Grunde nach eine langfristige Gebuhrenkontinuitat beizubehalten.
Erkennbar wird im Zuge der Vorausbetrachtung, dass 2016 / 2017 die Fertigstellung des Faul-
turmes neu in der Abschreibung zu beriicksichtigen sein wird und sich diese zusétzliche Be-
lastung bei vergleichbarer Gebihreneinnahme tiberschussmindernd auswirkt.

Eine Senkung des Gebuhrensatzes um 0,20 € auf 2,10 € wird geringere Gebihreneinnahmen
in Hohe von 168.000 € bedeuten.

Unter den vorgenannten Griinden schlégt die Verwaltung vor, ab 2015 den Gebuhrensatz in
Hohe von 2,30 € zunéchst auf 2,10 € je cbom Abwasser zu senken.
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Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorlage.

Anlagen:

Keine.
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= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/140
freigegeben am 06.11.2014

Stab Datum: 07.08.2014
Sachbearbeiter/in: Inge Thmels

Festsetzung der Gebuhrensatze 2015 fir die dezentrale Einrichtung zur
Beseitigung von Schmutzwasser

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o) 13.10.2014 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N 25.11.2014 Verwaltungsausschuss

0 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Die Geblhrensatzsatzung der Gemeinde Rastede wird dahingehend geandert, dass fiir die
kostenrechnende Einrichtung ,,dezentrale Abwasserbeseitigung* folgende Geblhrenssétze ab
2015 festgelegt werden:

Gebuhrensatze fur die dezentrale Einrichtung Beseitigung von Abwasser
Die Benutzungsgebihr betréagt fir die Abwasserbeseitigung

a) aus Hausklaranlagen je cbom eingesammelten Abwassers / Fékalschlamms 73,00 €
b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers / Fakalschlamms 62,50 €.

Sach- und Rechtslage:

Abfuhrmengen

Die tatsachlichen Abfuhrmengen sind in der nachfolgenden Tabelle von 2009 bis zum Jahre
2013 aufgefiihrt. In der Tabelle sind die Schwankungen bei der tatsachlichen Abfuhrmenge in
den Jahren bis 2013 deutlich zu erkennen. Die jahrliche Abfuhrmenge wird auch weiterhin
schwanken, da nur dann eine Abfuhr seitens der Gemeinde Rastede aus den Hausklaranlagen
veranlasst wird, wenn die Wartungsfirma laut Wartungsprotokoll eine Abfuhr des
Kléarschlamms fiir notwendig halt (bedarfsgerechte Abfuhr).

Abfuhrmengen in cbm

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
geschatzt geschatzt
503 758 701 640 585 600 600
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Aufwendungen und Ertrage

Fur die Festsetzung der Gebuhr 2015 sind die Nachkalkulationen 2013 und 2014 die Be-
rechnungsgrundlagen. Die Nachkalkulation 2013 wurde auf der Basis von Ist-Zahlen, soweit
sie vorhanden sind, und die Kalkulation 2014 auf Basis von Planzahlen aufgestellt. Fiir 2015
wurde mit einem Gebiihrensatz gerechnet, der ausreichen wirde, die Aufwendungen fir 2015

(ohne Bericksichtigung des fortgeschriebenen Uberschusses aus Vorjahren) zu decken.

Dezentrale Abwasserbeseitigung 2013 2014 2015
Hauskléaranlagen pro cbm 63,00 € 68,00 € 80,68 €
Abflusslose Gruben pro com 52,50 € 57,50 € 67,39 €
Ertréage 30.828,00 €[ 39.750,00€| 47.077,00 €
Fahrtkosten 14.137,90 €| 15.000,00 €| 15.000,00 €
Bekanntmachungskosten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kosten d. Reinigung ohne Ver- 738,98 € 765,15 € 74391 €
schmutzungszuschlag

Verschmutzungszuschlag 7.031,10€| 6.831,72€ 6.642,06 €
Lohnkosten Verwaltung 6.717,48 €| 7.000,00 € 7.300,00 €
Kosten Fékalschlammannahme 3.508,35€| 3.436,75€ 2.591,89 €
Regiekosten ab 2013=50%, 2014=75%, 7.202,38 €| 10.875,00€| 14.800,00 €
2015=100%

Aufwendungen insgesamt 39.336,18 €| 43.908,62€| 47.077,86 €
Saldo -8.508,18 €| -4.158,62 € 0,00 €

Die Aufwendungen in 2013 in H6he von 39.336,18 € konnen sich noch geringfligig andern,
weil fur die Berechnung der Reinigung des Klarschlamms im Klarwerk die ,,Kosten des
Klarwerkes im zentralen Abwasserbereich* und die Regiekosten noch nicht endgiiltig
feststehen. Fir 2012 wurden 25 % und 2013 insgesamt 50 % der Regiekosten beriicksichtigt.
Die Kostenrechnung 2013 weist fir die dezentrale Abwasserbeseitigung rechnerisch ein
Defizit in Hohe von 8.508,18 € aus.

Das Ausgabevolumen 2014 in Héhe von 43.908,62 € fallt gegentiber dem Jahre 2013 in Hohe
von 39.336,18 € um 4.572,44 € hoher aus. Diese Mehrausgaben sind groftenteils darin be-
grindet, das ab dem Jahre 2014 Regiekosten in Héhe von 75 % (10.875 €) beriicksichtigt
wurden. In die Gebuhrenkalkulation fiir 2015 mit einem Ausgabevolumen in Héhe von
rechnerisch 47.077,86 € werden 100 % der voraussichtlichen Regiekosten (14.800 €) bertick-
sichtigt.

Entwicklung des Defizits/Uberschuss bis zum 31.12.2014 bei folgenden Gebiihrensatzen

2009 2010 2011 2012 2013 2014
63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 68,00
52,50 € 52,50 € 52,50 € 52,50 € 52,50 57,50

-4.687,91 534,84 18.380,90 | 24.132,63 | 15.624,45 | 11.465,83

In den Jahren 2010 bis 2012 konnte das fortgeschriebene Defizit aus 2008 zu einem
Uberschuss heranwachsen. Verantwortlich fiir den steigenden Uberschuss ist die relativ hohe
Abfuhrmenge gewesen. Dieser Uberschuss wurde wie beschlossen ab 2012 fiir die
schrittweise Einbeziehung der Regiekosten verwandt.

Fur 2015 werden die Regiekosten komplett eingerechnet. Ohne Berticksichtigung des
rechnerisch kumulierten Uberschusses zum 31.12.2014 in Hohe von 11.465,83 € miisste eine
kostendeckende Gebuhr wie folgt aussehen:
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e 80,68 € pro cbm fiir Hausklaranlagen (gultiger Geblhrensatz = 68,00 €)
e 67,39 € pro cbm fir abflusslose Gruben (gultiger Gebuhrensatz = 57,50 €)

Den Benutzern der Einrichtung ,,zentrale Abwasserbeseitigung® sollte so ein erheblicher Ge-
bihrensprung nicht zugemutet werden. Die Verwaltung schlégt vor, die Gebiihrensétze ab
2015 jeweils um 5,-- € anzuheben.

e 73,00 € pro cbm flr Hausklaranlagen und

e 62,50 € pro cbm fiir abflusslose Gruben

Bei einer Anhebung der Gebiihrensatze um jeweils 5,--€ kann mit einem
Gebuhrenaufkommen bei einer geschétzten Abfuhrmenge von 600 cbm in H6he von 42.750 €
gerechnet werden. Dem gegeniber stehen kalkulierte Aufwendungen in Héhe von 47.077,86
€, sodass das rechnerische Defizit fiir 2015 insgesamt 4.327,86 € betragt.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorlage.

Anlagen:

Keine.
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= Der BUrgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/141A
freigegeben am 27.11.2014

Stab Datum: 19.11.2014
Sachbearbeiter/in: Herr Giinther Henkel

Gebuhrensatzsatzung 2015 fur die 6ffentlichen Einrichtungen
Abwasserbeseitigung und Straf3enreinigung

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

o) 09.12.2014 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N 15.12.2014 Verwaltungsausschuss

0 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 zur Vorlage 2014/141A beigefugte Satzung Uber die Festsetzung der Ge-
blhrensatze 2015 fur die 6ffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von
Schmutzwasser, die Erhebung einer StraRenreinigungsgebihr und die Erhebung einer Nieder-
schlagswassergebuhr wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Erlauterungen zu den GebUhrensatzen sind den VVorlagen

2014/137 Festsetzung des Gebuhrensatzes fur die 6ffentliche Einrichtung Stralen-
reinigung

2014/139 Festsetzung des Gebuhrensatzes 2015 fiir die zentrale Einrichtung zur Be-
seitigung von Schmutzwasser

2014/140 Festsetzung der Gebuhrensétze 2015 flr die dezentrale Einrichtung zur Be-
seitigung von Schmutzwasser

2014/212 Satzung Uber die Erhebung von Gebiihren zur zentralen Beseitigung von
Niederschlagswasser der Gemeinde Rastede

Zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

sh. Verweis auf VVorlagen.
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Anlagen:

Anlage 1: Geblhrensatzsatzung 2015
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[Anlage 1 zu Vorlage 2014/141A |

Satzung Uber die Festsetzung der Gebihrensatze 2015 ftr
die 6ffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung
zur Beseitigung von Schmutzwasser,
die 6ffentliche Einrichtung Stral3enreinigung und
die 6ffentliche Einrichtung Niederschlagswasser der Gemeinde Rastede

Aufgrund der 88 10 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17.Dezember 2010 (Nds. GVBI., S. 576), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.10.2014
(Nds. GVBI., S. 291)

8 96 Abs. 1 des Niederséchsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI.,
S. 64), zuletzt geandert durch § 87 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012
(Nds. GVBI,, S. 46)

8 2 Abs. 2 der Satzung uber die Erhebung von Gebihren fir die Einrichtung zur dezentralen
Beseitigung von Schmutzwasser,

8 4 der Satzung uber die Erhebung von Gebuhren fir die Einrichtung zur zentralen Beseitigung
von Schmutzwasser,

8 4 der Satzung ber die Erhebung von Stral3enreinigungsgebiihren in der Gemeinde Rastede

8 4 der Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren fir die Einrichtung zur zentralen Beseitigung
von Niederschlagswasser

und des § 5 des Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F. der
Neubekanntmachung vom 23.01.2007 (Nds. GVBI., S. 41), zuletzt geadndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 18.Juli.2012 (Nds. GVBI., S. 279)

hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am folgende Satzung
beschlossen:

§1
Gebuhrensatz fur die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser

Die Benutzungsgebihr betrégt ab 2015 je com Abwasser 2,10 €.
§2
Gebuhrensatze fur die dezentrale Beseitigung von Abwasser
Die Benutzungsgebihr betragt ab 2015 fur die Abwasserbeseitigung

a) aus Hausklaranlagen je cbm eingesammelten Abwassers / Fakalschlamms 73,00 €
b) aus abflusslosen Gruben je cbm eingesammelten Abwassers / Fakalschlamms 62,50 €


kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2014/141A


§3
Gebuhrensatze fur die von der Gemeinde betriebene ¢ffentliche Straenreinigung

Der Gebuhrensatz betragt fur die offentliche Einrichtung Stral3enreinigung ab 2015 jahrlich
13,00 €.

84
Gebuhrensatz fur die von der Gemeinde betriebene 6ffentliche Einrichtung
Niederschlagswasser

Der Gebiihrensatz betragt fur die 6ffentliche Einrichtung Niederschlagswasser ab 2015 jahrlich

0,20 € je m? befestigte oder Uberbebaute Grundstiicksflache, die an die Niederschlagswasser-
beseitigung je m2 angeschlossen ist.

85
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.

Rastede, den

von Essen
Birgermeister
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Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2014/155B
freigegeben am 12.12.2014

Stab Datum: 10.12.2014
Sachbearbeiter/in: Dudek

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium
N 15.12.2014 Verwaltungsausschuss
o} 16.12.2014 Rat

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede flr das Haushaltsjahr 2015 wird be-
schlossen.

2. Der Haushaltsplan 2015 wird mit einem festgesetzten Haushaltsvolumen

im Ergebnishaushalt

bei den Ertrdgen mit 31.633.419 Euro
bei den Aufwendungen mit 31.633.419 Euro
im Finanzhaushalt
bei den Einzahlungen aus laufender VVerwaltung 28.968.805 Euro
bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltung 28.220.136 Euro
bei den Einzahlungen aus Investitionen 4.463.600 Euro
bei den Auszahlungen aus Investitionen 11.468.950 Euro
bei den Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 6.814.681 Euro
bei den Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit 558.000 Euro

beschlossen.

3. Das Investitionsprogramm 2015 bis 2018 wird beschlossen.
4. Die Finanzplanung 2015 bis 2018 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stellenplan fir das Haushaltsjahr 2015 wird beschlossen.
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6. Mit Wirkung ab 01.01.2015 wird der Hebesatz
- der Grundsteuer A von 280 v.H. auf 295 v.H.
- der Grundsteuer B von 300 v.H. auf 315 v.H.
- der Gewerbesteuer von 310 v.H. auf 325 v.H.
angehoben

7. Die Mehreinnahme aus der Anhebung der Realsteuerhebesétze wird als Deckung fur
noch im Einzelnen durch Beschluss festzulegende GberplanmaRige Aufwendungen,
vorrangig fir solche, die bislang zum Ausgleich der Haushaltssituation wesentlich
reduziert werden mussten, verwendet.

Sach- und Rechtslage:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.12.2014 dem insoweit
gegenber den bisherigen Beratungen veranderten Beschlussvorschlag im Zusammenhang mit
der Anhebung der Realsteuerhebesétze zugestimmt.

Eine Anhebung der Hebesétze um 15%-Punkte wiirde, gemessen an den bisherigen Ver-
anschlagungen, zu einer Mehreinnahme in Héhe von rd. 522.000,- Euro flhren. Dieses Er-
gebnis konnte insbesondere bezogen auf Ausgaben im Einzelfall aufgrund der Fristigkeit der
Anderung noch nicht beriicksichtigt werden und wurde entsprechend in der Haushaltssatzung
auch in der Summe nicht beriicksichtigt.

Es besteht aber grundséatzlich Einigkeit darin, die Mittelverwendung so auszurichten, dass
vorrangig in Bezug auf die bisherigen Veranschlagungen dort berplanmaRige Ausgaben vor-
genommen werden sollen, wo im Verlauf der Aufstellung des Haushaltsplanes wesentliche
Kirzungen erfolgt sind.

Die Verwaltung wird in Kenntnis dieses Umstandes zu gegebener Zeit Beschlussvorlagen

erarbeiten, die diesen Umstand auch schon im Zusammenhang mit dem Leistungsumfang
beriicksichtigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt.

Anlagen:

Keine.

Seite: 2 von 2



	Sitzungsdokumente
	Einladung Rat-16-12-14

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  5 Feststellungsbeschluss - Verzicht Ratsmandat / Feststellung der Ersatzperson
	Vorlage  2014/211

	TOP Ö  6 Wahl des oder der Ratsvorsitzenden
	Vorlage  2014/217

	TOP Ö  7 Umbesetzung von Ausschüssen
	Vorlage  2014/216

	TOP Ö  8 Berufung stimmberechtigter Mitglieder in den Schulausschuss
	Vorlage  2014/218

	TOP Ö  9 Aufstellung Bebauungsplan 79 F - Südlich Schloßpark
	Vorlage  2014/157
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/157  2014/157
	Anlage 2 zu Vorlage 2014/157  2014/157
	Anlage 3 zu Vorlage 2014/157  2014/157

	TOP Ö  10 Bebauungsplan 103 - Wohngebiet nördlich Havelstraße II
	Vorlage  2014/150
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/150  2014/150
	Anlage 2 zu Vorlage 2014/150  2014/150
	Anlage 3 zu Vorlage 2014/150  2014/150
	Anlage 4 zu Vorlage 2014/150  2014/150

	TOP Ö  11 Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede
	Vorlage  2014/202
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/202  2014/202

	TOP Ö  12 Konzeption Gemeindebücherei
	Vorlage  2014/179B

	TOP Ö  13 Resolution Sprachlernklassen - Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
	Vorlage  2014/215
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/215  2014/215

	TOP Ö  14 Bewerbung der "Parklandschaft Ammerland" als LEADER Region - Zusage zur Gegenfinanzierung
	Vorlage  2014/214
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/214  2014/214

	TOP Ö  15 Haushalt 2014 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben über 5.000 Euro
	Vorlage  2014/168
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/168  2014/168

	TOP Ö  16 Neufassung der Kreditrichtlinie
	Vorlage  2014/159A
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/159A  2014/159A

	TOP Ö  17 Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Schmutzwasser
	Vorlage  2014/213
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/213  2014/213

	TOP Ö  18 Satzung über die Erhebung von Gebühren zur zentralen Beseitigung von Niederschlagswasser der Gemeinde Rastede
	Vorlage  2014/212
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/212  2014/212
	Anlage 2 zu Vorlage 2014/212  2014/212

	TOP Ö  19 Festsetzung des Gebührensatzes 2015 für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
	Vorlage  2014/137

	TOP Ö  20 Festsetzung des Gebührensatzes 2015 für die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser
	Vorlage  2014/139

	TOP Ö  21 Festsetzung der Gebührensätze 2015 für die dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser
	Vorlage  2014/140

	TOP Ö  22 Gebührensatzsatzung 2015 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung
	Vorlage  2014/141A
	Anlage 1 zu Vorlage 2014/141A  2014/141A

	TOP Ö  23 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015
	Vorlage  2014/155B





